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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Förderprogramme mit welchem Fördervolumen und -zweck sie spe-
ziell für Kommunen anbietet (bitte unter Angabe des jeweiligen Förderziels 
und Antragsverfahren);

2.	�welcher Anteil der für Kommunen bereitgestellten Fördermittel in den Jahren 
2019 bis 2021 abgerufen wurde;

3.	�welche Voraussetzungen und Antragsverfahren Kommunen durchlaufen müs-
sen, um die Förderprogramme des Landes zu beantragen (bitte entsprechende 
Antragsformulare der Antwort auf diese Anfrage beifügen);

4.	�wie hoch ihrer Kenntnis nach insgesamt der Aufwand für die Kommunen zur 
Beantragung von Förderprogrammen des Landes ist;

5.	�wie sie den Bedarf der Kommunen nach Förderprogrammen des Landes im 
Verhältnis zu frei verfügbaren Mitteln einschätzt;

6.	�ob, und falls ja welche externen Berater und Dienstleister durch die Landes-
regierung zur Bewertung von Förderanträgen der Kommunen hinzugezogen 
werden;

7.	�wie sie sicherstellt, dass der Aufwand für die Beantragung und die Chance auf 
eine erfolgreiche Mittelzuteilung für alle Kommunen gleich ist, und so kleine 
gegenüber großen Kommunen keinen Nachteil erfahren;

Antrag
der Abg. Hans Dieter Scheerer und Nico Weinmann u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Zugang zu Förderprogrammen für kleine Kommunen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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  8.	�wie sie die Rechts- und Planungssicherheit insbesondere für kleinere Kommu-
nen bei der Beantragung von Förderprogrammen des Landes einschätzt;

  9.	�welche Erkenntnisse sie darüber hat, ob Verwaltungsaufwand, bürokratische 
Hürden, und möglicherweise notwendige Vorbereitungen oder die Erstellung 
von Projekt- und Investitionsplänen Kommunen teilweise von der Beantra-
gung von Förderprogrammen des Landes abschrecken;

10.	�wie sie die Bekanntheit der Programme, den Aufwand zu Beantragung sowie 
den Aufwand zur Abrechnung und Berichterstattung bei Kommunen ermittelt 
und überwacht und wie dies ggf. bei der Ausgestaltung der Förderprogramme 
berücksichtigt wird;

11.	�ob und wie sie das Zusammenspiel mit Förderprogrammen des Bundes und 
der Europäischen Union bei Förderprogrammen für Kommunen im Blick hat 
und ggf. seine Förderkulisse danach ausrichtet;

12.	�wie sie die Vor- und Nachteile von pauschalen Förderkriterien (wie bspw. 
eine Förderung nach Fläche, Einwohner- oder Schülerzahl) gegenüber dem 
Erfordernis von spezifischen Projekt- und Investitionsplänen zur Beantragung 
bewertet;

13.	�wie sie zu Überlegungen, Förderprogramme grundsätzlich zurückzufahren zu-
gunsten allgemeiner Zuweisungen an die Kommunen, steht;

14.	�wie sie den Stand der Aufgabenerfüllung der Kommunen im Rahmen der 
Pflichtaufgaben in der Pandemie bewertet;

15.	�ob und wenn ja, wie sie das Ziel, die Aufgabenerfüllung bei den Gemeinden 
zu vereinfachen und unbürokratischer zu gestalten, verfolgt.

11.2.2022 

Scheerer, Weinmann, Bonath, Brauer, Trauschel, 
Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Goll, Hoher, Dr. Jung, Reith, Haag,
Dr. Schweickert, Haußmann, Heitlinger, Birnstock FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Beantragung von Fördermitteln ist für viele Gemeinden sehr umständlich. 
Insbesondere der hohe bürokratische Aufwand, das späte Veröffentlichen, die 
kurzen Antragsfristen und das hohe Maß an erforderlicher Vorbereitung führen 
dazu, dass viele Kommunen bei Förderprogrammen nicht zum Zug kommen kön-
nen oder wollen (wenn der Aufwand den Nutzen überwiegt). Die Förderprogram-
me könnten so Gefahr laufen, ihr Ziel zu verfehlen, und nicht bei denjenigen 
Kommunen ankommen, die am meisten davon profitieren würden. Größere Kom-
munen können das Förderangebot oft besser überwachen und die Anforderungen 
durch eine bessere Personal- und Ressourcenausstattung erfüllen. 

Weiter zeigt die Pandemie die zunehmende Überforderung mancher Kommunen 
mit der Erfüllung der Pflichtaufgaben in gewohnter Servicequalität. Dieser Antrag 
soll die Einschätzung der Landesregierung zum Zustand des aktuellen Förder-
wesens für Kommunen und mögliche Potenziale für eine Neuordnung/-strukturie-
rung des Förderangebots des Landes für Kommunen sowie die Einschätzung zur 
Aufgabenfülle bei den Pflichtaufgaben erörtern.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. März 2022 Nr. IM2-2222-9/1 nimmt das Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Finanzen, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, dem Ministerium der 
Justiz und für Migration, dem Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Er-
nährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

Vorbemerkung:

Im Antrag sind Förderprogramme speziell für Kommunen gefragt. Daher sind in 
der Stellungnahme die Förderprogramme aufgeführt, die in erster Linie auf Kom-
munen bzw. kommunale Aufgabenerfüllung ausgerichtet sind. Nicht hierunter 
wurden Förderprogramme subsumiert, an denen sich neben anderen Trägern auch 
Kommunen beteiligen können, die kommunale Aufgabenerfüllung jedoch nicht 
als vorrangiges Förderziel haben.

Weiter setzt der Antrag den Fokus auf kleine Kommunen. Vor diesem Hinter-
grund sind im Bereich des Verkehrsministeriums die Bezuschussungen im Rah-
men des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) nicht aufge-
führt (Förderbereiche Kommunaler Straßenbau, Öffentlicher Personennahverkehr 
und Rad- und Fußverkehr). Das Verkehrsministerium stellt seit 2021 jährlich rund 
320 Mio. Euro Landesmittel für die Zwecke der LGVFG-Förderung zur Ver-
fügung. Zuvor standen rund 165 Mio. Euro Entflechtungsmittel des Bundes zur 
Verfügung. Im Bereich der Radverkehrsförderung weist das Verkehrsministeri-
um ergänzend darauf hin, dass Kreiskoordinatoren etabliert werden, die kleinere 
Kommunen bei der Antragstellung unterstützen sollen. Auch die Kapazitäten der 
Regierungspräsidien zur Beratung der Kommunen wurden ausgebaut. Die Re-
gierungspräsidien als Bewilligungsstellen beraten die Fördernehmerinnen und 
Fördernehmer bereits frühzeitig zur Förderfähigkeit der Vorhaben, damit sie ihre 
Planungsaufwendungen gezielt einsetzen können. 

Nicht unter die Fragestellung wurden zudem Förderprogramme subsumiert, die 
sich ausschließlich aus Bundesmitteln finanzieren, beispielsweise das Bundesför-
derprogramm für Sirenen. Bei diesem vom Bund finanzierten Sonderförderpro-
gramm werden der Ausbau und die Ertüchtigung der kommunalen Sireneninfra-
struktur in Baden-Württemberg mit Mitteln in Höhe von rund 11,2 Mio. Euro 
gefördert. Zur Umsetzung wurde eine Förderrichtlinie des Landes veröffentlicht. 

Nicht berücksichtigt wurden auch EU-Förderprogramme, die durch Landesbe-
hörden abgewickelt werden, beispielsweise das Programm LEADER. Dieses ist 
Teil des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und gewährt Zuschüsse für Vorhaben, die die regionale Wirtschaft stär-
ken, Arbeitsplätze im Ländlichen Raum erhalten und schaffen, die kommunale 
Entwicklung und den Tourismus in der Region fördern und zur Erhaltung und In-
wertsetzung des Ländlichen Erbes beitragen. In der Förderperiode LEADER 2014 
bis 2022 stehen für LEADER insgesamt rund 61,1 Mio. Euro EU-Mittel und die 
notwendigen nationalen Kofinanzierungsmittel bei privaten Projekten zur Verfü-
gung. Von der LEADER-Förderung profitieren auch Kommunen.

Vereinzelt erfolgt durch die Landesregierung auch die Förderung von kommu-
nalen Trägern, dies geschieht jedoch außerhalb von speziell aufgesetzten Förder-
programmen im Rahmen von Einzelförderungen nach pflichtgemäßem Ermessen.
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Beim Ausgleichstock handelt es sich zwar nicht um ein reguläres Förderpro-
gramm, sondern um Bedarfszuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs entsprechend §§ 13 und 14 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die 
Mittel des Ausgleichstocks sollen jedoch gezielt kleineren, leistungsschwachen 
Gemeinden mit erheblichem Rückstand in der Ausstattung mit notwendigen kom-
munalen Einrichtungen zugutekommen. Eine Gemeinde gilt als leistungsschwach, 
wenn sie nach ihrer Leistungskraft und Verschuldungsfähigkeit unter Berücksich-
tigung der von ihr sonst noch in absehbarer Zeit notwendig zu erfüllenden Inves-
titionsaufgaben nicht in der Lage ist, die erforderlichen Eigenmittel für eine Maß-
nahme aufzubringen. Nach Nummer 3.3 der Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und des Finanzministeriums 
über die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks (VwV-Ausgleichstock) sind 
Maßnahmen, die mit Bundes- oder Landesmitteln (einschließlich Kommunaler 
Investitionsfonds und pauschalierte Investitionszuweisungen) fachbezogen geför-
dert werden, bei der Verteilung der Ausgleichstock-Mittel vorrangig zu berück-
sichtigen. Insoweit ist der Ausgleichstock bei der Beantwortung aufgeführt.

1.	�wie viele Förderprogramme mit welchem Fördervolumen und -zweck sie spe-
ziell für Kommunen anbietet (bitte unter Angabe des jeweiligen Förderziels und 
Antragsverfahren);

2.	�welcher Anteil der für Kommunen bereitgestellten Fördermittel in den Jahren 
2019 bis 2021 abgerufen wurde;

3.	�welche Voraussetzungen und Antragsverfahren Kommunen durchlaufen müs-
sen, um die Förderprogramme des Landes zu beantragen (bitte entsprechende 
Antragsformulare der Antwort auf diese Anfrage beifügen);

Zu 1. bis 3.:

Zu den Fragen 1 bis 3 wird auf die Anlagen 1 bis 4 verwiesen, die die von den 
Ressorts auf Abfrage des Innenministeriums erfolgten Rückmeldungen zusam-
menfassen.

Anlage 1 führt die Förderprogramme unter Angabe des Förderziels bzw. -zwecks 
sowie von Hinweisen zum Antragsverfahren entsprechend der Ressortzugehörig-
keit auf. Die dabei vergebene Nummerierung der einzelnen Förderprogramme ist 
der besseren Nachvollziehbarkeit halber auch bei der Beantwortung der Fragen 2 
und 3 beibehalten worden. In der reinen Anzahl der Förderprogramme unterschei-
den sich die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 aufgrund der Zulieferung der Fach-
ressorts.

Anlage 2 stellt nach Ressort und jeweiligem Förderprogramm die bereitgestellten 
Fördermittel sowie deren Abruf für den Zeitraum 2019 bis 2021 dar (Frage 2). Er-
gänzende Anmerkungen finden sich in der Spalte Bemerkungen.

Das Umweltministerium merkt zu Frage 2 an: Die Fördermittel sind in verschie-
denen Titelgruppen im Kapitel 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Umwelttechnik veranschlagt und werden zusätzlich durch Mittel des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung ergänzt. Details zum Mittelabruf durch 
die Kommunen sind kurzfristig nicht verfügbar und wären nur mit hohem Ver-
waltungsaufwand zu erheben.

Anlage 3 listet entsprechend derselben Systematik die Förderprogramme, das ent-
sprechende Antragsverfahren sowie die Fördervoraussetzungen auf (Frage 3).

Die zu den einzelnen Förderprogrammen gehörenden Antragsformulare sind An-
lage 4 zu entnehmen, soweit sie von den zuständigen Fachressorts zugeliefert 
wurden.
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4.	�wie hoch ihrer Kenntnis nach insgesamt der Aufwand für die Kommunen zur 
Beantragung von Förderprogrammen des Landes ist;

Zu 4.:

Bei der Ausgestaltung der Förderprogramme wird seitens aller Ressorts darauf 
geachtet, dass das jeweilige Förderverfahren möglichst unbürokratisch umgesetzt 
wird bzw. dass der bürokratische Aufwand für die antragstellenden Kommunen 
unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen und beihilferechtlichen Vor-
gaben auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. Die Antragstellung 
in den Förderprogrammen des Landes erfolgt in der Regel über standardisierte 
Antragsformulare. Der Aufwand richtet sich nach der Komplexität der Förder-
gegenstände und den rechtlichen Rahmenbedingungen, welche regelmäßig online 
abrufbar sind. Der Landesregierung ist es ein besonderes Anliegen, ein verständ-
liches und transparentes Antragsverfahren zu gewährleisten.

Im Bereich des Innenministeriums wird dies über die Gestaltung der Antrags-
formulare wie auch ergänzende Hinweise und persönliche Auskünfte durch die 
zuständigen Ansprechpersonen sichergestellt. Auch unterstützende Workshop-
Formate kommen zum Einsatz. Der Antragsprozess selbst ist notwendig, um die 
haushalts- und zuwendungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten und die zur An-
tragsprüfung notwendigen Informationen zu bündeln. Zu sehen ist dabei auch, 
dass eine sorgfältige Projekt- und Finanzplanung der Kommune die spätere 
Durchführung und zeitgerechte Zielerreichung erleichtert. Um eine ordnungsge-
mäße Mittelverwendung und die Erreichung strategischer Ziele sicherzustellen, 
ist das Land gehalten, gezielte Förderkriterien aufzustellen. Vor diesem Hinter-
grund können Aufwände variieren, die Angemessenheit und Reduktion auf das 
Erforderliche ist dabei landesseitig jedoch stets im Blick. Die Vielzahl geförderter 
Kommunen mit geringer Einwohnerzahl bestätigt dies.

Bei der Novellierung der Breitbandförderrichtlinien Anfang 2019 wurde auf eine 
möglichst einfache Antragstellung Wert gelegt. Neben bestehenden verpflichten-
den Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes werden keine weiteren An-
forderungen verlangt. Ein Förderantrag lässt sich abhängig von der Komplexität 
der Maßnahme innerhalb weniger Stunden oder Tage finalisieren. Bei Förder-
anträgen für die Bundesförderung mit Mitfinanzierung durch das Land kann eine 
Antragstellung hierfür beim Land binnen kürzester Zeit durchgeführt werden. Zur 
Beschleunigung und Weiterentwicklung der Antragstellung finden eine enge Ab-
stimmung und ein enger Austausch zwischen der Bewilligungsstelle des Landes 
und dem Gigabitbüro des Bundes statt. Durch das Onlineportal Service-BW kann 
ein Antrag automatisiert in wenigen Schritten versendet werden.

Bei den Förderungen im Feuerwehrwesen wird der feuerwehrtechnische Beam-
te der Bewilligungsstelle nach Nummer 6.2 der Verwaltungsvorschrift über Zu-
wendungen für das Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) frühzeitig beteiligt, sodass der 
Aufwand für den eigentlichen Antrag gering ist, da die Gemeinden für die Erfül-
lung ihrer Pflichtaufgabe Feuerwehr die im Antrag benötigten Angaben sowieso 
benötigen.

Für den Bereich des Umweltministeriums wird ergänzend darauf hingewiesen, 
dass die Förderprogramme Wasserwirtschaft und Altlasten seit Jahrzehnten ein-
geführt sind, weshalb der Aufwand für die Kommunen nicht allzu hoch ist. Unter-
stützung erhalten die Kommunen insbesondere von den Regierungspräsidien und 
den Unteren Wasserbehörden.

Auch das Justizministerium weist auf die Bedeutung der Bewilligungsstelle bei 
der Beantragung der Förderung der freiwilligen Rückkehr hin; die Bewilligungs-
stelle steht vor, während und nach Antragstellung den Kommunen mit intensi-
ver Beratung zur Verfügung. Informationen (Verwaltungsvorschrift mit Anlage, 
FAQs, Antrag) finden sich auf der Homepage der Bewilligungsstelle (Regie-
rungspräsidium Karlsruhe). Die zuwendungsfähigen Ausgaben (voraussichtliche 
Personalkosten, Anzahl der voraussichtlichen Beratungen und Ausreisen je nach 
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Herkunftsländern, kommunaler Kofinanzierungsrahmen etc.) sind im Vorfeld in-
nerhalb der Kommune zu ermitteln. 

Das Ministerium Ländlicher Raum schätzt den Aufwand für das Förderprogramm 
„Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege“ als gering ein. Beim Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) als zentralem Förderprogramm für die 
nachhaltige strukturelle Verbesserung in Gemeinden vor allem des Ländlichen 
Raumes sieht das Ministerium Ländlicher Raum den Aufwand der Gemeinden, 
der von der Anzahl der Projekte und deren Komplexität abhängig ist, als nicht 
pauschal bezifferbar an. Das ELR wurde in den Jahren 2020 und 2021 evalu-
iert. Entsprechend dem im Mai 2021 vorgelegten Schlussbericht der Evaluatoren 
schätzen die Gemeinden in der Gesamtsicht die umfassenden Förderansätze des 
ELR.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen ergänzt, dass das Land 
mit dem Kompetenzzentrum Wohnen BW Kommunen in Baden-Württemberg 
auf dem Weg unterstützt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Kompetenz-
zentrum ist als ein Instrument der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg so 
konzipiert, dass der Aufwand, den Kommunen im Vorfeld und im Zuge einer 
Antragstellung haben, auf ein Minimum beschränkt ist. So erhalten interessierte 
Kommunen zunächst eine kostenfreie Basisberatung. Anschließend können sie 
ihrem jeweiligen konkreten Bedarf gemäß auf flexibel miteinander kombinierbare 
Beratungsmodule zugreifen – es wird optional angeboten, dass die Ausschreibung 
der Beratungsdienstleistungen vom Ministerium abgewickelt wird. Die Landsied-
lung GmbH steht als Betreuerin des Kompetenzzentrums Wohnen BW den Kom-
munen beratend zur Seite. Auch die Förderprogramme der Städtebauförderung 
und das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ sind nie-
derschwellig angelegt.

5.	�wie sie den Bedarf der Kommunen nach Förderprogrammen des Landes im 
Verhältnis zu frei verfügbaren Mitteln einschätzt;

Zu 5.:

Die Fachressorts berücksichtigen die ihnen bekannten Förderbedarfe der Kom-
munen im Rahmen ihrer förderpolitischen Ziele und der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel weitestgehend. 

Das Wirtschaftsministerium weist darauf hin, dass mit den Förderungen im Inte-
resse des Landes und der gesamten Wirtschaft auch übergreifende, etwa struktur-
politische, Zielsetzungen verfolgt werden, die sich nicht immer mit den Interessen 
einzelner Kommunen decken können.

Der digitale Transformationsprozess in den Kommunen ist für das Innenministe-
rium ein wichtiges Anliegen. Die dadurch entstehenden erheblichen Mehrwerte für 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Erleichterungen für die Verwaltung werden 
als erstrebenswert angesehen. Das Land Baden-Württemberg hat dies bereits früh 
erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Kommunen bei diesem 
Prozess zu unterstützen. Dabei wird breit gefächert an der Umsetzung der Digi-
talisierung gearbeitet. Die Erstellung von Digitalisierungsstrategien, deren Umset-
zungsprojekte und weitere innovative Vorhaben waren Gegenstand von Förderun-
gen. Das landesseitig geförderte Kompetenznetzwerk Digitalakademie@bw sorgt 
dafür, dass die Akteure in den Kommunen die notwendigen digitalen Kompetenzen 
erwerben und innovative Lösungen in ihren Verwaltungen vorantreiben. Flankie-
rend zu landesseitigen Fördermaßnahmen sind weiterhin Eigeninvestitionen der 
Kommunen im Bereich der Digitalisierung unabdingbar und langfristig ertragreich.

Die Versorgung der Menschen und der Wirtschaft in Baden-Württemberg mit 
schnellem Internet ist die größte Infrastrukturaufgabe unserer Zeit. Die vermehr-
te Digitalisierung verschiedenster Bereiche macht die Breitbandverfügbarkeit zu 
einem maßgeblichen Faktor für unsere gesamte Gesellschaft und unser wirtschaft-
liches, soziales und politisches Handeln. Das Innenministerium unterstützt die 
Landkreise und Kommunen daher finanziell in großem Umfang beim Ausbau der 
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digitalen Infrastruktur. Das Land sowie der Bund fördern die jeweiligen Maß-
nahmen mit 90 Prozent der förderfähigen Kosten (50 Prozent Bund und 40 Pro-
zent Land). 10 Prozent der förderfähigen sowie die nicht förderfähigen Kosten 
verbleiben bei den Kommunen und Landkreisen. In den fünf Jahren von 2016 
bis 2021 hat das Land 3.140 Ausbauprojekte mit einer Förderung von mehr als 
1,68 Mrd. Euro bezuschusst – allein im Jahr 2021 wurden 821 Mio. Euro für den 
kommunalen Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Von 2016 bis 2021 hat 
das Land von den eben genannten 1,68 Mrd. Euro rund 1,18 Mrd. Euro in den 
Ländlichen Raum (Ländlichen Raum im engeren Sinn und Verdichtungsbereich 
im Ländlichen Raum) investiert. Dies zeigt, dass gerade dadurch vor allem auch 
kleinere Kommunen unterstützt werden. Ohne die Förderprogramme des Lan-
des könnte der Breitbandausbau in Baden-Württemberg nicht bzw. nur in einem 
sehr begrenzten Umfang fortgeführt werden. Das Ziel der Landesregierung, bis 
2025 eine flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Netzen auf den Weg 
zu bringen, könnte mit großer Sicherheit nicht erreicht werden.

Aus dem Bereich des Kultusministeriums wird ergänzt, dass in den vergangenen 
Jahren das Förderprogramm des kommunalen Sportstättenbaus, mit Ausnahme 
des Jahres 2021, regelmäßig überzeichnet war.

Das Umweltministerium ergänzt, dass der Bedarf in der Förderrichtlinie Wasser-
wirtschaft seit Jahren sehr hoch ist und die verfügbaren Mittel deutlich übersteigt. 
In der Förderrichtlinie Altlasten ist es momentan möglich, alle Anträge zu be-
willigen. Freie Mittel gibt es in beiden Förderbereichen nicht, alle Mittel werden 
vollständig bis zum jeweiligen Jahresende gebunden.

Aus Sicht des Justizministeriums besteht ein Bedarf von Fördermitteln des Lan-
des in seinem Förderbereich. Hintergrund ist, dass es sich bei der Rückkehrbe-
ratung gerade nicht um eine gesetzliche Aufgabe handelt. Die Rückkehrberatung 
und damit die Förderung der freiwilligen Rückkehr liegen im Interesse sowohl 
des Landes als auch der Kommunen.

Das Verkehrsministerium teilt aus seinem Bereich mit, dass der Bedarf der Kom-
munen nach Förderprogrammen bei der Bewältigung der Aufgaben der Verkehrs-
wende sowie der Herausforderungen des Erhalts von Brückenbauwerken hoch ist, 
was sich in den wachsenden Programmanmeldungen in vielen Bereichen zeigt.

Das Ministerium Ländlicher Raum ergänzt, das das ELR seit Jahren überzeichnet 
ist, d. h. das beantragte Fördervolumen ist deutlich höher als die zur Verfügung 
stehenden Mittel.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen teilt ergänzend mit, dass 
die zur Verfügung stehenden Mittel für eine Förderung kommunaler Gestaltungs-
beiräte in Baden-Württemberg nicht ausreichen, um den Bedarf umfassend zu 
decken. Die Auswahl der zu fördernden Gestaltungsbeiräte erfolgt anhand der 
Qualität der geplanten Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wird. Den 
Anträgen auf Förderung der erstmaligen Einrichtung eines Gestaltungsbeirats 
konnte bislang immer entsprochen werden.

6.	�ob, und falls ja welche externen Berater und Dienstleister durch die Landes-
regierung zur Bewertung von Förderanträgen der Kommunen hinzugezogen 
werden;

Zu 6.:

Im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums kommen keine externen Dienst-
leister und Berater zum Einsatz. Die Bewertung von Förderanträgen im Bereich 
der Digitalisierung erfolgt durch die Zuwendungsstelle bzw. ein Gremium, in 
welches regelmäßig Vertreter der kommunalen Landesverbände einbezogen wer-
den.

Für die gemeldeten Programme im Bereich des Kultusministeriums werden keine 
externen Berater zur Bewertung der Anträge hinzugezogen. In einigen Förderpro-
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grammen im Ressortbereich des Kultusministeriums ist mit der Bearbeitung der 
Anträge die staatliche Förderbank des Landes, die L-Bank, betraut. Im Rahmen 
des Förderprogramms des kommunalen Sportstättenbaus bedienen sich die Regie-
rungspräsidien bei der Erarbeitung ihrer regionalen Förderprogrammvorschläge 
eigens errichteter Beratungsgremien, in welchen Vertreterinnen und Vertreter der 
kommunalen Landesverbände und der Sportbünde mitwirken.

Im Bereich des Wirtschaftsministeriums werden zur Bewertung von Förderanträ-
gen der Kommunen grundsätzlich keine externen Berater und Dienstleister hinzu-
gezogen. 

Bei der Förderlinie „Pop-up-Stores und -Malls“ des Sofortprogramms Einzel-
handel/Innenstadt werden Fachexperten der kommunalen Landesverbände, des 
Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, des Handelsver-
bands Baden-Württemberg e. V. und des DEHOGA Baden-Württemberg für die 
Bewertung der eingereichten Konzepte hinzugezogen.

Die Abwicklung der Förderungen des Verkehrsministeriums mit kommunalem 
Bezug erfolgt überwiegend durch die Regierungspräsidien. Die Abwicklung der 
Personalstellenförderung Nachhaltige Mobilität erfolgt durch die Klimaschutz- 
und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW).

U. a. die KEA-BW wird auch nach Angaben des Umweltministeriums bei der 
Beurteilung und Bewertung von Förderanträgen im Bereich des Klimawandels 
hinzugezogen. Bei den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft und Altlasten im Be-
reich des Umweltministeriums werden keine externen Berater und Dienstleister 
hinzugezogen.

Auch im Bereich des Justizministeriums werden keine externen Berater und 
Dienstleister zur Bewertung von Förderanträgen der Kommunen hinzugezogen.

Im Bereich des Ministeriums Ländlicher Raum werden für die Bewertung der 
Aufnahmeanträge der Gemeinden und der Förderanträge im Rahmen des ELR 
keine externen Dienstleister hinzugezogen. Für den Ausgleichstock – der nicht 
als Förderprogramm zu klassifizieren ist (s. Vorbemerkung) – wird ergänzend 
darauf hingewiesen, dass nach § 14 Absatz 1 FAG über die Bewilligung von Be-
darfszuweisungen in den jeweiligen Regierungsbezirken sogenannte Verteilungs-
ausschüsse entscheiden, die mit je zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Regie-
rungspräsidien und je drei vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz nach Anhörung der kommunalen Landesverbände berufenen 
Vertreterinnen oder Vertretern der Gemeinden und Landkreise besetzt sind.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen bindet bei der Beratung der 
Anträge des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ die 
kommunalen Landesverbände, die Architektenkammer sowie Umweltverbände 
ein. Die Wohnraum-Allianz hat zur Entbürokratisierung des Antragsverfahrens 
im Rahmen des Programms Wohnungsbau Baden-Württemberg, insbesondere des 
Antragsvordrucks zur Wohnraumförderung, eine Arbeitsgruppensitzung initiiert. 
Die dabei erarbeiteten Vorschläge wurden erörtert und – soweit möglich – durch 
die L-Bank berücksichtigt. In dieser Arbeitsgruppe haben Mitglieder der Wohn-
raum-Allianz, so Vertreter der Wohnungswirtschaft und der kommunalen Lan-
desverbände, mitgewirkt. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
bedient sich im Fall der Wohnraumoffensive der Landsiedlung GmbH als Dienst-
leister zur Verwaltung und Abwicklung der o. g. Förderinstrumente.

Auf die entsprechende Abfrage des Innenministeriums wurden von den weiteren 
Ressorts keine externen Berater und Dienstleister im Sinne der Fragestellung ge-
meldet.
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7.	�wie sie sicherstellt, dass der Aufwand für die Beantragung und die Chance auf 
eine erfolgreiche Mittelzuteilung für alle Kommunen gleich ist, und so kleine 
gegenüber großen Kommunen keinen Nachteil erfahren;

Zu 7.:

Die Anforderungen an eine Förderung werden im Rahmen des jeweiligen För-
derprogramms und unter Berücksichtigung der jeweiligen Zielstellung spezifisch 
festgelegt. Eine Mittelzuteilung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Antrags- und 
Prüfverfahrens und orientiert sich an der Qualität der eingegangenen Anträge und 
den jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.

Die Voraussetzungen und Chancen, bei einer Förderung zum Zuge zu kommen, 
sind ungeachtet der Größe einer Kommune grundsätzlich gleich. Es werden re-
gelmäßig keine Anforderungen vorgesehen, die nur durch große Verwaltungs-
einheiten erfüllbar sind. Im gesamten Prozess werden die Belange und Möglich-
keiten der kleineren Kommunen im Blick behalten. Für das Innenministerium ist 
in diesem Sinne zu ergänzen, dass sowohl im Antragsverfahren als auch während 
der Durchführung allen Beteiligten Ansprechpersonen im Innenministerium zur 
Verfügung stehen.

In einzelnen Programmen wurden Quoten für verschiedene Einwohnerzahlen vorge-
sehen, um dem Förderzweck und den Zielgruppen bestmöglich gerecht zu werden. 
Soweit Zielrichtung und Fördervolumina größere Kommunen besonders anspre-
chen, profitieren gleichwohl alle Kommunen. Diese Projekte werden als Leucht-
turmprojekte umgesetzt. Sie dienen als Vorbild und Blaupause. Auf die Möglich-
keiten der Skalierung und den Transfer der Lösungen auf andere, auch kleinere 
Kommunen wird geachtet. So dienen sie dem Vorankommen des ganzen Landes.

Die Zuwendungsfähigkeit im Rahmen der Breitbandförderung hängt im Wesentli-
chen davon ab, dass im potenziellen Fördergebiet eine Unterversorgung an Breit-
bandinternet besteht. Die Voraussetzungen im Antragsverfahren sind daher für 
alle Kommunen identisch. Die Größe der Kommune hat keinen Einfluss auf das 
Förderverfahren. Daneben unterstützt das Förderreferat im Innenministerium die 
Kommunen im Förderverfahren, um die Antragstellung zu erleichtern. Darüber 
hinaus fördert das Innenministerium die Nutzung von Synergieeffekten durch den 
Zusammenschluss von mehreren Kommunen im Rahmen einer interkommunalen 
Zusammenarbeit. Dies vereinfacht die Antragstellung und die Realisierung der 
Projekte gerade auch für kleine Kommunen.

Bei Zuwendungen für das Feuerwehrwesen ist das Verfahren in Nummer 6 VwV-
Z-Feu geregelt. Der feuerwehrtechnische Beamte der Bewilligungsstelle priori-
siert die vorliegenden Anträge.

Das Kultusministerium teilt mit, dass durch Budgetierung der Fördermittel auf 
Basis der Schülerzahlen bei den unter den laufenden Nummern 20 bis 23 der An-
lagen genannten Förderprogrammen eine Gleichbehandlung der Träger unabhän-
gig von Größe oder Bearbeitungsgeschwindigkeit gesichert ist. Beim Förderpro-
gramm des kommunalen Sportstättenbaus (lfd. Nr. 17 der Anlagen) ist durch die 
Mitwirkung des Gemeindetags im Beratungsgremium sichergestellt, dass kleine 
Kommunen keinen Nachteil erfahren.

Das Wirtschaftsministerium ergänzt, dass Anträge, welche über die L-Bank be-
arbeitet werden, durch die L-Bank nach Eingang abgearbeitet werden, unabhän-
gig davon, um welche baden-württembergische Kommune es sich handelt. Eine 
kleine Kommune ist bezüglich Aufwand der Beantragung und Chance auf eine 
Förderung einer größeren Kommune gleichgestellt. Bei Bedarf werden interes-
sierte Kommunen im Vorfeld einer Antragstellung von der jeweils zuständigen 
Stelle beraten.

Im Bereich des Umweltministeriums erfolgt die Antragstellung formalisiert und 
die Bewilligung anhand fachlicher Priorisierungen unabhängig von der Größe 
einer Kommune.
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Im Bereich „Förderung der freiwilligen Rückkehr“ des Justizministeriums wird 
die Antragstellung durch klare und einheitliche Anforderungen in den Antrags-
formularen und etwa die Pauschalierung von Sachmitteln erleichtert, sodass die 
Antragstellung für alle Kommunen gleichermaßen möglich ist. Allerdings setzt 
das Land gezielt einen Anreiz für Anträge von größeren Kommunen, da die Pro-
jektdurchführung in größerem Maßstab aus Sicht des Justizministeriums fachlich 
sinnvoll ist. Die Mittelzuteilung wird auch im Hinblick auf ein gewünschtes flä-
chendeckendes Rückkehrberatungsangebot durch die vorausschauende Planung 
bei der Vergabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gesteuert. Auch 
hier führt die Beratung vor, während und nach der Antragstellung dazu, dass klei-
ne Kommunen gegenüber großen Kommunen keinen Nachteil erfahren, sofern die 
kommunale Kofinanzierung gewährleistet werden kann.

Das Ministerium Ländlicher Raum ergänzt, dass der Zugang zum Förderpro-
gramm „Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege“ für alle Gemeinden 
gleichberechtigt möglich ist. Die kommunalen Aufnahmeanträge beim ELR wer-
den auf den Stufen des Auswahlverfahrens (Gemeinde-, Landkreis-, Regierungs-
bezirk- und Landesebene) in eine Rangfolge gebracht. Insbesondere auf Land-
kreisebene sind die strukturelle Ausgangslage mit Bezug auf die Bedürftigkeit der 
Gemeinde (z. B. Bevölkerungsentwicklung, Steuerkraftsumme, Einwohner pro ha 
Siedlungsfläche) und die strukturelle Bedeutung der beantragten Projekte bei der 
Priorisierung der Aufnahmeanträge zu würdigen. Eine Evaluierung des ELR in 
den Jahren 2020 und 2021 hat ergeben, dass dabei die gewollte Bevorzugung 
kleinerer und strukturschwacher Gemeinden auch tatsächlich erfolgt. Ergänzend 
wird hervorgehoben, dass im Ausgleichstock entsprechend Nr. 2.1 VwV-Aus-
gleichstock vorrangig kleinere Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern zuwei-
sungsberechtigt sind.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen weist grundsätzlich darauf 
hin, dass der Umfang der Antragstellung auf eine Förderung von Gestaltungsbei-
räten in den Kommunen in Baden-Württemberg bewusst geringgehalten wird, um 
insbesondere kleineren Städten und Gemeinden den Zugang zu der Förderung zu 
erleichtern. Ergänzend wird zum Förderprogramm „Flächen gewinnen durch In-
nenentwicklung“ ausgeführt, dass es sich um ein niederschwellig angelegtes Pro-
gramm handelt, das sich durch ein einstufiges Antragsverfahren auszeichnet. Der 
Programmzuschnitt ist insbesondere auch auf kleinere und mittlere Kommunen 
angelegt, die sich mit Hilfe der Förderung der aufwändigen Aufgabe der Innen-
entwicklung annehmen. Die erfolgreiche Teilnahme gerade auch kleinerer Kom-
munen zeigt sich u. a. darin, dass in den Jahren 2019 bis 2021 von 89 bewilligten 
Anträgen allein 43 Anträge von Kommunen mit weniger als 10 000 Einwoh-
nern gestellt wurden. Weiter sieht das Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen die Vereinheitlichung des bekannten Antragsverfahrens im Rahmen des 
Programms Wohnungsbau Baden-Württemberg für die landesweit geltenden An-
gebote der kommunalen Förderlinie sowie die einheitlichen abstrakt-generellen 
und transparenten Förderbestimmungen als Gewährleistung der Aufwands- und 
Chancengleichheit der Kommunen an. Zudem werden die kommunalen Landes-
verbände in die Programmerstellung einbezogen, sodass diese gleichermaßen für 
ihre Mitglieder als Multiplikatoren wirken können. Auch ist hinsichtlich der Pro-
gramme der Wohnraumoffensive der Aufwand für alle Kommunen aufgrund der 
standardisierten Antragstellung gleich. Es wird angeboten, dass die Ausschrei-
bung der Beratungsdienstleistungen vom Ministerium abgewickelt wird. Weiter-
hin kann die Förderung von Kooperationsprojekten für die beteiligten Gemeinden 
Vorteile durch die gemeinsame Projektsteuerung und die gemeinsame Beauftra-
gung eines externen Dienstleisters zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 
ergeben. Die damit verbundenen Synergieeffekte und die gemeinsame Tragung 
externer Kosten können insbesondere für kleinere Kommunen ein attraktiver An-
reiz zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels beziehungsweise zur Teilnah-
me an einem Kooperationsprojekt sein. Darüber hinaus weist das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen darauf hin, dass viele Kommunen bezüglich der 
Programme der Städtebauförderung die Dienstleistung von Sanierungsträgern bei 
der Vorbereitung, Antragstellung und weiteren Begleitung der Sanierungsmaß-
nahme in Anspruch nehmen. Dadurch, dass die Kosten für den Sanierungsträger 
im Rahmen der Städtebauförderung förderfähig sind, ist gewährleistet, dass klei-
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ne Kommunen gegenüber größeren und ggf. finanzstärkeren Kommunen keinen 
Nachteil haben.

8.	�wie sie die Rechts- und Planungssicherheit insbesondere für kleinere Kommu-
nen bei der Beantragung von Förderprogrammen des Landes einschätzt;

Zu 8.:

Antragsfristen und Verfahrensabläufe werden meist über mehrere Kanäle kom-
muniziert, sodass eine große Planungssicherheit auch für kleine Kommunen be-
steht. Verfahren zu laufenden Förder- oder Kreditprogrammen sind meist über 
mehrere Jahre gleichbleibend und daher vorhersehbar und transparent. Prozesse 
sind weitestgehend standardisiert und etabliert. Die Rechts- und Planungssicher-
heit bei den Kommunen aller Größen wird durch eine frühe Kommunikation der 
Förderungen und durch eine Involvierung der kommunalen Landesverbände im 
Vorfeld zu Förderaufrufen sichergestellt.

Bei der Beantragung von Breitbandfördermitteln wird die Rechts- und Planungs-
sicherheit vom Innenministerium für alle Kommunen gleichermaßen gut einge-
schätzt. Die wesentlichen rechtlichen Vorgaben sind in den von der EU noti-
fizierten Förderrichtlinien des Landes festgelegt (VwV Breitbandförderung und 
VwV Gigabitmitfinanzierung). Anpassungen erfolgen nur in enger Abstimmung 
mit den kommunalen Landesverbänden sowie den Landkreisen und Gemeinden. 
Um eine möglichst weitgehende Planungssicherheit zu gewährleisten und das Ziel 
der Landesregierung zu erreichen, die flächendeckende Versorgung mit Gigabit-
Netzen bis 2025 auf den Weg zu bringen, setzt sich das Innenministerium für eine 
auskömmliche Mittelausstattung beim Haushaltsgesetzgeber ein. Interkommunale 
Zusammenschlüsse vereinfachen Prozesse gerade für kleinere Kommunen und 
können zur Rechts- und Planungssicherheit beitragen.

Durch die frühzeitige Beteiligung der Bewilligungsstelle nach Nummer 6.2 VwV-
Z-Feu haben alle Kommunen Rechts- und Planungssicherheit.

Für das Kultusministerium ist für die Förderprogramme mit den laufenden Num-
mern 20 bis 23 der Anlagen durch die Budgetierung und teilweise antraglose Mit-
telzuweisung maximale Rechts- und Planungssicherheit gegeben. Bei der Förde-
rung des kommunalen Sportstättenbaus (lfd. Nr. 17 der Anlagen) handelt es sich 
um ein jährliches Förderprogramm, das regelmäßig aufgelegt wird und dessen 
Programmvolumen bekannt ist. Anträge, die für das jeweilige Förderjahr nicht be-
rücksichtigt werden, können im Folgejahr erneut gestellt werden.

Das Justizministerium ergänzt, dass der Bewilligungszeitraum nach haushalts-
rechtlicher Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen bis zu drei Jahre 
dauert. Mit der Bewilligung sind die Landesmittel für das Projekt unter Vorbehalt 
der haushaltsrechtlichen Verfügbarkeit rechtlich gebunden und stehen den Projek-
ten bei Einhaltung der Fördervoraussetzungen planungssicher zur Verfügung. Es 
bestehen keine Einschränkungen für kleinere Kommunen.

Im Bereich des Ministeriums Ländlicher Raum wurde ergänzend zu normalen 
Förderverfahren im Jahr 2014 im ELR das Förderinstrument „Schwerpunktge-
meinden“ eingeführt. Diese werden für 5 Jahre anerkannt und haben innerhalb 
eines Budgets Fördervorrang im ELR. Somit besteht Planungssicherheit für die 
anerkannten Schwerpunktgemeinden.

Im Bereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen vergehen von 
der Ausschreibung des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenent-
wicklung“ bis zur Bewilligung im Durchschnitt etwa sechs Monate, wobei die 
Ausschreibung jährlich erfolgt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht dabei 
nicht. Die Programme der Städtebauförderung werden im Regelfall im April eines 
Jahres ausgeschrieben; die Bewilligungen ergehen im Frühjahr des Folgejahres. 
Frist zur Abgabe des Antrags ist regelmäßig der Spätherbst (2021: 1. November). 
Diese Vorgehensweise ist den interessierten Kommunen seit Jahren bekannt, so-
dass sie ihre Planung gut darauf einstellen können. Im Fall der Förderprogramme 
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der Wohnraumoffensive besteht Rechtssicherheit im Hinblick auf das Verfahren 
und Planungssicherheit im Hinblick auf Kosten und Zuwendungshöhe, da das 
Verfahren transparent, die Abarbeitung entsprechend der LHO geregelt, die Be-
standteile der Fördersumme definiert und die Zuwendungshöhe in den Förder-
richtlinien klar beschrieben sind.

  9.	�welche Erkenntnisse sie darüber hat, ob Verwaltungsaufwand, bürokratische 
Hürden, und möglicherweise notwendige Vorbereitungen oder die Erstellung 
von Projekt- und Investitionsplänen Kommunen teilweise von der Beantra-
gung von Förderprogrammen des Landes abschrecken;

10.	�wie sie die Bekanntheit der Programme, den Aufwand zu Beantragung sowie 
den Aufwand zur Abrechnung und Berichterstattung bei Kommunen ermittelt 
und überwacht und wie dies ggf. bei der Ausgestaltung der Förderprogramme 
berücksichtigt wird;

Zu 9. und 10.:

Im Bereich des Innenministeriums besteht im Rahmen der Förderungen sowie 
bei Netzwerk- und Austauschformaten regelmäßiger Kontakt und Austausch zu 
Kommunen selbst wie auch zu den kommunalen Landesverbänden. Das Innen-
ministerium hat insoweit keine Hinweise über bürokratische Hürden, die die Teil-
nahme an Förderausschreibungen hindern würden. Hinsichtlich Projekt- sowie 
Kosten- und Finanzierungsplanung besteht ein generelles Bewusstsein über deren 
Erfordernis zur gelungenen Projektdurchführung.

Im Prozess der digitalen Transformation, insbesondere auch der Digitalakade-
mie@bw, werden die aus dem Austausch einhergehenden Erkenntnisse fortlau-
fend evaluiert und in eine strategische Weiterentwicklung eingebracht. Die Be-
kanntmachung der Programme wird über diese Partner und Netzwerke wie auch 
über den Internetauftritt www.digital-bw.de sichergestellt.

Dies gilt auch für das Breitbandförderprogramm: Bei den interkommunalen Zu-
sammenschlüssen, Gemeinden und Landkreisen werden Erkenntnisse über den 
Aufwand der Beantragung, Abrechnung und Berichterstattung gesammelt und 
evaluiert. Diese Informationen fließen in die strategische Weiterentwicklung der 
Förderkulisse und der Erstellung von Verwendungsnachweisen ein. Überdies 
wird die Bekanntheit durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit sichergestellt. 

Die Regelungen der Verwaltungsvorschrift über Zuwendungen für das Feuer-
wehrwesen werden regelmäßig mit den kommunalen Landesverbänden und dem 
Landesfeuerwehrverband besprochen. Änderungsbedarf bei der Ausgestaltung 
wird selbstverständlich überprüft und in Absprache mit den Verbänden umge-
setzt. Dabei wurde nicht dargelegt, dass Kommunen aufgrund des Aufwands kei-
ne Anträge stellen.

Im Bereich des Kultusministeriums wird für die Bekanntheit der Förderprogram-
me (s. lfd. Nr. 18 bis 23 der Anlagen) durch konsequente Einbindung der Ver-
bände der öffentlichen Träger (kommunale Landesverbände) und privaten Träger 
bereits bei der Erarbeitung der Förderrichtlinien, durch die Kommunikation so-
wohl durch Anschreiben der Schulen bzw. Schulverwaltung als auch durch Infor-
mationen der Träger über die Verbände und nicht zuletzt durch eine umfangreiche 
Präsenz im Internet gesorgt.

Nach Mitteilung des Umweltministeriums gibt es angesichts der Vielzahl von 
Anträgen in den Bereichen Wasserwirtschaft und Altlasten keinen Grund zur An-
nahme, dass sich Kommunen abschrecken lassen. Die beiden Förderrichtlinien 
Wasserwirtschaft und Altlasten sind allen Kommunen in Baden-Württemberg be-
kannt. Die Förderrichtlinien werden in regelmäßigen Abständen novelliert. Diese 
Novellierung erfolgt in enger Abstimmung u. a. mit den kommunalen Landes-
verbänden und dem Normenkontrollrat. Dadurch wird sichergestellt, dass – im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen und der zuwendungsrechtlichen Vorgaben – der 
Aufwand für die Kommunen nicht zu groß wird. Die Förderprogramme werden 



13

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1909

den Kommunen über die einschlägigen Informationsquellen, insbesondere die 
kommunalen Landesverbände, mitgeteilt. Informationen stehen auf Homepages 
zur Verfügung. Die Nachfrage und Umsetzung von Förderprogrammen wird teil-
weise auch evaluiert. Systematische Erhebungen zu Aufwand, Berichterstattung 
und Überwachung werden hingegen nicht geführt.

Im Bereich des Wirtschaftsministeriums werden die Förderprogramme des Lan-
des gut nachgefragt. Erkenntnisse darüber, ob Verwaltungsaufwand, bürokrati-
sche Hürden und möglicherweise notwendige Vorbereitungen oder die Erstellung 
von Projekt- und Investitionsplänen Kommunen teilweise von der Beantragung 
von Förderprogrammen des Landes abschrecken, liegen nicht vor. Kenntnisse 
über die spezifischen Bedarfe und Interessen der Kommunen im Land werden 
über vielfältige Informationskanäle erlangt. So findet ein direkter Austausch mit 
den kommunalen Landesverbänden, den Kommunen und den maßgeblichen Ak-
teurinnen und Akteuren je nach Situation statt. Das Wirtschaftsministerium betont 
zudem die Impulse über die L-Bank, teilweise durch Markt- und Förderstudien. In 
die Impulse der L-Bank fließen Rückmeldungen von deren Geschäftspartnerinnen 
und -partnern und Multiplikatoren (Hausbanken und Zentralinstitute) mit ein. Die 
L-Bank steht in einem dauerhaften Austausch mit der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau auf Bundesebene sowie mit den Förderbanken anderer Länder, um auch 
Entwicklungen am Fördermarkt frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls für 
Baden-Württemberg nutzbar machen zu können.

Das Justizministerium teilt mit, dass die Ausländerbehörden in den Kommunen 
regelmäßig über Themen der „Freiwilligen Rückkehr“ einschließlich der För-
dermöglichkeit von Beratungsstellen informiert werden. Der Aufwand für die 
Projektverwaltung bei den antragstellenden Kommunen wird nicht ermittelt. Al-
lerdings wurde bei der Überarbeitung der VwV Rückkehrförderung in 2021 auf 
schlanke Beantragungs- und Abrechnungsmodalitäten, auch im Hinblick auf den 
Aufwand der Antragsteller Wert gelegt. Dazu gehörte eine Angleichung der För-
dervoraussetzungen in Fällen einer EU-Kofinanzierung einschließlich der Antrag-
stellung und Abrechnung der Projekte. Kleinere Gemeinden nehmen die Landes-
förderung „Freiwillige Rückkehr“ aufgrund der fachlichen Ausrichtung selten in 
Anspruch. Durch die neue Verwaltungsvorschrift Rückkehrförderung wurden die 
Berichtspflichten während des Projektzeitraums gebündelt und die mögliche Pro-
jektlaufzeit beträgt nun bis zu drei Jahre. Die Abrechnung wurde durch Pauscha-
lierungen erleichtert. Dafür, dass der Verwaltungsaufwand abschreckend wirken 
würde, gibt es keine Hinweise.

Im Bereich des Verkehrsministeriums erfolgen regelmäßige Austausche des Ver-
kehrsministeriums mit den kommunalen Landesverbänden, u. a. zum Thema För-
derung. Darüber hinaus wird der nachgeordnete Bereich, der starken Kontakt zu 
den Kommunen hat (Regierungspräsidien, KEA-BW), um Rückmeldung zu dem 
Stand der Förderungen in den Kommunen gebeten. In Veranstaltungen, welche 
die Kommunen direkt adressieren, werden die Kommunen um Rückmeldung zum 
Stand der Förderungen gebeten. Die gewonnenen Informationen fließen bei der 
Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Förderprogramme ein.

Das Ministerium Ländlicher Raum teilt mit, dass die Rückmeldungen von Seiten 
der Kommunen zum Förderprogramm „Nachhaltige Modernisierung Ländlicher 
Wege“ zeigen, dass der Verwaltungsaufwand gering ist. Darüber hinaus wird die 
kurze Zeit zwischen Antrag und Bewilligung gelobt. Zudem ist die Nachfrage der 
Kommunen nach den Fördermitteln hoch und wachsend, sodass von einer hohen 
Akzeptanz des Förderprogramms ausgegangen werden kann. Die Nachfrage von 
Gemeinden nach Fördermitteln aus dem ELR ist sehr hoch. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. Die Formulare und das Förderverfahren werden regelmäßig überprüft, 
um Vereinfachungsmöglichkeiten im Rahmen der Landeshaushaltsordnung zu 
nutzen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Ausgleichstock im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs bei den Kommunen bekannt und etabliert ist. 
Auf Wunsch der Gemeinden finden im Vorfeld der Beantragung regelmäßig Be-
ratungsgespräche mit den zuständigen Regierungspräsidien statt, um Mehrarbeit 
zu vermeiden.
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Im Bereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen ist das För-
derprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ niederschwellig und 
einstufig angelegt. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen steht 
interessierten Kommunen bei Rückfragen zudem beratend zur Verfügung. Das 
Förderprogramm ist etabliert bei steigenden Antragszahlen. Das Programm ist 
regelmäßig mehrfach überzeichnet. Bei den Programmen der Wohnraumoffen-
sive steht das Ministerium in regem Austausch mit der Landsiedlung GmbH als 
Dienstleister sowie den kommunalen Landesverbänden. Auf diesem Wege erhält 
das Ministerium regelmäßige Rückmeldungen seitens der Adressaten der Förder-
programme über den Aufwand, der mit einer Antragstellung verbunden ist. Die 
Programme der städtebaulichen Erneuerung sind den Kommunen seit vielen Jah-
ren bekannt. Neue Programme werden über die Website des Ministeriums für 
Landesentwicklung und Wohnen veröffentlicht oder per Verteiler (z. B. Sanie-
rungsstellen der Kommunen; Sanierungsträger) bekanntgemacht.

11. �ob und wie sie das Zusammenspiel mit Förderprogrammen des Bundes und 
der Europäischen Union bei Förderprogrammen für Kommunen im Blick hat 
und ggf. seine Förderkulisse danach ausrichtet;

Zu 11.:

Programme der EU und des Bundes sind integraler Bestandteil der Förderpolitik 
des Landes. Es soll ein größtmöglicher Nutzen für die von der Förderung profi-
tierenden Kommunen und damit auch für das Land erreicht werden. Die Landes-
regierung berücksichtigt im Rahmen der Förderbedarfsanalyse und Programm-
entwicklung sowie in Abstimmung mit der L-Bank grundsätzlich bestehende 
Förderangebote auf Ebene der EU oder des Bundes; Landesprogramme sollen 
dadurch bedarfsgerecht ausgestaltet werden, Doppelförderungen vermieden wer-
den. Es erfolgt ein regelmäßiger und frühzeitiger Informationsaustausch mit den 
beteiligten Stellen. Eine Koordinierung von Förderprogrammen findet regelmäßig 
im Rahmen von Bund-Länder-Gremien sowie zwischen den Förderbanken der 
Länder und des Bundes statt. 

Mit der zentralen Fördermittelberatung des Bundes steht zudem eine flächende-
ckende Informationsplattform zur Verfügung, mit der sich interessierte Kommu-
nen über etwaige Förderangebote zentral informieren können. Neben Förderan-
geboten des Bundes sind hier auch die Angebote der EU sowie der jeweiligen 
Länder dargestellt.

Seitens des Innenministeriums wird die Förderlandschaft in Bezug auf Digitali-
sierungsvorhaben kontinuierlich verfolgt. Die Nutzung von Synergieeffekten wird 
im Hinblick auf eigene Förderprogramme angestrebt.

Bei der Novellierung der Breitbandförderkulisse des Landes Anfang 2019 wur-
den die Förderprogramme von Bund und Land noch mehr verzahnt und die Re-
gelungen vereinheitlicht. Das Breitbandförderprogramm des Bundes wird vom 
Land kofinanziert, sodass eine Förderung von 90 Prozent der förderfähigen Kos-
ten sichergestellt ist (50 Prozent Bund, 40 Prozent Land). Das neue Förderpro-
gramm wurde von den Kommunen sehr stark in Anspruch genommen. Allein 
im Jahr 2021 wurden 821 Mio. Euro für den kommunalen Breitbandausbau zur 
Verfügung gestellt – ein absoluter Rekord und Spitzenwert, auch im Länderver-
gleich. In den fünf Jahren von 2016 bis 2021 hat das Land 3 140 Ausbaupro-
jekte mit einer Förderung von mehr als 1,68 Mrd. Euro bezuschusst – und mit 
einer intelligenten Förderpolitik dafür gesorgt, dass nochmals 1,61 Mrd. Euro 
vom Bund nach Baden-Württemberg fließen. Insgesamt wurde der Breitbandaus-
bau in den letzten fünf Jahren dadurch mit der absoluten Rekordsumme von rund 
3,29 Mrd. Euro gefördert. Zum Vergleich: Von 2011 bis 2016 betrug die Gesamt-
fördersumme noch lediglich rund 54 Mio. Euro (nur Landesfördermittel). Auch 
Förderprogramme der EU, wie z. B. WiFi4EU, eine Initiative der Europäischen 
Kommission zur Schaffung öffentlicher WLAN-Zugangspunkte in Gemeinden, 
werden vom Innenministerium eng mit dem Ziel einer möglichst großen Inan-
spruchnahme begleitet. Die Kommunen des Landes Baden-Württemberg haben 
das Förderprogramm sehr gut in Anspruch genommen und mit 231 Gutscheinen 
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in Höhe von je 15 000 Euro (27 Prozent der in Deutschland verteilten Gutscheine) 
überdurchschnittlich vom Förderprogramm profitiert.

Im Bereich des Kultusministeriums sind die Förderprogramme im Rahmen des 
DigitalPakts gemeinsame Programme mit dem Bund. Beim Förderprogramm des 
kommunalen Sportstättenbaus handelt es sich um ein Förderprogramm des Lan-
des. Eine Kumulierung mit anderen Zuschüssen ist im Einzelfall möglich.

Im Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums unterliegen die Förderpro-
gramme und Förderkulissen der Europäischen Union und des Bundes im Bereich 
Klimaschutz und der Energiewende einem ständigen Wandel und Veränderungs-
prozess. Bei der Fortschreibung und Anpassung der Landesförderprogramme 
werden diese Entwicklungen beobachtet und bewertet und führen ggf. zu Anpas-
sungen, Modifikationen und Veränderungen in der Förderkulisse. Die Förderung 
in der Wasserwirtschaft ist auf die in geringem Umfang vorhandene Förderung 
des Bundes in diesem Bereich abgestimmt.

Das Ministerium Ländlicher Raum ergänzt, dass über das ELR Fördermittel des 
Bundes in Anspruch genommen werden (über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ – GAK und den Sonderrah-
menplan Ländliche Entwicklung). Weiter profitieren Kommunen im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums Ländlicher Raum von den EU-Programmen LEADER und 
EFRE sowie der GAK. Bei der Planung und Umsetzung der Förderung wird dafür 
Sorge getragen, dass die Förderprogramme von EU, Bund und Land passfähig 
aufeinander abgestimmt sind. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen führt ergänzend aus, dass 
ein Abgleich mit weiteren Programmen des Bundes bzw. der Europäischen Union 
regelmäßig vorgenommen wird, damit sich ähnliche Programme sinnvoll ergän-
zen. Dabei sind die Förderprogramme des Kompetenzzentrums Wohnen als Teil 
der Wohnraumoffensive so angelegt, dass sie bislang nicht von Förderinstrumen-
ten abgedeckte, aber sinnvollerweise mit geeigneten finanziellen Unterstützungen 
zu hinterlegende Aufgaben der Kommunen adressieren. Insoweit ergänzen sie 
Förderinstrumentarien auf Ebene der EU und des Bundes zu einem ebenenüber-
greifenden Unterstützungsangebot.

12. �wie sie die Vor- und Nachteile von pauschalen Förderkriterien (wie bspw. 
eine Förderung nach Fläche, Einwohner- oder Schülerzahl) gegenüber dem 
Erfordernis von spezifischen Projekt- und Investitionsplänen zur Beantragung 
bewertet;

13. �wie sie zu Überlegungen, Förderprogramme grundsätzlich zurückzufahren zu-
gunsten allgemeiner Zuweisungen an die Kommunen, steht;

Zu 12. und 13.:

Die Landesregierung sieht die in Baden-Württemberg vorhandene Struktur der 
kommunalen Förderung, die sich aus Pauschalförderung und Projekt- bzw. Fach-
förderung von Einzelmaßnahmen zusammensetzt, als bewährt an. Neben den im 
Haushalt etatisierten Mitteln für die jeweiligen Projekt- bzw. Fachförderungen 
stellt das Land auch Mittel zur pauschalen Finanzierung von Investitions- und 
Unterhaltungsmaßnahmen z. B. durch die Kommunale Investitionspauscha-
le (KIP) nach dem Finanzausgleichsgesetz (in 2020 und 2021 jeweils mehr als  
1 Mrd. Euro) zur Verfügung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimm-
ten Verwendungszweck verwenden können.

Die Frage, ob eine fachbezogene Projektförderung oder eine pauschale Förderung 
bzw. Zuweisung generell geeigneter ist, wird als nicht zielführend erachtet. Diese 
Frage ist für jeden Förderbereich aufgrund der jeweiligen spezifischen Ausgangs-
lage gesondert zu prüfen. Neben der Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürf-
nisse der jeweiligen Kommunen ist bei der Ausgestaltung der Förderungen auch 
darauf hinzuwirken, dass die jeweils angestrebten Förderziele tatsächlich erreicht 
werden. Hinzu kommt, dass auch Vorgaben der EU und des Bundes bei einzelnen 
Förderbereichen, insbesondere bei Kofinanzierungen, zu beachten sind.
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Zwar kann durch die antragslose und pauschalierte Mittelzuweisung der Verwal-
tungsaufwand auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Dies kann aber auch 
bei einer entsprechenden schlanken Ausgestaltung von Projekt- bzw. Fachförde-
rungen z. B. durch Vereinfachungen, Standardisierungen, Festlegung von pau-
schalen Förderkriterien oder Bemessungsgrundlagen realisiert werden.

Die in Baden-Württemberg verfolgte Förderstrategie der jeweiligen Projekt- bzw. 
Fachförderungen und pauschalen Zuweisungen ergänzt durch den Ausgleichs-
stock, um bedürftige Kommunen bei Investitionen zu unterstützen, ist sachgerecht 
und zielgenau.

Die Förderkulisse des Landes im Rahmen der Breitbandförderung sieht entspre-
chend der beihilferechtlichen Vorgaben der EU eine Zuwendung vor, wenn eine 
Unterversorgung mit Breitbandinternet und ein Marktversagen festgestellt wer-
den. Ausschlaggebend für die Förderung ist mithin die ermittelte Unterversor-
gung im zu fördernden Gebiet, unabhängig von z. B. der Fläche, der Einwohner- 
oder Schülerzahl. Es handelt sich bei der Ermittlung des Versorgungsgrads um 
ein messbares Kriterium. Daher bildet der Versorgungsgrad die Grundlage für 
einen spezifischen Projekt- und Investitionsplan in der Breitbandförderung. Pau-
schale Förderkriterien, die sich nicht an den konkreten Bedarfen vor Ort orien-
tieren, wären nicht geeignet, um der konkreten Situation vor Ort zu entsprechen. 
Sie könnten zu einem Ungleichgewicht und damit zu einer Ungleichbehandlung 
der Zuwendungsempfänger führen. So werden beispielsweise alle unterversorg-
ten Schulen gefördert, unabhängig von der Schülerzahl in der Schule, denn jede 
Schülerin und jeder Schüler benötigt das schnelle Internet. 

Weitere Faktoren über reine Zahlen hinaus spielen eine wichtige Rolle bei den Er-
folgsaussichten der Digitalisierungsprojekte. Bei allgemeinen Zuweisungen werden 
spezifische Bedarfe nicht berücksichtigt. Durch den durch die Förderungen entste-
henden Wettbewerb und begleitende Netzwerke werden Anreize und zugleich Hil-
festellungen geschaffen, die strategischen landesweiten Ziele zu verfolgen. 

Im Bereich des Kultusministeriums hat die Berechnung nach dem pauschalen För-
derkriterium der Schülerzahl oder Lehrkräftezahl, ggf. unter Berücksichtigung von 
Faktoren für bestimmte Schularten oder Teilzeit- bzw. Vollzeitstatus, bei den För-
derprogrammen mit den laufenden Nummern 20 bis 23 der Anlagen die Vorteile 
großer Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Bei landesweit ungefähr gleicherma-
ßen zu erfüllender Aufgabe bilden pauschale Förderkriterien die Realität ab.

Das Umweltministerium ergänzt, dass die Aufgaben des Klimaschutzes mit dem 
Ziel der Klimaneutralität wie auch der Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels globale Herausforderungen darstellen. Um sie zu bewältigen, braucht es 
Kraftanstrengungen sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene, 
die in Aktivitäten auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene münden müssen. 
Insbesondere auf Ebene der Gemeinden ist nach Ansicht des Umweltministeriums 
dabei eine sehr heterogene Ausgangslage zu beobachten. Die Fördermittel sollen 
dazu beitragen, dass die Kommunen die notwendigen Maßnahmen so bald wie 
möglich ergreifen, auch wenn sie noch nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind. 
Durch Förderprogramme sollen konkrete Maßnahmen aufgezeigt und angeboten 
werden, um damit auch bisher zurückhaltende Kommunen zu unterstützen und 
zu fördern. Erst wenn hier eine ähnliche Ausgangslage besteht, könnte über den 
Systemwechsel nachgedacht und von Einzelförderung zu pauschaler Förderung 
übergegangen werden. In den Bereichen Wasserwirtschaft und Altlasten stellen 
allgemeine Zuweisungen keine sinnvolle Alternative dar. Die Förderung in diesen 
beiden Fachbereichen bezieht sich auf große Investitionsvorhaben, die nicht in 
jeder Kommune die gleiche Relevanz haben (z. B. Hochwasserschutz) und die in 
großen zeitlichen Intervallen getätigt werden. Zudem ermöglicht das Programm 
die zielgerichtete Unterstützung der Kommunen bei der Erfüllung verpflichtender 
Vorgaben. 

Im Bereich des Justizministeriums werden in erster Linie Stellen gefördert. Hier 
kommt es in dem vergleichsweise kleinen Förderbereich der Rückkehrberatung 
vor allem auf die Bereitschaft zur Kofinanzierung der Kommunen an. Um keine 
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Hindernisse für kleinere Kommunen zu etablieren, wird die Fördersumme des 
Landes bewusst nicht von beispielsweise der Zahl der ausreisepflichtigen Aus-
länder abhängig gemacht. Da es sich bei dem Förderbereich Rückkehrberatung 
nicht um eine gesetzliche Aufgabe handelt, wären die Kommunen im Falle von 
allgemeinen Zuweisungen statt Zuwendungen nicht verpflichtet, die Aufgabe zu 
erfüllen. Nur durch die Zurverfügungstellung von Fördermitteln des Landes wird 
gewährleistet, dass die Landesmittel für die spezifische Aufgabe eingesetzt wer-
den, an der das Land ein Interesse hat. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen ergänzt, dass das Förder-
programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ ein zielgerichtetes An-
reizprogramm zur Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen in den Kom-
munen mit dem Ziel ist, die weitere Flächeninanspruchnahme im Außenbereich 
einzudämmen. Innenentwicklung ist aufwändig und erfordert oft einen langen 
Atem. Der mit dem Programm verbundene wichtige impulsgebende Effekt könnte 
mit einer allgemeinen Zuweisung nicht in derselben Weise erzielt werden. Pau-
schale Förderkriterien sind für die Programme der Städtebauförderung und der 
Wohnraumoffensive ebenfalls nicht geeignet, sind sie doch am individuellen Be-
darf der Kommunen ausgerichtet. Auch vermögen allgemeine Zuweisungen an 
Kommunen eine zielgerichtete Wohnraumförderung durch das Land weder ad-
äquat zu ersetzen noch diese zu flankieren.

14. �wie sie den Stand der Aufgabenerfüllung der Kommunen im Rahmen der 
Pflichtaufgaben in der Pandemie bewertet;

Zu 14.:

Den Regierungspräsidien sind im Rahmen der allgemeinen Rechtsaufsicht keine 
Vorgänge über relevante Einschränkungen der Erfüllung kommunaler Pflichtauf-
gaben aufgrund der Corona-Pandemie bekannt geworden. Teilweise pandemiebe-
dingte Einschränkungen sind im Bereich von Serviceleistungen im unmittelbaren 
Bürgerkontakt in erster Linie auf die bestehenden Kontaktbeschränkungen der 
jeweils gültigen Corona-Verordnung zurückzuführen. 

Auch von den Fachressorts wurden keine Defizite im Bereich der Pflichtaufgaben 
gemeldet, abgesehen vom Bereich Wasserwirtschaft und Altlasten; dort gibt es pan-
demiebedingt nach Angaben des Umweltministeriums teilweise Verzögerungen.

15. �ob und wenn ja, wie sie das Ziel, die Aufgabenerfüllung bei den Gemeinden zu 
vereinfachen und unbürokratischer zu gestalten, verfolgt.

Zu 15.:

Neben dem Arbeitsprogramm der Landesregierung zum Bürokratieabbau und der 
Arbeit zum Normenkontrollrat verfolgt die Landesregierung im Rahmen der Um-
setzung des Onlinezugangsgesetzes das Ziel, alle Verwaltungsleistungen bis Ende 
des Jahres 2022 auch online anzubieten. Im Rahmen der Entwicklung von digita-
len Anträgen können auch Abläufe und Verfahren in den Kommunen überdacht 
werden, um optimierte Bearbeitungsabläufe zu entwickeln und umzusetzen. Über 
die Bereitstellung und Nutzung von digitalen Anträgen sollen nicht nur für Bür-
gerinnen und Bürger sowie Unternehmen die Antragstellung, sondern auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung die Bearbeitung der 
eingegangenen Anträge vereinfacht werden. Zudem sollen durch die Anbindung 
von den in den Behörden genutzten Fachverfahren vollständig digitale Antrags-
verfahren („Ende-zu-Ende“) umgesetzt und damit eine elektronische Weiterbe-
arbeitung von Anträgen ermöglicht werden und zu einer weiteren Verfahrensver-
einfachung führen.

Das Land stellt für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes u. a. die landes-
eigene E-Government-Plattform Service-BW als Basis zur Verfügung. Dort kön-
nen Behörden entweder eigene digitale Antragsverfahren auf Basis des Univer-
salprozesses entwickeln und den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen 
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anbieten oder die von den IT-Dienstleistern und anderen Kommunen entwickel-
ten digitalen Antragsverfahren aktivieren und nutzen. Für die Aktivierung und 
Nutzung sind die Kommunen selbst verantwortlich. Die Nutzung von digitalen 
Verwaltungsleistungen Dritter sowie die Nutzung von eigenen, kommunalen E-
Government-Portalen, die nicht im Zusammenhang mit Service-BW stehen, sind 
ebenfalls möglich.

Im Bereich des Innenministeriums ist Ziel der digitalen Transformationsprozesse 
generell auch die Prozesserleichterung und -verschlankung. So wird Digitalisie-
rung nicht nur um ihrer selbst betrieben, vielmehr soll sie immer Mehrwerte und 
Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung bieten. Wie 
zuvor dargestellt fließen Erkenntnisse aus Austausch und Bedarfsrückmeldungen 
kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Prozesse laufender und zukünftiger 
Förderprogramme ein. 

Bei der Breitbandförderung prüft das Innenministerium laufend, wie die Antrag-
stellung vereinfacht und entbürokratisiert werden kann. Schritte in diese Rich-
tung sind beispielsweise, dass Förderanträge von den Kommunen elektronisch 
über das Onlineportal Service-BW gestellt werden können. Neben geltendem Zu-
wendungs-, Haushalts- und Vergaberecht werden vom Innenministerium keine 
weiteren rechtlichen Anforderungen gestellt. Die Kooperation von Kommunen 
in einem interkommunalen Zusammenschluss ermöglicht eine vereinfachte und 
unbürokratische Aufgabenerfüllung. Diese interkommunalen Zusammenschlüsse 
werden vom Fördermittelgeber zusätzlich bezuschusst, um einen Anreiz für die 
gezielte Aufgabenerfüllung der Kommunen zu schaffen.

Auch die Regelungen der Verwaltungsvorschrift über Zuwendungen für das 
Feuerwehrwesen werden regelmäßig mit den kommunalen Landesverbänden und 
dem Landesfeuerwehrverband besprochen. Mögliche Vereinfachungen werden 
selbstverständlich in Absprache mit den Verbänden umgesetzt.

In allen Förderprogrammen im Bereich des Kultusministeriums wird das Ziel ver-
folgt, die Schulträger unbürokratisch zu unterstützen. Daher fokussieren die För-
derprogramme jeweils aktuelle Herausforderungen und bedienen sich möglichst 
schlanker Verfahren bis hin zur pauschalen Zuweisung und Abrechnung nach 
tatsächlichem Bedarf im vereinfachten Verwendungsnachweis.

Im Bereich des Umweltministeriums werden die Förderrichtlinien in regelmäßi-
gen Abständen unter Einbeziehung der kommunalen Landesverbände überprüft 
und angepasst, wobei der Bürokratieaufwand nur insofern reduziert werden kann, 
als es nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben möglich ist.

In Vertretung

Würtenberger
Staatssekretär
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Ausschreibung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 

„Gemeinden, Städte und Landkreise 4.0 – Future Communities 2019“ 

Vom 04.04.2019 – Az.: 7-0272.1/9 

1. Ziel 

Die herausragende Bedeutung der Digitalisierung für die in Baden-Württemberg le-
benden Menschen und die Unternehmen im Land spiegelt sich in der aktuellen Koa-
litionsvereinbarung wider. Sie erklärt den digitalen Wandel zu einem zentralen Akti-
onsfeld der Regierungsarbeit. Dabei wird die Digitalisierung als Innovations- und 
Nachhaltigkeitsmotor identifiziert. Um den Standort Baden-Württemberg zu stärken 
und die Lebensqualität der hier lebenden Menschen zu verbessern, setzt das Land 
ihre landesweite Digitalisierungsstrategie digital@bw (www.digital-bw.de/dbw-
digitalisierungsstrategie) um. Die Förderungen des Ministeriums für Inneres, Digita-
lisierung und Migration (Zuwendungsgeber) erfolgen als Teil dieser Digitalisierungs-
strategie. 

Die Digitalisierung entwickelt sich zunehmend zu einem Standort- und Wettbe-
werbsfaktor. Damit die Kommunen (im Folgenden für Städte, Gemeinden und 
Landkreise sowie von ihnen getragene Stellen oder ihre interkommunalen Zusam-
menschlüsse) für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv bleiben, sollen Digitalisie-
rungsprojekte gefördert werden. 

2. Gegenstand und Umfang der Förderung 

2.1 Gefördert werden Maßnahmen von Kommunen, die sich zumindest einem oder 
bestenfalls mehreren Schwerpunkt- oder Querschnittsbereichen der Digitalisie-
rungsstrategie digital@bw (www.digital-bw.de/dbw-digitalisierungsstrategie) zuord-
nen lassen und einen gewissen Innovationsgrad aufweisen. Diese Maßnahmen 
sind innerhalb von zehn Monaten vor dem 31.10.2020 umzusetzen. Als besonders 
förderungswürdig werden Projekte mit Blockchain oder Künstlicher Intelligenz be-
wertet. Eine förderfähige Maßnahme kann beispielsweise auch die Erstellung einer 
kommunalen Strategie für die Digitalisierung oder Teilthemen davon wie etwa die 
Cybersicherheit sein. Keine Förderung erfolgt für Digitale Infrastruktur wie etwa 
WLAN oder Standard-Apps. Im Hinblick auf das bereits ausgeschriebene Förder-
projekt Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und Mobilitätswirtschaft 
4.0 (InKoMo 4.0, dazu: www.digital-bw.de/) sollen keine Projekte mit Schwerpunkt 
Mobilität gefördert werden, deren Gesamtkosten über 500.000 Euro betragen. Bei 
allen Mobilitätsprojekten wird zunächst eine Beratung bei der Geschäftsstelle von 
InKoMo 4.0 insbesondere im Hinblick auf mögliche Kooperationen empfohlen. Au-
ßerdem beraten zum Förderwettbewerb auch die Fachberatungsstellen vom Ge-
meindetag Baden-Württemberg e.V., Landkreistag Baden-Württemberg e.V. und 
Städtetag Baden-Württemberg e.V. ihre jeweiligen Mitglieder. 

2.2 Es steht ein Fördervolumen in Höhe von insgesamt etwa einer Million Euro zur Ver-
fügung. Der maximale Zuschussbetrag pro Antrag beträgt 100.000 Euro bzw. 
250.000 Euro bei Kooperation von mindestens drei Kommunen und gleichzeitig 
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höchstens 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungen werden erst ab 
einem Betrag von 2.500 Euro bewilligt. 
 

2.3 Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der §§ 23, 44 LHO und der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur LHO einschließlich der Anlagen.  
 

2.4 Die Förderung wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur 
Projektförderung als Festbetragsförderung in Form eines Zuschusses gewährt.  
 

2.5 Zuwendungsfähige Ausgaben sind grundsätzlich Personalausgaben und sächliche 
Ausgaben außer Bauinvestitionen. Bitte beachten Sie hierbei, dass nach Nr. 2.2 der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaus-
haltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) zu § 44 Abs. 1 LHO nur zusätzlich 
allein durch das Projekt veranlasste Ausgaben zuwendungsfähig sind, nicht aber 
bereits unabhängig vom Projekt entstehende Kosten etwa für Stammpersonal. 
Auch ist das sog. Besserstellungsverbot nach Maßgabe von Nr. 2.2.5 der VV zu 
§ 44 Abs. 1 LHO zu beachten. Erstattungsfähig sind auch die laufenden Ausgaben 
während der maximal zehnmonatigen Projektlaufzeit einschließlich Mehrwertsteuer, 
soweit erklärt wurde, dass für das Vorhaben eine Berechtigung zum Vorsteuerab-
zug gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz nicht besteht. Nicht förderfähig sind die in Nr. 
2.2 der VV zu § 44 LHO genannten Kosten sowie Finanzierungskosten. 
 

2.6 Andere Fördermittel des Landes dürfen für dieselbe Maßnahme nicht in Anspruch 
genommen werden.  
 

3. Bewertungskriterien 

Bewertungskriterien für die Auswahl der Vorhaben sind: 
- Grad der Innovation und Umsetzbarkeit sowie Zukunftsorientierung - inwie-

weit hilft das Vorhaben die Kommunen auf künftige Herausforderungen vor-
zubereiten (30 Punkte) 

- Grad der Durchdringung und Anzahl der betroffenen Bereiche aus der Digita-
lisierungsstrategie digital@bw (20 Punkte) 

- Bürgerpartizipation und erlebbarer Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger 
(15 Punkte) 

- Aufbau und Einbindung der Akteure aus Wirtschaft, Verwaltung, Gesellschaft 
oder Wissenschaft einschließlich Kooperation zwischen Kommunen zur 
Steigerung des Umsetzungserfolgs (20 Punkte) und 

- Mittelfristig selbsttragende Planung und Entwicklung von Geschäftsmodellen 
(15 Punkte). 

 

4. Antragsberechtigung, Verfahren, Frist 

4.1 Antragsberechtigt sind die Kommunen in Baden-Württemberg. Für die Antragstel-
lung steht unter www.digital-bw.de ein Formular mit Ausfüllhinweisen zum Herunter-
laden bereit. Die Anträge sind durch das vertretungsberechtigte Organ zu unter-
zeichnen.  
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4.2 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
 

4.3 Auf die grundsätzliche Erforderlichkeit einer gemeindewirtschaftsrechtlichen Beur-
teilung des Vorhabens durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach 
Nr. 13.3.1 VV zu § 44 Abs. 1 LHO wird hingewiesen. Eine solche Beurteilung ist bei 
einer Zuwendung von weniger als 50.000 Euro je Einzelfall entbehrlich. 
 

4.4 Anträge können unter Angabe des Titels der Ausschreibung und des Aktenzeichens 
in elektronischer Form als pdf-Datei (poststelle@im.bwl.de) oder per Post bei dem 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, Willy-
Brandt-Straße 41, 70173 Stuttgart eingereicht werden.  
 

4.5 Anträge können bis spätestens zum 31.07.2019 (Ausschlussfrist) eingereicht 
werden. 
 

4.6 Die Vereinbarkeit der Zuwendung mit EU-Beihilferecht muss gewährleistet sein, 
ohne dass eine Notifizierung bei der EU-Kommission nach Artikels 108 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erforderlich ist 
(siehe dazu Nr. 11 des Antragsformulars). 
 

4.7 Es wird ein Bewertungsausschuss unter Vorsitz des Ministeriums für Inneres, Digi-
talisierung und Migration und unter Beteiligung des Gemeindetags, des Städtetags, 
des Landkreistags sowie ggf. der betroffenen Fachministerien und Sachverständi-
gen gebildet, der über die Verteilung der Mittel ein Votum abgibt. Über die Bewilli-
gung entscheidet der Zuwendungsgeber.  
 

4.8 Den Zuwendungsempfängern obliegt es, an PR-Maßnahmen für die Digitalisie-
rungsstrategie digital@bw (www.digital-bw.de) mitzuwirken. Die Ergebnisse der 
Einzelprojekte sind über die Kommunikationsplattform des Zuwendungsgebers 
www.digital-bw.de darzustellen. 
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Hinweise für die Ausfüllung des Antragsformulars zur Ausschreibung 

„Gemeinde, Städte und Landkreise 4.0 – Future Communities 2019“ 

Zu Nr. 1. Antragstellende Kommune  

Die Abwicklung der Projektförderung erfolgt über den dort genannten Antragsteller 
nach der ANBest-K. Die Zuwendung kann nach Maßgabe von Nr. 12 der VV zu § 44 
LHO an etwaige Projektpartner weitergegeben werden. Überdies kommt in Betracht, 
weitere Projektpartner über Aufträge nach Maßgabe von Nr. 3 der ANBest-K einzu-
binden. 

Zu Nr. 2. Projektname mit Kurzbeschreibung 

Neben dem kurzen Projektnamen und einer kurzen Projektbeschreibung unter Nr. 2 
werden regelmäßig ergänzende Erläuterungen auf einer Anlage (Gesamtumfang bis 
15 Seiten) erwartet.  

Zu Nr. 3. Gesamtkosten 

a) Direkte Personalausgaben, die durch das Projekt zusätzlich verursacht 

werden. 

Bitte geben Sie hier die direkten Personalausgaben für das Projekt an. Bitte beach-
ten Sie hierbei, dass nach Nr. 2.2 VV zu § 44 LHO nur zusätzlich allein durch das 
Projekt veranlasste Ausgaben zuwendungsfähig sind, nicht aber bereits unabhängig 
vom Projekt entstehende Kosten etwa für Stammpersonal. Auch ist das sog. Besser-
stellungsverbot nach Maßgabe von Nr. 2.2.5 der VV zu § 44 LHO zu beachten. 

Soweit Personalkosten von Dritten in Rechnung gestellt werden, geben Sie diese 
bitte unter nachfolgendem Buchstaben c) oder e) an. 

b) Pauschalierte Sachausgaben  

Mit der Pauschale sind sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben, die im Zusam-
menhang mit dem im Projekt beschäftigten Personal stehen, abgegolten. Dies um-
fasst insbesondere Ausgabenpositionen wie Büromiete, Strom, Wasser, Heizung, 
Reinigung, IT-/Wartung, Telefon, Internet, Büroverbrauchsmaterial etc. Eine weiter-
gehende Abrechnung dieser oder ähnlicher Kosten ist ausgeschlossen. 

c) Sonstige zuwendungsfähigen Ausgaben ohne Umsatzsteuer 

An dieser Stelle sind alle sonstigen zuwendungsfähigen Ausgaben außer den bereits 
unter Buchstaben a), b) und d) angegebenen Ausgabearten anzugeben. Zuwen-

dungsfähig sind grundsätzlich alle sächlichen Ausgaben außer Bauinvestitionen. 
Erstattungsfähig sind auch die laufenden Ausgaben während der maximal zehnmo-
natigen Projektlaufzeit. Nicht förderfähig sind die in Nr. 2.2 der VV zu § 44 LHO ge-
nannten Kosten sowie Finanzierungskosten. 

d) Umsatzsteuer für zuwendungsfähige Ausgaben 
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Hier sind die Umsatzsteuerbeträge anzugeben, auch wenn insoweit eine Vorsteuer-
abzugsberechtigung besteht (vgl. unten zu Nr. 8). 

e) Sonstige Kosten (außer Ausgaben a) bis d)) 

Hier sind alle nicht zuwendungsfähigen (insbesondere die in Nr. 2.2 der VV zu § 44 
LHO genannten) Kosten anzugeben. Dabei sind etwaige Umsatzsteuerbeträge für 
nichtzuwendungsfähige Kosten anzugeben. 

Bei den Gesamtkosten geben Sie bitte die Summe der Positionen a) bis e) an. 

Zuwendungsfähige Ausgaben sind die Ausgaben a) bis c) sowie – soweit keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung gegeben ist – auch die Umsatzsteuer nach Buchstabe 
d). 

Zu Nr. 4. Beantragte Zuschusshöhe 

Der maximale Zuschussbetrag pro Antrag beträgt 100.000 Euro bzw. 250.000 Euro 
bei Kooperation von mindestens drei Kommunen und gleichzeitig höchstens 50 % 
der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungen werden erst ab einem Betrag von 
2.500 Euro bewilligt. 

Zu Nr. 5. Weitere Zuwendung 

Bei der Antragstellung ist anzugeben, ob für das zu fördernde Projekt neben der Be-
antragung von Fördermitteln des Landes weitere Förderprogramme des Bundes oder 
der EU in Anspruch genommen werden. Dabei ist auch der Nachweis zu führen, 
dass aufgrund einer Kumulierung von Förderprogrammen nicht mehr als 80 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben finanziert werden.  

Zu Nr. 6. Finanzierung 

Nach Nr. 1.1 Satz 2 der VV zu § 44 LHO müssen die Gesamtfinanzierung und die 
Funktionsfähigkeit des Vorhabens gesichert sein. An dieser Stelle ist zunächst nur 
ein Überblick über die Finanzierung zu geben, der in einer Anlage (Kosten- und Fi-
nanzierungsplan) ergänzt wird. Die Finanzierung muss die Gesamtkosten nach Nr. 3 
abdecken. 

Zu Nr. 7. Durchführungszeitraum 

Das Projekt ist innerhalb von 10 Monaten nach Bewilligung der Zuwendung vor dem 
31.10.2020 abzuwickeln. Der geplante Beginn bzw. die vorgesehene Fertigstellung 
kann mit einem konkreten Datum oder einer Zeitspanne (z.B. 10 Monate nach Bewil-
ligung) angegeben werden. 

Zu Nr. 8. Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung 

Die Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung ist nach Nr. 3.2.3.1 VV zu § 44 LHO 
erforderlich. Soweit eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kommt nach Nr. 
2.2.1 VV zu § 44 LHO eine Förderung der oben bei Nr. 3 Buchstabe d) angegebenen 
Umsatzsteuerbeträge nicht in Betracht. Die Vorteile aus einer Umsatzsteuerverrech-
nung sind als Teil der Gesamtfinanzierung unter Nr. 6 anzugeben. 
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Zu Nr. 9. Erklärung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

Die Erklärung ist nach Nr. 3.2.1.3 VV zu § 44 LHO erforderlich. 

Zu Nr. 10. Erklärung zum Datenschutzrecht 

Die antragstellende Kommune übermittelt an das Ministerium des Inneren, Digitalisie-
rung und Migration nur solche personenbezogene Daten, die das Innenministerium 
nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 
DSGVO i.V.m. § 4 LDSG oder aufgrund einer Einwilligung der betroffenen Personen 
verarbeiten darf. Bitte reichen Sie das ausgefüllte Muster für die Erklärung zum Da-
tenschutz ein und beachten Sie das Informationsblatt. 

Zu Nr. 11. Erklärung zur Vereinbarkeit mit EU-Recht 

Die Vereinbarkeit der Zuwendung mit EU-Beihilferecht muss gewährleistet sein, ohne 
dass eine Notifizierung bei der EU-Kommission nach Artikels 108 Absatz 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erforderlich ist. Dies 
kommt insbesondere in folgenden Fällen in Betracht: 

 Die beantragte Förderung ist keine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV 
(vgl. Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (2016/C 262/01), ABl. EU C 262 vom 19.7.2016, Seite 1). 

 Die beantragte Förderung erfüllt beispielsweise als Beihilfe für Forschung und 
Entwicklung und Innovation die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 der EU-Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“ – AGVO) (ABl. EU L 187 
vom 26.6.2014, Seite 1, geändert durch VERORDNUNG (EU) 2017/1084 vom 
14. Juni 2017 (ABl. EU L 156 vom 20.6.2017, Seite 1) und ist demnach im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von 
der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt. 

 Überdies kommt für Förderungen des Landes insgesamt bis zu 200.000 EUR 
innerhalb von 3 Steuerjahren eine Förderung nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU L 352 vom 24.12.2013, 
Seite 1) oder für maximal 500.000 EUR innerhalb von 3 Steuerjahren eine 
Förderung nach Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 
2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, 
die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen 
(ABl. EU L 114 vom 26.4.2012, Seite 8) in Betracht. In diesem Fall wird die 
Übersendung einer Erklärung in schriftlicher oder elektronischer Form gefor-
dert, in der alle anderen in den beiden vorangegangenen Steuerjahren sowie 
im laufenden Steuerjahr gewährten (DAWI-)De-minimis-Beihilfen angeben 
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werden, für die die De-minimis-Verordnungen gelten. Ein Muster für die Erklä-
rung ist dem Antragsformular angehängt. 

Zu Nr. 12. Anlagen 

 Bewerbungsskizze mit maximal 15 Seiten (Arial, mindestens 11 Pkt. Schrift-
größe, 1,5-zeilig) zzgl. Anlagen wie Nachweisen etc. Die Gliederung der Be-
werbungsskizze soll wie folgt aussehen, wobei nach Ansicht der antragsstel-
lenden Kommune erforderliche weitere Punkte ergänzt werden können: 

1. Titel des Vorhabens 
2. Ansprechpartner und weitere Partner im Prozess 
3. Ziele des Projekts und Zusammenfassung der Projektbeschreibung 
4. Ausführliche Projektbeschreibung, Gesamtkonzept (Idee, Ziele, Einbin-

dung der Bürgerinnen und Bürger sowie weiterer Akteure, Einbindung 
von Partnern aus Wissenschaft oder Wirtschaft, Einbindung in vorhan-
dene kommunale Entwicklungsstrategien und sonstige regionale Kon-
zepte, Visualisierung und Kommunikationsstrategie, Einbindung in die 
Verwaltungsstruktur, erwartete Wirkung ggf. Verweis auf sonstige lau-
fende (geförderte) Digitalisierungsprojekte in der Kommune und deren 
Verknüpfung/Integration in das Modellvorhaben oder die Strategie) 

5. Arbeits- und Zeitplan (Arbeitspakete, zeitlicher Ablauf) 
6. Verwertungskonzept (Verstetigung, Umsetzung und Übertragbarkeit) 
7. Kosten- und Finanzierungsplan  

Diese Aufstellungen müssen so detailliert sein, dass die Notwendigkeit 
und Angemessenheit der Zuwendung überprüft werden kann (vgl. Nr. 
3.3.1 der VV zu § 44 LHO). 

 
 Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung bei Anträgen ab 50.000 Euro 

Auf die grundsätzliche Erforderlichkeit einer gemeindewirtschaftsrechtlichen 
Beurteilung des Vorhabens durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für 
die Anträge der Modellvorhaben/Umsetzungsprämien nach Nr. 13.3.1 VV zu 
§ 44 LHO wird hingewiesen. Eine solche Beurteilung ist bei einer Zuwendung 
von weniger als 50.000 Euro je Einzelfall entbehrlich. 
 

 Erklärung über De-Minimis-Beihilfen, wenn nach Nr. 11 erforderlich. 
Das Formular für die Erklärung über die De-Minimis-Beihilfen ist nur auszufül-
len und einzureichen, wenn die Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht darauf 
gestützt ist (vgl. oben zu Nr. 11). 
 

 Die etwaigen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen sind als Anlage 
beizufügen (siehe Informationsblatt zum Datenschutz). 
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
im Rahmen der Ausschreibung Digitale Zukunftskommune@bw
als Modellvorhaben (Teil A oder), 

Digitalstrategie (Teil B erste Phase) oder Umsetzungsprämie (Teil B zweite Phase)

1. Antragsteller 
Bei Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften oder Stellen in kommunale Trägerschaft sind auf gesondertem Blatt die weiteren Mitglieder 
und der Umfang ihrer Beteiligung anzugeben. Die Abwicklung erfolgt über den hier angegebenen Antragsteller.

Stadt Gemeinde Landkreis Stellen in kommunaler Trägerschaft Interkommunale Kooperation

Name (mit Angabe des Landkreises) 

      
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  
      
Bankverbindung 
BIC       IBAN       
Auskunft erteilt:       Ortsnetzkennzahl, Fernsprech-Nummer, Nebenstelle 

      

2. Maßnahme (möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme) 

      

3. Gesamtkosten 
Hinweis: Wenn der Antragsteller für diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben. 

Bei Baumaßnahmen ist eine Kostengliederung stets und bei Untersuchungen, Planungen und Beschaffungen dann beizugeben, wenn 
es von der Bewilligungsbehörde für erforderlich gehalten wird. 

      EUR Gesamtkosten - gegebenenfalls laut beiliegender Kostengliederung  

      EUR davon entfallen auf den zur Förderung beantragten Abschnitt 

      EUR 
Von den der Finanzierung zu Grunde gelegten Kosten (Nummer 6) sind 

      zuwendungsfähig

4. Zu den Gesamtkosten   Kosten des Abschnitts werden hiermit folgende Zuwendungen be-

antragt: 

Zuwendungsbereich 
Zuschuss EUR 

           

           

           

           

           

Insgesamt      

An 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und 
Migration
Stabsstelle für Digitalisierung
Postfach 10 34 65
70029 Stuttgart
poststelle@im.bwl.de
_____________________________________________ 
(Bewilligungsbehörde) 

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen 
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5. Weitere Zuwendungen  

Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt beziehungsweise bewilligt 
(bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit einem * zu kennzeichnen):  

Zuwendungsbereich  Zuweisung EUR  Darlehen EUR 

               

               

               

               

Insgesamt               

Sonstige Zuwendungen         

6. Finanzierung  

Zuwendungen laut Nummer 4        EUR 

Zuwendungen laut Nummer 5       EUR 

Eigenmittel       EUR 

Beiträge Dritter Rechtsgrundlage (zum Beispiel KAG)       EUR 

       EUR 

       EUR 

       EUR 

Gesamtfinanzierung       EUR 

7. Durchführungszeitraum:  

Geplanter Beginn:       Vorgesehene Fertigstellung:       

8. Von den Kosten entfallen voraussichtlich an: 

Zeitraum  EUR  davon zuwendungsfähig 
EUR  

2018                

2019                

2020 und folgende                

9. Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass es auch nicht 
vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides beziehungsweise vor der etwaigen Genehmi-
gung des vorzeitigen Vorhabensbeginns in Angriff genommen wird.  

10. Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug    berechtigt   

 nicht berechtigt ist.  

11. Ergänzende Angaben und gegebenenfalls Anlagenübersicht (soweit erforderlich, gegebenenfalls 
auf gesondertem Blatt)  

 
 
________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des vertretungsberechtigten Organs                    Dienstsiegel  
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 Stand: 11.10.2021 AZA 1 | KWP 

 

 

ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN 

KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN 

Bitte reichen Sie die vollständigen Anträge sowohl elektronisch als auch im Original in Papierform ein: 

 bwp@ptka.kit.edu 

Betreff: Freiwillige kommunale 

Wärmeplanung. 

 Karlsruher Institut für Technologie, Projektträger Karlsruhe 

Baden-Württemberg Programme (PTKA-BWP) 

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

 

 

0030  Antrag auf Einzelförderung 

   

0041  Antrag auf Konvoiförderung 

0042  Konvoi enthält verpflichtete Gemeinde  

0043  Konvoi beantragt Landkreis-Bonus 

 

0090 Es entstehen Gesamtausgaben in Höhe von: €       

  

Ich beantrage die Gewährung einer Zuwendung 

oder: 
 80 v.H. der Gesamtausgaben  €       

 Förderhöchstbetrag gemäß VwV €       

 

für das beschriebene Vorhaben mit dem Planzeitraum 

 vom       bis       

 

 Eingangsstempel 

  

  

Förderungskennzeichen/FKZ 

0010  

   

0020 Bewilligt €        

  80 v.H. der Gesamtausgaben von 

€       

  Förderhöchstbetrag gemäß VwV 

 Bewilligungszeitraum   

 vom       bis       

 

 Titel des Vorhabens (max. 240 Zeichen) 

0100 Erstellung eines freiwilligen kommunalen Wärmeplans für*       

 * Einzelantrag: Name der Gemeinde – Konvoiantrag: Kurztitel/Akronym des Konvois bzw. Name des Landkreises 

 
Name der antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaft 

0110       



175

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1909

ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN  SEITE 2 VON 6 

Stand: 11.10.2021 AZA 1-2 | KWP 

Adresse und Postanschrift der antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaft 

Straße 

0120 

Postleitzahl Ort 

0140 0160 

Verantwortliches Amt, Referat o. ä. 

0210 

Straße 

0220 

Postleitzahl Ort 

0240 0260 

AnsprechpartnerIn (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl-Nr.) 

02 0 027  

E-Mail

02  

Anschrift des Geldinstituts für die Überweisung der Zuweisung (Angabe der amtlichen Kurzbezeichnung) 

0361 

IBAN 

0362 

BIC Kassenzeichen beim Antragsteller 

0363 0365 
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN SEITE 3 VON 6 

Stand: 11.10.2021 AZA 3 | KWP 

Bevölkerungszahl (Stichtag: 30.06. des Vorjahres)

Bevölkerungszahl der antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaft 

0610 

0620-0645 Nur bei Antrag auf Konvoiförderung auszufüllen: 

Bei Konvois mit mehr als 4 Gemeinden bitte ausschließlich die Anlage „Konvoiteilnehmerliste“ verwenden.

Weitere Konvoiteilnehmer 

Name der am Konvoi beteiligten Gemeinde Bevölkerungszahl 

0620 0621 

AnsprechpartnerIn (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl-Nr.) 

0622 0623 

E-Mail

0624 

Name der am Konvoi beteiligten Gemeinde Bevölkerungszahl 

0630 0631 

AnsprechpartnerIn (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl-Nr.) 

0632 0633 

E-Mail

0634 

Name der am Konvoi beteiligten Gemeinde Bevölkerungszahl 

0640 0641 

AnsprechpartnerIn (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl-Nr.) 

0642 0643 

E-Mail

0644 
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN SEITE 4 VON 6 

Stand: 11.10.2021 AZA 4 | KWP 

Finanzierungsplan für Anträge auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (kaufm. gerundete Beträge in €) 

A) Zuwendungsfähige Gesamtausgaben

Beauftragung der externen Dienstleistung (100 %) 0810 € 80 % € 

B) Aufschlüsselung Gesamtausgaben nach Arbeitspaketen

Bestandsanalyse 0811 € 

Potenzialanalyse 0812 € 

Entwicklung Zielszenario 0813 € 

Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog 0814 € 

Energiekennwerte 0815 € 

Beteiligung und Kommunikation 0816 € 

Dokumentation und Bericht 0817 € 

Projektmanagement 0818 € 

Gesamtausgaben (Kontrollsumme) 0819 € 

C) Aufschlüsselung Gesamtausgaben nach Kalenderjahren
(Angaben nur für die Kalenderjahre, die innerhalb der Projektlaufzeit liegen)

Gesamtausgaben Kalenderjahr 2021 0821 € 

Gesamtausgaben Kalenderjahr 2022 0822 € 

Gesamtausgaben Kalenderjahr 2023 0823 € 

Gesamtausgaben Kalenderjahr 2024 0824 € 

Gesamtausgaben Kalenderjahr 2025 0825 € 

Gesamtausgaben (Kontrollsumme) 0829 € 

D) Ermittlung Förderhöchstbetrag gemäß VwV
Berechnungsmodalitäten vgl. VwV freiwillige kommunale Wärmeplanung Nr. 4.3.3,
z. B. Sockelbeitrag in Abhängigkeit Gemeindegröße bzw. Beteiligung verpflichteter Gemeinde

von PTKA anerkannt 

Sockelbeitrag (30.000 € oder 60.000 €) 0831 € 

N
ur

 b
ei

 K
on

vo
i 

0,75 € pro EW der nicht verpfl. Gemeinden 0832 € 

5.000 € pro nicht verpflichteter Gemeinde 0833 € 

30.000 € Bonus (Landkreis) 0834 € 

Förderhöchstbetrag gemäß VwV 0835 € 

für die Projektlaufzeit von   bis 

0801 0802 

D
ie F

örderung beträgt bis zu 80 %
 der zuw

endungsfähigen G
esam

tausgaben, jedoch m
axim

al den individuell zu berechnenden F
örderhöchstbetrag. 
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN SEITE 5 VON 6 

Stand: 11.10.2021 AZA 5 | KWP 

Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Bitte verwenden Sie hierfür die Anlage „Vorhabenbeschreibung“. 

Bitte beschreiben Sie dort Ihr Vorhaben kurz anhand folgender Punkte 

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Erstellung des Wärmeplans für die 

Wärmeplanung Ihrer Gemeinde(n)?

Nur bei Konvoiförderung: Bitte stellen Sie die Konvoizusammensetzung kurz dar:

Wer ist Konvoiführer, welche Gemeinde(n) ist bzw. sind verpflichtet, wer sind die 

übrigen Partnergemeinden, insbesondere bei räumlich nicht zusammenhängenden 

Gemeinden.

Bitte stellen Sie die Gemeinde(n) einzeln vor: Gehen Sie kurz auf Besonderheiten im

Gemeindegebiet ein, wie z. B. erwartete Chancen und Herausforderungen.

Nach welcher Vorgehensweise soll der Wärmeplan erstellt werden?

Bitte erstellen Sie eine Übersicht: Meilensteine – Aufwand – zeitlicher Ablauf bei der

Erstellung des Wärmeplans (gerne tabellarisch).

Nur bei Konvoiförderung: Aufgliederung nach Gemeinden.

Nur bei Konvoiförderung: Haben Sie bereits Erfahrungen in der interkommunalen

Zusammenarbeit?

Wie soll die Zusammenarbeit erfolgen?

Wie sollen die gewonnenen Erkenntnisse umsetzt werden?

Welchen Nutzen erhoffen Sie sich hieraus? 
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG IN LANDKREISEN UND GEMEINDEN SEITE 6 VON 6 

Stand: 11.10.2021 AZA 6 | KWP 

Erforderliche Unterlagen x = beigefügt 

1. Kostenabschätzung bzw. Richtpreisangabe zum Auftrag (Vorstufe eines Angebotes)

2. Anlage: Vorhabenbeschreibung zu AZA 5 | KWP

3. Nur bei Antrag auf Konvoiförderung

a.) Zustimmungserklärungen aller Konvoigemeinden oder Kooperationsvereinbarung

b.) Bei mehr als 4 Partnern mit Anlage: Konvoiteilnehmerliste zu AZA 3 | KWP

4. Sonstige Unterlagen bei Bedarf:

Erklärung des Antragstellers 

Ich erkläre, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

ich das Vorhaben noch nicht begonnen habe, 

ich eine Vergabe bzw. Aufforderung zur Abgabe von Angeboten bereits initiiert habe, dabei 

jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass eine Zuschlagserteilung bzw. ein 

Vergabebeschluss nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung erfolgt, 

ich die Vorgaben der VwV freiwillige kommunale Wärmeplanung sowie die Allgemeinen 

Bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 

(ANBest-K) beachten werde, 

ich den Wärmeplan nach Freigabe veröffentlichen und die Energiekennzahlen in die 

Landesdatenbank eintragen oder dies veranlassen werde, 

ich hinsichtlich Lieferung und sonstiger Leistungen Dritter weder allgemein noch für das 

Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt bin, 

die angegebenen Eigenmittel der Gemeinde(n) für das Projekt zur Verfügung stehen, 

ich für das Vorhaben keine finanzielle Förderung bei einer anderen Stelle beantragt habe bzw. 

beantragen werde, 

ich für das Vorhaben eine finanzielle Förderung beantragt habe bzw. beantragen werde bei: 

 

durch das Vorhaben keine Folgeausgaben für den Fördergeber entstehen, 

das Projekt im nicht-wirtschaftlichen Bereich durchgeführt wird, 

die Angabe von personenbezogenen Daten im Antrag mit dem Einverständnis der Betroffenen 

erfolgt ist, 

ich einverstanden bin, dass die Daten des Antrags unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

Landesdatenschutzgesetzes und zugehöriger Rechtsvorschriften elektronisch verarbeitet und im 

Rahmen der Aufgabe des Empfängers verwendet werden. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag. 

Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
(Namenswiedergabe in Druckbuchstaben) 

Stempel 
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Über die Rechtsaufsichtsbehörde Ort, Datum:       

  

an das Bearbeiter:

Regierungspräsidium      Telefon:

E-Mail:      

Aktenzeichen:      

 
 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  
nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus 
von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen 
 
 
 
1. Antragsteller 
 
Name, Bezeichnung 

      
Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

      
Verwaltungsgemeinschaft 

      

 Erfüllende Gemeinde 

 Mitgliedsgemeinde
Gemeindeschlüssel 

      
Bankverbindung (IBAN, BIC, Kreditinstitut) 

                                                                            
 
 
2. Maßnahme          zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 Neubaumaßnahme   Sanierungsmaßnahme 
 
 
Bezeichnung der Maßnahme (ggf. Anschrift bzw. Flurstücknummer) 
      
      
 
 
Durchführungszeitraum (von - bis) 
      
 

 
 
3. Gesamtausgaben 
 
 
Gesamtausgaben der Maßnahme (lt. beiliegender Kostenberechnung) 
 

       EUR 
 

 
 

Bitte auswählen
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- 2 - 
 
 

 

 
4. Finanzierungsplan 
 
  

Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeiten 
 

 

  
Jahr 

20      

 
Jahr 

20      

 
Jahr 

20      u. folg. 

 
Gesamt- 
betrag 

  
in 1.000 EUR 

 
     4.1     Eigenmittel/Eigenleistungen 
 

                     

 
     4.1.1  davon - Grundstück 
 

                     

 
     4.1.2  davon - Planungsleistungen 
 

                     

 
     4.1.3  davon - Sonstiges 
 

                     

 
     4.1.4  davon - Allgemeine Haushaltsmittel 
 

                     

 
     4.2    Leistungen Dritter  
             (ohne öffentl. Zuwendungen) 
 

                     

 
     4.3   Beantragte/bewilligte sonstige öffentliche 
             Zuwendungen durch  
            (Bewilligungsstelle)       
 

- ggf. in einer Anlage näher erläutern  - 
 

- ELR 
- Städtebauförderung 
- Ausgleichstock 
- sonstige Programme des Bundes 
     oder Landes 
             

 

     
     
     

     
     
     

 
 
 
 

      
      
      

     
     
     

 
     4.4   Beantragte Landeszuwendung nach Nr. 5 
 

                     

 
     Gesamtfinanzierung - Nr. 4.1 bis 4.4 

                     
 
      Gesamtausgaben nach Nr. 3 
 

                     

 
 
 
 
5. Beantragte Investitionshilfe 
 

Zuschuss Anteil an den Gesamtausgaben in v.H. 

      EUR       
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- 3 - 
 
 

 

 
6. Begründung (ggfs. weitere Seiten anschließen) 
 
6.1  Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme 

u. a.: bisheriger Versorgungsgrad (vorhandene Sporthallen und Sportfreianlagen mit Größe, Baujahr), Raumbedarf, 
vorgesehene Nutzung der Sportstätte (nutzende Schulen und Vereine, Schülerzahlen, ggf. Belegungsplan beifü-
gen, ggf. Anteil sportfremder Nutzungen erläutern), ggf. Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen 
desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Notwendigkeit der Zuwendung und zur Finanzierung 

u. a.: Eigenmittel, Höhe der Zuwendung, Landesinteresse an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 

(Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folge-
lasten für den Antragsteller, Finanzlage des Antragstellers, u.s.w.) 
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           zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 
 
8. Erklärung des Antragstellers 
 
8.1 Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen und wird auch nicht vor Bekanntgabe des  

Zuwendungsbescheids begonnen. 
 

8.2 Der Antragsteller ist bezüglich der Maßnahme  

          nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt 
          zu      % zum Vorsteuerabzug berechtigt; dies ist bei den Ausgaben berücksichtigt worden  

       (Preise ohne Umsatzsteuer) 
 

8.3 Die in diesem Antrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben sind vollständig und richtig. 
 
8.4   Für die Sportstätte wurden in den letzten 5 Jahren keine Zuwendungen aus Sportfördermitteln bewilligt. 
 
8.5   Im Falle des Neubaus einer Sporthalle oder Gymnastikhalle:  

Es wird bestätigt, dass die "Grundsätze des nachhaltigen Bauens" (Bekanntmachung des Umwelt-
ministeriums im Staatsanzeiger Nr. 34 vom 29.08.2014) zur Kenntnis genommen wurden und in der 
Planung und Ausführung beachtet wurden bzw. werden. Es wird bestätigt, dass im Falle der Förderung 
das Dokumentationsverfahren im Internetportal www.nbbw.de durchgeführt wird. 
 

8.6   Folgende Genehmigungen liegen bereits vor: 
              
              
 
 
9. Anlagen 
 

   Bauplanentwurf/Bauplan 

   Bauzeitplan 

   Kostenberechnung (bei Hochbauten nach DIN 276 Teil 2 gegliedert) 

   Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 

 Beschluss des Gemeinderats zum Projekt 

       

       

 
 
 
      
 
Ort, Datum, Siegel, Unterschrift 
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- von der Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen - 
 
10. Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung 
 
Gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme und die im Antrag dargestellte Finanzierung  

bestehen aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht 

 
  keine Bedenken  
 
   folgende Bedenken: 
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1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein. 

An die 

L-Bank 

Bereich Finanzhilfen 

76113 Karlsruhe

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  

im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der 

Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

  

DigitalPakt Schule

Kunden-Nummer bei der L-Bank

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Träger 
1

Art des Trägers

Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Familienname Vorname

Telefon E-Mail 

1.2 Ansprechpartner des Trägers

Hinweis: Bei Maßnahmen an Schulen können die Anträge nur bearbeitet werden, wenn für jede Schule, in die Fördermittel 

aus dem DigitalPakt Schule investiert werden sollen, ein eigener Antrag gestellt wird. Bitte füllen Sie für jede Schule, für 

die Sie Zuwendungen beantragen wollen, einen Antrag aus und reichen Sie diesen mit den entsprechenden Anlagen bei 

der L-Bank ein! 

Zur lfd. Nr. 18-1
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2. Angaben zum Vorhaben 

2.1 Art des geplanten Vorhabens

Art

2.2 Schule 
2

Dienststellenschlüssel

Schulart

Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

2.4 Name des geplanten Vorhabens (max. 200 Zeichen) 

Bezeichnung

2.5 Kurzbeschreibung des geplanten Vorhabens (max. 1000 Zeichen) 

Bitte beschreiben Sie eindeutig Ihr Vorhaben. Welche konkreten Investitionsmaßnahmen werden durchgeführt? 

2.6 Ort der Durchführung des Vorhabens

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

2.7 Geplanter Durchführungszeitraum

Beginn 5 (Datum der ersten Auftragsvergabe) Ende 6 

5 Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist ab dem Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (17. Mai 2019) zugelassen. Davor begonnene, aber 
noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossene Maßnahmen können gefördert werden, wenn es sich um selbstständige, noch nicht begonnene Abschnitte einer 
laufenden Maßnahme handelt. 

6 Das Vorhaben muss bis zum 31.12.2024 beendet sein. 

Schultyp

2 Bei regionalen Maßnahmen ist die Schule anzugeben, die überwiegend von der Maßnahme betroffen ist.  
3 Abkürzung für zuständiges Ministerium

Zuständigkeit 3

4 Sofern bereits vorhanden, ist für jede aufgeführte Schule ein Medienentwicklungsplan sowie eine Freigabeempfehlung durch LMZ vorzulegen.

2.3 Weitere betroffene Schulen 
4  (nur bei regionalen Maßnahmen)
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2.9 Zusammenschlüsse  (nur bei regionalen Maßnahmen) 

Das Vorhaben wird im Zusammenschluss mit folgenden Trägern durchgeführt.

Name Sitz
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3. Kosten- und Finanzierungsplan 

3.1 Vorsteuerabzug 

Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes berechtigt.

ja
nein

Hinweis: Bei „ja“ sind nur die Nettoaufwendungen zuwendungsfähig .

Hinweis:  

Laufende Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) sowie Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-

Support der geförderten Infrastrukturen sind nicht förderfähig. 

Kosten für die Erstellung des Medienentwicklungsplans sind nicht förderfähig. Dies gilt auch, wenn hierfür externe 

Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden .

3.2 Förderfähige Kosten für Maßnahmen an Schulen

Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Ziffer 4.1 a VwV) EUR

Schulisches WLAN (Ziffer 4.1 c VwV) EUR

Anzeige- und Interaktionsgeräte (Ziffer 4.1 d VwV) EUR

Digitale Arbeitsgeräte (Ziffer 4.1 e VwV) EUR

Schulgebundene mobile Geräte (Ziffer 4.1 f VwV) 7 EUR

EURSumme

3.3 Förderfähige Kosten für Regionale Maßnahmen

Systeme, Werkzeuge und Dienste (Ziffer 4.2 a VwV) EUR

Strukturen für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen  
(Ziffer 4.2 b VwV)

EUR

EURSumme

3.4 Förderfähige Kosten für investive Begleitmaßnahmen

Investive Begleitmaßnahmen (Ziffer 4.3 VwV) EUR

Beratungsleistungen externer Dienstleister (Ziffer 4.3 VwV) EUR

EURSumme

Summe förderfähige Kosten EUR

Lokale schulische Server (Ziffer 4.1 b VwV) EUR

3.5 Nicht förderfähige Kosten

Nicht förderfähige Kosten EUR

Summe Gesamtkosten EUR

7 Smartphones sind nicht förderfähig.
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Für folgende weitere einander ergänzende Vorhaben wurde eine Förderung des Bundes beantragt bzw. bewilligt:

Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus

Andere Förderprogramme des Bundes

3.7 Weitere Förderungen 

Für denselben Zweck wurden bzw. werden aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen Leistungen, insbeson-

dere aufgrund des Privatschulgesetzes, des Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufsgesetz oder dem Ausbildungsfonds 

nach dem Krankenhausfinanzierungssetz gewährt.

ja, folgende Leistungen wurden gewährt:

nein

3.6 Finanzierung

Eigenmittel 8 EUR

EUR

EURSumme Finanzierung

Landeszuwendung (beantragt) 9 

davon für schulgebundene mobile Geräte

8 Als Eigenmittel gelten auch Mittel des Ausgleichsstocks, Mittel nach § 17 a des Finanzausgleichsgesetzes ( FAG) sowie nach §§ 10 ff des Landeskrankenhausgesetzes sowie 
zweckgebundene Geldspenden. 

9 Maximal kann eine Zuwendung in Höhe von 80% (öffentliche Träger) bzw. 94,6 % (private Träger) der förderfähigen Gesamtkosten beantragt werden. Sofern das Budget des 
Trägers überschritten wird, kann die Förderung auch geringer ausfallen. Die endgültige Höhe kann erst nach Prüfung des Antrages durch die L-Bank festgestellt werden. 

Mittel Dritter EUR

EUR
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4. Erklärungen 

Vollständigkeit der Angaben

  

  

Wir bestätigen, dass die vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten Angaben richtig und vollständig 

sind. Uns ist bekannt, dass falsche Angaben die Rückforderung des bewilligten Zuschusses zur Folge haben können. 

Änderungen und Abweichungen vom Antrag sind der L-Bank unverzüglich mitzuteilen.  

  

Wir bestätigen, dass mit dem beantragten Vorhaben nicht vor Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 

Schule 2019 bis 2024 (17.05.2019) begonnen wurde. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Liefe-

rungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind.

Beginn des Vorhabens 

 

 

 

Sofern mit dem Vorhaben vor Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (17.05.2019) 

begonnen wurde, bestätige/n ich/wir, dass das beantragte Vorhaben ein selbstständiger, noch nicht begonnener 

Abschnitt des laufenden, aber noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossenen Vorhabens ist. Ein 

Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. 

Beantragung anderer Fördermittel

  

  

  

Wir bestätigen, dass für dieses Vorhaben – mit Ausnahme von Mitteln des Ausgleichsstocks bzw. Mitteln nach § 17 a 

des Finanzausgleichsgesetzes FAG oder nach §§ 10 ff des Landeskrankenhausgesetzes – keine weitere Zuwendung 

aus einem anderen Europäischen Programm / Fonds oder einem anderen Programm des Landes Baden-Württemberg 

oder von einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts beantragt wurden, werden oder bewilligt sind.

Finanzierung

Wir bestätigen, dass die Finanzierung der Gesamtaufwendungen und der Folgekosten sichergestellt ist. 

Seite 6 zum Antrag von (Antragsteller)

 

 

 

Wir willigen ein, dass die in den Antragsunterlagen enthaltenen Daten zum Zweck der ordnungsgemäßen Bearbeitung 

elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Zudem sind das Kultusministerium Baden-Württemberg oder von ihm 

beauftragte Institutionen befugt, die Daten statistisch auszuwerten und die Ergebnisse dieser Auswertungen in 

anonymisierter Form zu veröffentlichen.

Datenverarbeitung

  

Wir bestätigen, dass die Vergabevorschriften gemäß den Bestimmungen zur Vergabe von Aufträgen nach Ziffer 3 der 

ANBest-P bzw. ANBest-K eingehalten wurden bzw. eingehalten werden.

Vergabevorschriften

  

  

Uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben und hierzu beigefügte Anlagen für die Bewilligung und Gewährung, 

Rückforderung, Weitergewährung oder das Bestehen der Finanzhilfe subventionserheblich im Sinne von § 264 Straf-

gesetzbuch sind. Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 Strafgesetzbuch bekannt.

Subventionsrelevanz in Bezug auf § 264 Strafgesetzbuch

Lokale schulische Server

 

 

Wir bestätigen, dass der lokale schulische Server genutzt wird, um unzureichende Bandbreite, Datendurchsatz oder 

Latenz des Internetanschlusses des Schulstandorts auszugleichen. Ein Glasfasernetz kann innerhalb von 12 Monaten 

nach Abschluss der sonstigen Maßnahmen von keinem Anbieter garantiert werden. 

Wir bestätigen, dass der lokale schulische Server erforderlich ist, um rechtlichen Anforderungen zu genügen oder um 

spezifische schulische Anwendungen zu ermöglichen. 

  

  

Wir bestätigen, dass die zu beschaffende digitale Infrastrukturen möglichst technologieoffen, erweiterungs- und 

anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende Systeme sind. Soweit die digitalen Infrastrukturen 

erst entwickelt werden, werden sie technologieoffen, erweiterungsfähig und auf Interoperabilität hin gestaltet.

Digitale Infrastrukturen

Schulgebundene mobile Endgeräte 

Wir bestätigen, dass die begünstigte Schule über eine digitale Vernetzung sowie über lokale schulische Server und 

schulisches WLAN verfügt. 

Die begünstigte Schule verfügt nicht über eine digitale Vernetzung bzw. über lokale schulische Server oder schulisches 

WLAN. Die notwendige Infrastruktur wird mit diesem Antrag beantragt.  

Wir bestätigen, dass im technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist, dass die spezifische 

fachliche oder pädagogische Anforderungen die Anschaffung der mobilen Endgeräte erfordern.
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Investive Begleitmaßnahmen

Regionale Maßnahmen 

Wir bestätigen, dass die geplante regionale Maßnahme von den Schulen unmittelbar nutzbar ist. 

  

Wir bestätigen, dass die investive Begleitmaßnahme in einem unmittelbaren und notwendigen Zusammenhang mit der 

beantragen Maßnahme an der Schule/regionalen Maßnahme besteht.

Förderfähige Kosten

  

 

Wir bestätigen, dass in dem Kostenplan keine laufenden Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten), keine 

Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-Support bzw. für die Erstellung des Medienentwicklungsplans enthalten 

sind.

5. Anlagen

Medienentwicklungsplan (sofern bereits vorliegend)

Freigabezertifikat bzw. Freigabeempfehlung für Medienentwicklungsplan durch LMZ (sofern bereits vorliegend)

Bestätigung über die Sicherstellung von Wartung, Betrieb und IT-Support

Der Antragsteller hat die Datenschutzerklärung der L-Bank zur Kenntnis genommen.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift (Antragsteller)
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Bestätigung über die Sicherstellung von Wartung, Betrieb und IT-Support

Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur 

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Level 1: Lösung von Standardproblemen, Problemannahme und qualifizierte Fehlermeldung 

Level 1 wird vor Ort sichergestellt durch

Level 2: Lösung von nicht auf Level 1 gelösten Problemen, zum Beispiel Systemwartung und -pflege, Administration, 

Fehlerbehebung 

Level 2 wird vor Ort sichergestellt durch

Level 3: Lösung spezieller Probleme, die zum Beispiel Eingriff in die Programme, Betriebssysteme, Komponenten-

steuerungen oder Datenbanken erfordern. 

Level 3 wird vor Ort sichergestellt durch

Service wird erbracht durch das Medienzentrum mit Mitteln des Schulträgers

Service wird erbracht durch den Schulträger (zum Beispiel EDV-Abteilung)

externe Dritte ( )öffentliche Unternehmen, private Unternehmen

Rahmenvertrag aus Mitteln des Schulträgers

Sonstige:

Service wird erbracht durch das Medienzentrum mit Mitteln des Schulträgers

Service wird erbracht durch den Schulträger (zum Beispiel EDV-Abteilung)

externe Dritte ( )öffentliche Unternehmen, private Unternehmen

Rahmenvertrag aus Mitteln des Schulträgers

Einzelauftrag aus Mitteln des Schulträgers

Sonstige:

Service wird erbracht durch das Medienzentrum mit Mitteln des Schulträgers

Service wird erbracht durch den Schulträger (zum Beispiel EDV-Abteilung)

externe Dritte ( )öffentliche Unternehmen, private Unternehmen

Rahmenvertrag aus Mitteln des Schulträgers

Einzelauftrag aus Mitteln des Schulträgers

Sonstige:

Ort und Datum Stempel und Unterschrift (Antragsteller)
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1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein.

An die 

L-Bank 

Bereich Finanzhilfen 

76113 Karlsruhe

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

  

Mittelabrufformular

2. Träger 
1

Vorgangsnummer (siehe Zuwendungsbescheid)

(In einfacher Fertigung vorzulegen)

1. Bewilligungsdaten

Bewilligungsdatum

EUR

Bewilligte Zuwendung

Vorhaben

Art des Trägers

Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Familienname Vorname

Telefon E-Mail 

Ansprechpartner
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3. Mittelabruf 

Vorsteuerabzug 

Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 des Umsatzsteuergesetzes berechtigt.

nein

ja 

Hinweis: Bei „ja“ sind nur die Nettoaufwendungen zuwendungsfähig . Bei „nein“ sind die Bruttoaufwendungen zuwendungsfähig. 

Bisher insgesamt entstandene förderfähige Ausgaben

Beantragte Auszahlung 
2 (Maximal 60% der bewilligten Zuwendung)

Hinweis:  

Laufende Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) sowie Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-

Support der geförderten Infrastrukturen sind nicht förderfähig. 

Kosten für die Erstellung des Medienentwicklungsplans sind nicht förderfähig. Dies gilt auch, wenn hierfür externe 

Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden.

2 Die beantragte Auszahlung darf 80% (öffentliche Träger) bzw. 94,6 % (private Träger) der entstandenen förderfähigen Ausgaben nicht überschreiten. Maximal kann eine 
Teilzahlung in Höhe von 60% der bewilligten Zuwendung erfolgen. Sofern mobile Endgeräte gefördert werden, kann die Teilzahlung auch geringer ausfallen. Die endgültige 
Höhe kann erst nach Prüfung des Mittelabrufs durch die L-Bank festgestellt werden.

EUR

EUR

  

  

Freiwilliger Rechtsmittelverzicht  

Soweit der oben genannte Zuwendungsbescheid noch nicht bestandskräftig ist, erklären wir uns mit dem Inhalt des 

Zuwendungsbescheides einverstanden und verzichten hiermit freiwillig auf die Einlegung von Rechtsmitteln.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift (Zuwendungsempfänger, ggf. zusätzlich Stempel)

5. Erklärungen

  

Wir bestätigen, dass die Vergabevorschriften gemäß den Bestimmungen zur Vergabe von Aufträgen nach Ziffer 3 der 

ANBest-P beziehungsweise ANBest-K eingehalten wurden. 

Wir bestätigen, dass soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, nur die 

Nettoentgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) geltend gemacht wurden.
 

 

Wir bestätigen, dass in den angegebenen förderfähigen Ausgaben keine laufenden Kosten der Verwaltung 

(Personalkosten, Sachkosten), keine Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-Support beziehungsweise für die 

Erstellung des Medienentwicklungsplans enthalten sind.

 

Wir bestätigen, dass die angegebenen förderfähigen Ausgaben entstanden sind und dass die angeforderte Zuwendung 

entsprechend dem im Zuwendungsbescheid festgelegten Zuwendungszweck verwendet wird.

4. Auszahlungsantrag 

Ich beantrage/Wir beantragen die anteilige Auszahlung des bewilligten Zuschusses auf das nachstehendes Konto:

Kontoinhaber

Kreditinstitut IBAN

Verwendungszweck (maximal 50 Stellen)
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1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein.

An die 

L-Bank 

Bereich Finanzhilfen 

76113 Karlsruhe

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

  

Verwendungsnachweis

2. Träger 
1

Vorgangsnummer (siehe Zuwendungsbescheid)

(In einfacher Fertigung vorzulegen)

1. Bewilligungsdaten

Bewilligungsdatum

EUR

Bewilligte Zuwendung

Vorhaben

Art des Trägers

Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Familienname Vorname

Telefon E-Mail 

Ansprechpartner
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 (Datum der ersten Auftragsvergabe) 

  

 (Ende der Durchführung und Abnahme aller Leistungen)

Seite 2 zum Verwendungsnachweis von (Antragsteller)

7 Ein ausführlicher Sachbericht ist grundsätzlich als Anlage dem Verwendungsnachweis beizufügen.

3.3 Tatsächlicher Durchführungszeitraum

Beginn 5

Ende 6

5 Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist ab dem Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (17. Mai 2019) zugelassen. Davor begonnene, aber 
noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossene Maßnahmen können gefördert werden, wenn es sich um selbstständige, noch nicht begonnene Abschnitte einer 
laufenden Maßnahme handelt. 

6 Das Vorhaben muss bis zum 31.12.2024 beendet sein. 

3.4 Kurzbeschreibung des geplanten Vorhabens  (max. 1000 Zeichen) 
7

Bitte beschreiben sie eindeutig das durchgeführte Vorhaben. Welche konkreten Investitionsmaßnahmen wurden durchgeführt. Erläutern SIe insbesondere 
die wesentlichen Abweichungen zur Planung und Besonderheiten bei der Durchführung des Vorhabens.

Das Vorhaben wurde wie geplant durchgeführt.

Das Vorhaben wurde im Rahmen der Zweckbestimmung jedoch abweichend von den Planungen durchgeführt.

3. Sachbericht 

3.1 Art des durchgeführten Vorhabens

Art

3.2 Schule 
2

Dienststellenschlüssel

Schulart

Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

SchultypZuständigkeit 3

Weitere betroffene Schulen (nur bei regionalen Maßnahmen) 
4

2 Bei regionalen Maßnahmen ist die Schule anzugeben, die überwiegend von der Maßnahme betroffen ist. 
3 Abkürzung für zuständiges Ministerium 

4 Sofern nicht bereits mit Antrag eingereicht, ist für jede aufgeführte Schule ein Medienentwicklungsplan sowie eine Freigabeempfehlung durch LMZ vorzulegen.
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4.4 Förderfähige Kosten für investive Begleitmaßnahmen

Investive Begleitmaßnahmen (Ziffer 4.3 VwV) EUR

Beratungsleistungen externer Dienstleister (Ziffer 4.3 VwV) EUR

EURSumme

Summe förderfähige Kosten EUR

4.5 Nicht förderfähige Kosten

Nicht förderfähige Kosten EUR

Summe Gesamtkosten EUR

Seite 3 zum Verwendungsnachweis von (Antragsteller)

4.6 Finanzierung

Eigenmittel 9 EUR

EUR

EURSumme Finanzierung

Landeszuwendung 10

Mittel Dritter EUR

9 Als Eigenmittel gelten auch Mittel des Ausgleichsstocks, Mittel nach § 17 a des Finanzausgleichsgesetzes ( FAG) sowie nach §§ 10 ff des Landeskrankenhausgesetzes sowie 
zweckgebundene Geldspenden. 

10 Die Landeszuwendung darf 80% (öffentliche Träger) bzw. 94,6 % (private Träger) der förderfähigen Gesamtkosten nicht überschreiten. Die endgültige Höhe kann erst nach 
Prüfung des Verwendungsnachweises durch die L-Bank festgestellt werden. 

4.3 Förderfähige Kosten für Regionale Maßnahmen

Systeme, Werkzeuge und Dienste (Ziffer 4.2 a VwV) EUR

Strukturen für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen  
(Ziffer 4.2 b VwV)

EUR

EURSumme

4. Zahlenmäßiger Nachweis 

4.1 Vorsteuerabzug 

Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 des Umsatzsteuergesetzes berechtigt.

nein

ja 

Hinweis: Bei „ja“ sind nur die Nettoaufwendungen zuwendungsfähig . Bei „nein“ sind die Bruttoaufwendungen zuwendungsfähig. 

4.2 Förderfähige Kosten für Maßnahmen an Schulen

Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Ziffer 4.1 a VwV) EUR

Schulisches WLAN (Ziffer 4.1 c VwV) EUR

Anzeige- und Interaktionsgeräte (Ziffer 4.1 d VwV) EUR

Digitale Arbeitsgeräte (Ziffer 4.1 e VwV) EUR

Schulgebundene mobile Geräte (Ziffer 4.1 f VwV) 8 EUR

EURSumme

Lokale schulische Server (Ziffer 4.1 b VwV) EUR

8 Smartphones sind nicht förderfähig.

Hinweis:  

Laufende Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) sowie Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-

Support der geförderten Infrastrukturen sind nicht förderfähig. 

Kosten für die Erstellung des Medienentwicklungsplans sind nicht förderfähig. Dies gilt auch, wenn hierfür externe 

Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden.
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Wir bestätigen, dass in den angegebenen förderfähigen Ausgaben keine laufenden Kosten der Verwaltung 

(Personalkosten, Sachkosten), keine Kosten für Leasing, Betrieb, Wartung und IT-Support bzw. für die Erstellung des 

Medienentwicklungsplans enthalten sind.
 

 

Wir bestätigen, dass die Zuwendungen zweckentsprechend verwendet wurden und das Vorhaben den der Bewilligung 

zugrunde gelegten Unterlagen, Bedingungen und Auflagen entsprechend ausgeführt wurde. Abweichungen wurden bzw. 

werden mitgeteilt.
  

  

Freiwilliger Rechtsmittelverzicht  

Soweit der oben genannte Zuwendungsbescheid noch nicht bestandskräftig ist, erklären wir uns mit dem Inhalt des 

Zuwendungsbescheides einverstanden und verzichten hiermit freiwillig auf die Einlegung von Rechtsmitteln.

7. Anlagen

Sachbericht

Ort und Datum Stempel und Unterschrift (Zuwendungsempfänger, ggf. zusätzlich Stempel)

Seite 4 zum Verwendungsnachweis von (Antragsteller)

 

 

 

Wir bestätigen, dass für dieses Vorhaben – mit Ausnahme von Mitteln des Ausgleichsstocks bzw. Mitteln nach § 17 a 

des Finanzausgleichsgesetzes FAG oder nach §§ 10 ff des Landeskrankenhausgesetzes – keine weitere Zuwendung 

aus einem anderen Europäischen Programm / Fonds oder einem anderen Programm des Landes Baden-Württemberg 

oder von einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts beantragt wurden, werden oder bewilligt sind.

6. Erklärungen

Wir bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde. 

Wir bestätigen, dass die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P bzw. ANBest-K) und die Nebenbestimmungen 

des Zuwendungsbescheids beachtet wurden. 

Wir bestätigen, dass die Vergabevorschriften gemäß den Bestimmungen zur Vergabe von Aufträgen nach Ziffer 3 der 

ANBest-P bzw. ANBest-K eingehalten wurden. 

  

Wir bestätigen, dass wir die Hinweise auf die Bestimmungen des Subventionsgesetztes zur Kenntnis genommen haben 

und uns die subventionserheblichen Tatsachen bekannt sind. 

Wir bestätigen, dass soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, nur die 

Nettoentgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) geltend gemacht wurden.

  

  

  

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie der Angaben in den Anlagen zum 

Verwendungsnachweis und ihre Übereinstimmung mit den Büchern und Belegen. Uns ist bekannt, dass falsche Angaben 

die Rückforderung der bewilligten Zuwendung zur Folge haben können. Änderungen und Abweichungen sind der L-Bank 

unverzüglich mitzuteilen.

5. Auszahlungsantrag 

Auf Grundlage des Zuwendungsbescheids beantragen wir hiermit die Auszahlung der Landeszuwendung auf folgendes 

Konto:

Kontoinhaber

Kreditinstitut IBAN

Verwendungszweck (maximal 50 Stellen)

Medienentwicklungsplan (sofern nicht mit Antrag eingereicht)

Freigabezertifikat bzw. Freigabeempfehlung für Medienentwicklungsplan durch LMZ  (sofern nicht mit Antrag eingereicht)
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MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU 

 
 
 

Bekanntmachung 

der Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, 

für Verkehr 

und für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg 

 

 

über den Ideenwettbewerb zu Verbundpilotprojekten  

im Rahmen des  

Ressortübergreifenden Arbeitsprogramms 

für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

 

 

Förderaufruf 

Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum:  

Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unternehmerische Sharing-Konzepte durch 

Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell unterstützten?  

 

 

vom 07. November 2019 

 

 

1. Zuwendungszweck, Hintergrund, Förderziele 

 

Die Entwicklung innovativer und integrierter Mobilitätskonzepte unter Einbezug aller Ver-

kehrsträger kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Mobilität aller Bevölkerungs-

gruppen, insbesondere in ländlichen und nachfrageschwachen Regionen, unabhängig 

vom Einkommen und Alter auch in Zukunft zu gewährleisten. Eine effiziente und ressour-

censchonende Gestaltung individueller und öffentlicher Systeme kann dabei durch die 

Verknüpfung unterschiedlicher Organisationsformen und mithilfe einer interkommunalen 

Zusammenarbeit erfolgen, die nicht an Raum- und Systemgrenzen endet. 
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Wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt, insbeson-

dere in den dünn besiedelten Kommunen des Ländlichen Raums, ist nicht zuletzt die Si-

cherung der Erreichbarkeit durch nachhaltige und bürgerfreundliche Mobilitätskonzepte, 

die den klassischen ÖPNV ergänzen. Mobilität und wohnortnahe Versorgungseinrichtun-

gen sind somit ein wichtiger Standortfaktor und Grundvoraussetzung für eine gute Le-

bensqualität. Im Zuge des Wandels der Gesellschaft mit flexiblen Arbeitsmustern und ei-

nem veränderten Freizeitverhalten verändern sich auch die Entstehungsbedingungen der 

Alltagsmobilität bzw. die Möglichkeiten sie durchzuführen. Mobilitätsverhalten und Mobili-

tätsbedürfnisse von Individuen und Bevölkerungsgruppen verändern sich und erfordern 

neue organisatorische wie rechtliche Rahmenbedingungen für eine Anpassung des Ver-

kehrssystems. 

 

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung integrierter und innovativer Mobilitätskon-

zepte unter Einbeziehung der lokalen Bürgerschaft und Wirtschaft sind dabei auch sozi-

ale und technische Innovationen, um das Mobilitätsverhalten zu verändern und langfristig 

die Mobilitätskultur nachhaltig zu beeinflussen. Professionell unterstützte bürgerschaftli-

che Mobilitätskonzepte bieten hierfür eine zentrale Gestaltungschance sowohl für die Si-

cherung der Mobilität als auch für den Erhalt dezentraler Arbeitsplätze. 

 

Bürgerschaftlich, aber auch unternehmerisch getragene Aktivitäten zur Stärkung des Mo-

bilitätsangebots, wie Sharing-Konzepte oder Bürgerbusinitiativen, stoßen häufig dann an 

ihre Grenzen, wenn professionelle Tätigkeiten im Bereich Fahrzeugservice und -pflege, 

aber auch Bereitstellung, Wartung etc. der notwendigen Infrastrukturen (z. B. Ladeinfra-

struktur) erforderlich sind. Ohne diese Tätigkeiten lassen sich solche kooperativ ausge-

richteten Mobilitätskonzepte nur schwer realisieren. Dies gilt für CarSharing und BikeSha-

ring ebenso wie für RideSharing oder andere Formen der gemeinschaftlichen Fahrzeug-

nutzung. 

 

Vor dem Hintergrund der Mobilitätswende sowie dem sich wandelndem Nutzerverhalten 

steht das gesamte Kfz-Gewerbe vor umfangreichen Herausforderungen. Hier könnte eine 

Win-Win-Situation geschaffen werden, in dem für das Kfz-Gewerbe neue Geschäftsmo-

delle entwickelt sowie den unternehmerischen oder ehrenamtlichen Mobilitätskonzepten 

ein fahrzeugorientierter professioneller Service zur Seite gestellt werden kann.  
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Mit der Förderung werden insbesondere folgende Zielsetzungen verfolgt: 

 

 Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und Zusammenhalt durch Verbesserung der Er-

reichbarkeitsverhältnisse vor Ort, 

 Entwicklung einer Blaupause für nachhaltige und bürgerfreundliche Mobilitätskon-

zepte in Kommunen in Baden-Württemberg, insbesondere des Ländlichen Raums, 

 Begleitung der Projektumsetzung durch eine umfassende und aktive Bürgerbeteili-

gung sowie 

 Stärkung bestehender und Förderung künftiger Vereinsstrukturen sowie deren Koope-

ration mit professionellen Services, Geschäftsmodellen und Unternehmen vor Ort. 

 

 

2. Gegenstand der Förderung 

 

In einem Ideenwettbewerb können Einrichtungen im Bereich der kooperativ organisierten 

Mobilität (z. B. Carsharing-Partner, Fahrradverleihsysteme, Fahrdienste, Bürgerbusver-

eine) im Verbund mit professionellen Akteuren aus der Wirtschaft (z. B. Auto- oder Zwei-

radhäuser/-werkstätten/-händler) neue Ideen und Konzepte für die Zusammenarbeit und 

für tragfähige Geschäftsmodelle einreichen, welche zu nachhaltigen und tragfähigen Mo-

bilitätslösungen vor Ort führen. Beteiligt sein müssen zudem auch kommunale Akteure 

zur Einbindung in die dortigen Konzeptionen und Mobilitätsansätze sowie zur Verbesse-

rung des Transfers von Erfahrungen in andere Regionen. 

 

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs können auch Mobilitätsangebote, basierend auf be-

reits vor Ort realisierten Vorarbeiten, mittels Förderung weiterentwickelt, professionalisiert 

und pilothaft umgesetzt werden. Neuartige Mobilitätsangebote erfordern oftmals einen 

bestehenden Kern (z. B. ein bereits erfolgreich vor Ort durchgeführtes Modellprojekt), von 

dem aus sie weitergedacht werden. Bei begonnenen Vorhaben ist es für eine Förderung 

jedoch explizit notwendig, dass ein neuartiges Konzept bzw. eine Innovation auf den be-

stehenden Vorarbeiten aufbaut und diese nicht lediglich in gleicher Weise fortgeführt wer-

den. 

 

Eine Förderung kann für bürgerschaftliche bzw. kooperative Mobilitätskonzepte beantragt 

werden. Die zur Förderung beantragten Projekte müssen insbesondere einen Beitrag zur 

Bewältigung der Herausforderungen der Mobilität im Ländlichen Raum leisten. Hierzu 

zählen unter anderem die Entwicklung und Professionalisierung von neuen Geschäfts- 

und Mobilitätsmodellen. 
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Die vorgegebene Beteiligung von Akteuren aus der Wirtschaft soll hierbei zu Qualitäts-

verbesserungen beitragen und den Spielraum für Innovationen bei Mobilitätsdienstleis-

tungen eröffnen. 

 

Dies könnte z. B. bedeuten: 

 Fahrzeuge, die bislang von einer Organisation genutzt werden (z. B. Sportverein, 

Kommune etc.), stehen mehreren Organisationen oder auch Bürgerinnen und Bür-

gern in überprüfter Qualität zur Verfügung. Dies kann auch mit einer Erweiterung des 

Fuhrparks einhergehen. Die Anschaffung von Fahrzeugen ist nicht förderfähig.  

 Verschiedene Kostenträger (z. B. Krankenkassen, Rentenkassen etc.) verständigen 

sich auf übergreifende Abrechnungsmodalitäten aufgrund klarer Nachweisregelungen 

und können so Fahrten bündeln oder Fahrzeuge gemeinsam nutzen. 

 Über verbesserte IT-Infrastrukturen (oder auch telefonische Ansprechbarkeit) stehen 

für bestimmte Zielgruppen oder für alle Bürgerinnen und Bürger Mobilitätsangebote 

von ÖPNV über Sharing bis zu Taxi und Mietwagen integriert zur Verfügung. 

 Ergänzend zur Fahrzeugbetreuung werden Patenschaften vermittelt, z. B. zwischen 

mobilitätseingeschränkten Personen und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bür-

gern, die beispielsweise für Arztbesuche oder Einkäufe Unterstützung anbieten. 

 

Die Auflistung ist beispielhaft und nicht als abschließend anzusehen. 

 

Wichtig für den Erfolg der Fördermaßnahme sind zudem insbesondere auch die folgen-

den Aspekte: 

 

 Marketing: Die ggf. verbesserten Mobilitätsangebote müssen bei den anvisierten Ziel-

gruppen bekannt gemacht werden. Auch die fahrzeugseitigen Dienstleistungen müs-

sen bei den weiteren potenziellen Nachfragern erläutert werden. Entsprechende Pro-

jektmittel sind einzuplanen. 

 Verstetigung/Nachhaltigkeit: Bereits im Antrag und in weiterer Detaillierung ist belast-

bar darzulegen, wie sich die Zusammenarbeit nach Ablauf der Förderung selbst tra-

gen bzw. von etablierten Kostenträgern übernommen werden kann.  

 Kümmerer: Für jedes Projekt ist eine Person erforderlich, die sich um die notwendigen 

Abstimmungen zwischen den beteiligten Partnern und weiteren relevanten Akteuren 

kümmert und nach Lösungen für auftretende Herausforderungen sucht, seien diese 

kommunikativer, rechtlicher oder finanzieller Art.  
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Nicht Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen, die sich auf kommunale Pflichtaufga-

ben i. S. d. Artikel 71 Absatz 3 Landesverfassung Baden-Württemberg i. V. m. § 2 Ab-

satz 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg oder die örtliche Infrastruktur beziehen. 

Demnach ist es beispielsweise nicht möglich, die Schaffung von Parkplätzen, den Erwerb 

von Grundstücken oder den Bau von Ladesäulen mit in die Förderung aufzunehmen, da 

das Ministerium für Verkehr bereits hinreichend Förderprogramme für diverse Infrastruk-

tur-/Anschaffungsmaßnahmen im Kfz-Bereich zur Verfügung stellt. 

 

 

3. Rechtsgrundlagen 

 

Die Zuwendungen werden gewährt auf Grundlage der §§ 15 und 18 Mittelstandsförde-

rungsgesetz Baden- Kooperative 

Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum: Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unter-

nehmerische Sharing-Konzepte durch Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell un-

terstützten? 07. November 2019, dem zugehörigen Merkblatt, § 44 in Verbindung 

mit § 23 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Verwaltungsvorschriften hierzu 

(VV-LHO); insbesondere gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P bzw. ANBest-K) in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 

Für die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 

der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Landesverwaltungsverfahrens-

gesetzes. 

 

Abweichende bzw. weitere Bedingungen und Auflagen werden ggf. im Zuwendungsbe-

scheid festgelegt. Das zugehörige Merkblatt ist Bestandteil dieses Förderaufrufs. Ein 

Rechtsanspruch der Antragsteller auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Der Zu-

wendungsgeber entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel. Eingereichte Anträge stehen untereinander im Wettbewerb. 

 

Die Gewährung der Zuwendungen erfolgt entsprechend den Regelungen der Verordnung 

Nr. 1407/2013 der EU-Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Ar-

tikel - -Beihilfen in 

der jeweils aktuell gel - -Beihilfen dürfen innerhalb eines flie-

ßenden Zeitraums von drei Steuerjahren den Betrag von 200.000 Euro (bzw. 100.000 

Euro bei Unternehmen des gewerblichen Straßengüterverkehrs) nicht überschreiten. 
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4. Antragsberechtigte, Konsortium 

 

Antragsberechtigt sind Konsortien deren Konsortialpartner ihren Sitz, eine Niederlassung 

oder eine Betriebsstätte in Baden-Württemberg haben. Bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) muss der Hauptsitz in Baden-Württemberg sein. 

 

Antragsberechtigt sind: 

 

 Eigenständige KMU mit weniger als 500 Beschäftigten und einem Vorjahresumsatz 

von höchstens 100 Mio. Euro. Eigenständig sind u. a. Unternehmen, die nicht zu 25 % 

oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte im Besitz von einem oder mehreren Un-

ternehmen gemeinsam stehen. 

 Gebietskörperschaften als kommunale Akteure (z. B. Landkreise, Städte, Gemein-

den). 

 Forschungseinrichtungen (z. B. außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Hoch-

schulen, Universitäten). 

 Sonstige juristische Personen des Privatrechts (z. B. Genossenschaften, Vereine, 

Bürgerbusinitiativen, Verbände). 

 

Antragsberechtigt sind ausschließlich rechtsfähige juristische Personen mit nachweisba-

rer Kompetenz im Hinblick auf die genannten Förderziele. Die antragstellenden Einrich-

tungen müssen zur Durchführung des Vorhabens fachlich, technisch und wirtschaftlich in 

der Lage sein.  

 

Ein antragsberechtigtes Konsortium besteht aus mindestens drei antragsberechtigten 

Konsortialpartnern: Mindestens einem kooperativ ausgerichteten Mobilitätsanbieter (z. B. 

Car-/Bike-/Ride-Sharing-Anbieter, Fahrradverleihsystem, Fahrdienst, Bürgerbusinitiative 

oder Verein aus dem Mobilitätsbereich), mindestens einem KMU als professionellen Ak-

teur aus der Wirtschaft (z. B. Auto-/Zweiradhaus/-werkstatt/-händler) und mindestens ei-

ner Gebietskörperschaft als kommunaler Akteur (z. B. Kommune, Stadt, Gemeinde). For-

maler Antragsteller und Konsortialführer kann ausschließlich ein KMU oder ein kommu-

naler Akteur sein. Sind an einem Projekt mehrere KMUs oder kommunale Akteure betei-

ligt, übernimmt ein KMU oder ein kommunaler Akteur die Konsortialführerschaft. Die Kon-

sortialpartner regeln die Grundsätze der Zusammenarbeit in einer schriftlichen Kooperati-

onsvereinbarung. Der Konsortialführer fungiert als zentraler Ansprechpartner für den Zu-

wendungsgeber für alle fachlichen, rechtlichen oder fördertechnischen Fragen des Kon-

sortiums. 
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Nicht antragsberechtigt sind Antragsteller, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund 

eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer 

Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind sowie 

Unternehmen in Schwierigkeiten. Dies gilt im Rahmen dieses Förderaufrufs für Antrags-

steller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist. 

Dasselbe gilt für Antragssteller ggf. für deren gesetzliche Vertreter, die eine Vermö-

gensauskunft nach § 807 ZPO oder § 284 AO abgegeben haben oder zu deren Abgabe 

verpflichtet sind. 

 

Weitere Einzelheiten sind dem Merkblatt (Ziffer 1) zu entnehmen. 

 

 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Voll- bzw. Anteilsfinanzie-

rung in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse gewährt. Gefördert werden Verbundpilotpro-

jekte nach Maßgabe der im Rahmen des Ressortübergreifenden Arbeitsprogramms für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von insge-

samt 1,7 Mio. Euro. 

 

Im Hinblick auf die Bemessung der Zuwendungen gelten folgende Randbedingungen: 

 

 Bemessungsgrundlage für die Zuwendungen an KMU sind die zuwendungsfähigen 

projektbezogenen Kosten, welche bis zu 50 % anteilsfinanziert werden können. Die 

Kalkulation und der Nachweis der projektbezogenen förderfähigen Personalkosten er-

folgen in pauschalierter Form.  

 

 Bemessungsgrundlage für die Zuwendungen an Gebietskörperschaften sind die zu-

wendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben, welche bis zu 80 % anteilsfinanziert 

werden können. Personalausgaben sind von einer Förderung ausgenommen. Die Fi-

nanzierung von kommunalen Pflichtaufgaben ist ausgeschlossen. 

 

 Bemessungsgrundlage für gemeinnützige, außeruniversitäre Forschungseinrichtun-

gen, die eine Grundfinanzierung vom Land Baden-Württemberg bzw. durch den Bund 

und die Bundesländer erhalten, sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Kos-

ten, welche bis zu 100 % gefördert werden können. Anerkannt werden die geprüften 

Vollkostensätze für öffentliche Förderprojekte. Eine Projektförderung kann ausschließ-

lich für den nicht von der Grundfinanzierung gedeckten zusätzlichen Aufwand bewilligt 
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werden. 

 

 Bemessungsgrundlage für Hochschulinstitute und sonstige gemeinnützige, außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen 

Ausgaben, welche bis zu 100 % gefördert werden können. Hinzu kommt ein pauscha-

ler Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 20 % der kalkulierten Personalausgaben. 

 

 Bemessungsgrundlage für die Zuwendungen sonstige juristische Personen des Pri-

vatrechts sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben, welche bis zu 80 

% anteilsfinanziert werden können. Hinzu kommt ein pauschaler Gemeinkostenzu-

schlag in Höhe von 20 % der kalkulierten Personalausgaben. 

 

Das maximale Fördervolumen je Pilotprojekt liegt insgesamt bei 425.000 Euro. Der rech-

nerische Fördersatz im Hinblick auf die kalkulierten Gesamtprojektkosten des Konsorti-

ums darf 80 % nicht übersteigen. Die Fördersumme ist pro Konsortialpartner auf maximal 

200.000 Euro begrenzt. Für Unternehmen des gewerblichen Straßengüterverkehrs gilt 

abweichend eine maximale Förderobergrenze von 100.000 Euro. 

 

Weitere Einzelheiten sind dem Merkblatt (Ziffer 2) zu entnehmen. 

 

 

6. Antragsunterlagen 

 

Die Antragsunterlagen bestehen aus den vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau bereitgestellten Antragsunterlagen inklusive zugehöriger Anlagen. 

 

Weitere Erläuterungen zur Ausschreibung und zu den Antragsunterlagen sind dem Merk-

blatt Ziffer 3 zu entnehmen. 
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7. Bewertungskriterien und Entscheidungsverfahren 

 

Das Förderverfahren ist einstufig. Über die Förderung der eingereichten Anträge ent-

scheidet der Zuwendungsgeber unter Einbeziehung einer Jury der mittragenden Ministe-

rien für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz und für Verkehr auf Grundlage der fachlichen Bewertung sowie unter Ausübung 

seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Zu-

wendungsgeber behält sich vor, bei der Bewertung der Anträge ggf. unabhängige Gut-

achter einzubinden. Mit Antragstellung erklären sich die Antragsteller mit dem Verfahren 

sowie der eventuellen Weitergabe der Anträge an externe Gutachter einverstanden. 

 

Die eingereichten Anträge werden  neben den unter Ziffern 1 und 2 genannten Zielen 

sowie den formalen Voraussetzungen  insbesondere anhand folgender Kriterien bewer-

tet: 

 

 Inhaltlicher Bezug zum Förderaufruf und der verfolgten Zielstellung (nach Ziffer 1) 

 Innovationshöhe und Risiken des Vorhabens 

 Erwarteter Mehrwert des Vorhabens für den Wirtschaftsstandort, insbesondere für 

KMU 

 Qualität des Konsortiums 

 Einbeziehung von KMU 

 Verwertungskonzept, Breitenwirkung der zu erreichenden Projektergebnisse über die 

beteiligten Partner hinaus. 

 

 

8. Projektlaufzeit, Ergebnisse und Verwertung, Öffentlichkeitsarbeit, sonstige 

Zuwendungsbestimmungen 

 

 Die Laufzeit der Projekte beginnt frühestens zum 1. März 2020 und darf nicht später 

als zum 31. Dezember 2021 enden. 

 

 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein. Dies ist durch entspre-

chende Nachweise bzw. Eigenerklärungen zu belegen. 

 

 Im Rahmen des Ideenwettbewerbs unterstützt eine Begleitforschung durch das 

Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) die Konsortien in fach-

lichen und rechtlichen Fragen während des gesamten Ausschreibungs- und Umset-

zungszeitraumes. Die Unterstützung beinhaltet auch die Konsortienbildung und die 
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gesamte Projektdurchführung. Im Rahmen der Begleitforschung sind unterstützende 

Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung (Workshops und Innovationslabore) sowie zum Er-

kenntnisaustausch zwischen den Konsortien vorgesehen. Die Konsortien erklären 

sich zur Mitwirkung sowie zur Bereitstellung der hierfür erforderlichen Räumlichkeiten 

bereit. Der jeweilige Konsortialführer fungiert hierbei als zentraler Ansprechpartner für 

das IAO. 

 

 Die während eines geförderten Projekts erzielten Ergebnisse und gewonnenen Er-

kenntnisse stehen jederzeit allen Konsortialpartnern und der Begleitforschung zur 

freien Verfügung. Ergebnisse aus den Projekttätigkeiten, für die keine Rechte des 

geistigen Eigentums begründet werden, sind durch das Konsortium weit zu verbreiten 

und allen interessierten Dritten diskriminierungs- und entgeltfrei zugänglich zu ma-

chen. Weitere Einzelheiten sind dem Merkblatt (Ziffer 4) zu entnehmen. 

 

 Die zur Förderung ausgewählten Konsortien verpflichten sich, auf Anforderung an 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken sowie die (Zwischen-) Ergebnisse 

auf Fachveranstaltungen oder in Gremien vorzustellen. Die Bereitschaft zur Teil-

nahme an einer Projektevaluation wird vorausgesetzt.  

 

 Die verwaltungstechnische Abwicklung der geförderten Vorhaben (u. a. Auszahlung 

und Verwendungsnachweisprüfung) erfolgt durch die L-Bank, Bereich Finanzhilfen. 

 

 Die für eine eventuelle Förderung relevanten Unterlagen sind zehn Jahre ab der Ge-

währung der Zuwendung aufzubewahren. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau Baden-Württemberg, der Rechnungshof Baden-Württemberg, die 

L-Bank sowie die EU-Kommission sind gegenüber dem Zuwendungsempfänger zur 

Prüfung der Fördermaßnahme berechtigt. Dies schließt ggf. auch Erhebungen vor Ort 

ein. 

 

 Nicht förderfähig sind Projekte, 

 die ganz oder teilweise im Auftrag Dritter durchgeführt werden, 

 die im Rahmen anderer Förderprogramme des Bundes, der Länder (inkl. Baden-

Württemberg) oder der Europäischen Union gefördert werden oder 

 die bereits begonnen wurden. 

 

 Die Förderung ist auf die Dauer der Projektlaufzeit begrenzt. Erhaltene Zuwendungen 

dürfen nicht darüber hinaus verwendet werden. Nach Abschluss der Förderphase liegt 

die Verantwortung über das weitere Vorgehen bzw. die weitere Zusammenarbeit in 
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der Eigenverantwortung der Konsortien. Eine eventuelle weitere Zusammenar-

beit/Etablierung ist nicht Bestandteil des Wettbewerbs oder der Förderung.  

 

9. Datenschutz 

 

Mit Antragstellung erklären sich die Antragsteller damit einverstanden, dass im Falle ei-

ner Förderung alle im Antrag enthaltenen Angaben inklusive der personenbezogenen Da-

ten zum Zwecke der Antragsbearbeitung bzw. Projektabwicklung im Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie bei der mit der verwaltungs-

technischen Abwicklung beauftragten L-Bank gespeichert, verarbeitet und im Rahmen ei-

nes Projekt- und Programmcontrollings ggf. inklusive Evaluierung ausgewertet werden. 

 

 

10. Einreichungsfrist, Ansprechpartner 

 

Anträge sind auf den dafür vorgesehenen Vordrucken in zweifacher Fertigung vom 

Konsortialführer beim 

 

 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

 Postfach 10 01 41 

 70001 Stuttgart 

 

sowie in digitaler Form per E-Mail über die Adresse 

 

poststelle@wm.bwl.de 

 

einzureichen. 

 

Alle für die Antragstellung erforderlichen Dokumente (Antragsvordruck, Merkblatt etc.) 

können von der Homepage des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

(Link) heruntergeladen werden. 

 

Auskünfte erteilen 

 

bei fachlichen Fragen (z. B. zur Umsetzung von Projektideen, Begleitforschung, rechtli-

che Fragen zu Konzeptideen):    

Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 

Frau Nora Fanderl, Tel. 0711 970  2301, nora.fanderl@iao.fraunhofer.de 
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 bei fachlichen Fragen (z. B. Auswahlverfahren, Entscheidungskriterien): 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

Herr Kai Liebold, Tel. 0711 123  2152, kai.liebold@wm.bwl.de 

Herr Tobias Bosch, Tel. 0711 123  2111, tobias.bosch@wm.bwl.de 

 

 

 bei fördertechnischen Fragen:  

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

Herr Sebastian Hoyer, Tel. 0711 123  2154, sebastian.hoyer@wm.bwl.de 

 

 

 

 

 

Die vollständigen und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehenen Anträge sind spä-

testens zum 17. Januar 2020 einzureichen. Die Vorlagefrist gilt als Ausschlussfrist. Es 

gilt das Datum des Eingangs (Eingangsstempel bzw. Eingangsvermerk des Ministeriums 

für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau). Bei unmittelbarer Anlieferung an der Pforte des 

Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau läuft die Frist bis 17:00 Uhr dieses 

Tages. Verspätet oder unvollständig eingehende Anträge können nicht berücksichtigt 

werden.  

 

Stuttgart, den 07. November 2019 
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Bekanntmachung 

 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

Baden-Württemberg 

 
über die Förderung von Applikationsmodulen zu Künstlicher Intelligenz  

in Lernfabriken 4.0 an beruflichen Schulen 

 

im Rahmen der Wirtschaftsstrategie KI   

 

 

vom 12.10.2020 
 

 

 

1. Zuwendungszweck, Hintergrund und Förderziele 

 

Die Wirtschaft profitiert bereits in hohem Maße von den großartigen Möglichkeiten der 

Automatisierung und Vernetzung der vorhandenen Anlagen und produzierenden Maschi-

nen in Herstellungsbetrieben. Komponenten, Software und Prozesse aus dem Bereich 

n vielen Bereichen der Produktionsindustrie heute fest verankert und 

steuern ihren Teil zum starken Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bei.  

Oft bereits als Standard angesehene Kompetenzen müssen jedoch kontinuierlich durch 

neue Technologien erweitert und teilweise auch ersetzt werden. Um die modernen Tech-

nologien mit ihrem jeweiligen Potential in Unternehmen zu etablieren und die entspre-

chenden Kompetenzen Auszubildenden und Mitarbeitern zugänglich zu machen, fördert 

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zielgerichtet entsprechend der 

aufgestellten Landes- und Wirtschaftsstrategien Maßnahmen, um die Wirtschaft nachhal-

tig zu unterstützen und den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. So hat das Minis-

terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Rahmen von zwei Förderaufrufen den 
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Aufbau von insgesamt 37 Lernfabrik-Projekten an beruflichen Schulen in Baden-Württem-

berg unterstützt. 

 (KI) ist bereits weit verbreitet und entsprechende ler-

nende Algorithmen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten eingeführt. So stellt das 

maschinelle Lernen eine Schlüsseltechnologie der Zukunft dar, die ein enormes Potential 

an Produktivitäts- und Effizienzsteigerung, Einsparungen und Geschäftsmöglichkeiten 

verspricht.  

Intelligente Bilderkennung, Qualitätskontrolle oder Energiemonitoring sind nur einige An-

wendungsbeispiele von intelligenten Algorithmen, die bereits in vielen Branchen einge-

setzt werden. Von diesen Potentialen sollen mehr Unternehmen profitieren und damit in 

die Lage versetzt werden, bzw. maschi-

nellem Lernen entwickeln und anwenden zu können. Auszubildende und Absolventen aus 

Fachschulen für Technik können hier als Multiplikatoren und Antriebsmotoren wirken. 

Hilfreiche Werkzeuge, die im Zusammenspiel mit intelligenten Algorithmen oft Anwen-

dung finden, sind Augmented Reality (AR) und der Darstel-

lung von Anlagen und Maschinen bzw. die Visualisierung von aktuellen Zuständen und 

entsprechenden Parametern bietet beispielsweise Ingenieuren in der Entwicklung oder 

auch Technikern für Wartungs- oder Reparaturaufgaben eine erhebliche Hilfestellung, da 

die Funktion der Anlage schnell, realitätsnah und zielgerichtet visualisiert, geprüft und ge-

testet werden kann. Ebenso erschließt sie in der Ausbildung die Möglichkeit, viele Funk-

tionen einer Lernfabrik und gerade neue Applikationen wie das maschinelle Lernen auf 

virtuellen Plattformen kennenzulernen und entsprechende Aufgaben ohne direkten Kon-

takt mit der Lernfabrik zu bearbeiten. 

Der aktuelle Förderaufruf des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-

den-Württemberg hat das Ziel, die Integration dieser zukunftsrelevanten Technologien in 

Lernfabriken 4.0 an beruflichen Schulen über entsprechende Applikationsmodule und die 

dazugehörenden Lerninhalte zu unterstützen und somit Auszubildende und Teilneh-

mer/innen an Weiterbildungslehrgängen modellhaft an Anwendungen der Künstlichen In-

telligenz und den damit verbundenen Technologien heranzuführen.  
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2. Gegenstand der Förderung  

 

Im Rahmen dieses Förderaufrufs sollen insbesondere Vorhaben mit folgenden Schwer-

punkten gefördert werden: 

 Funktionseinheiten mit maschinellem Lernen bzw. KI: Um Auszubildenden an berufli-

chen Schulen das Wissen und die Möglichkeiten von Anwendungen mit lernenden 

Algorithmen zugänglich zu machen, soll die Installation und Integration -

Applikationsm  in Lernfabriken an beruflichen Schulen gefördert werden. Die 

Ausprägung und die Visualisierung der KI kann individuell und entsprechend der an-

gebotenen Ausbildungsgänge umgesetzt werden. KI-Applikationsmodule können so-

wohl als erweiterte Module in eine bestehende Lernfabrik eingebaut werden, als auch 

als Stand-alone-Anlagen für den Unterricht von Auszubildenden und Teilnehmer/innen 

an Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

 

 Anwendungen mit digitalen Zwillingen etc.: Nicht immer erlauben komplexe me-

chatronische Anlagen einen schnellen und tiefen Einblick in Aufbau, interne Systeme 

und Abläufe. Für ein Vorstellungsvermögen über den maschinellen Aufbau, die inte-

grierten Steuerungssysteme und KI-Funktionsmodule sind virtuelle Einblicke in das 

Innere  der Anlage eine große Hilfe. Architektonische Maschinendaten sind heute 

größtenteils als 3D-Modell aufbereitet. Um Interaktivität zu gestalten können diese 

CAD-Daten zu einem  werden, der die Anlage identisch 

digital abbildet und die Funktionen realitätsgetreu simuliert. Die Umsetzung eines Di-

gitalen Zwillings in einer bestehenden Lernfabrik bzw. in einer neuen Anlage können 

einerseits den Auszubildenden entsprechende digitale Kompetenzen vermitteln sowie 

Hilfestellungen beim Umgang mit Einzelkomponenten geben und sie erschließen an-

dererseits die Möglichkeit, an einer virtuellen Lernfabrik online Abläufe zu verfolgen 

und selbst zu steuern.  

 
 Anwendungen mit Augmented Reality: Zur Visualisierung der aktuellen Anlagenzu-

stände werden Funktionsparameter übertragen, bzw. aktuelle Zustände der Anlage 

bzw. von Modulen mit Kameras oder Sensoren erfasst und, teils mit Einbindung von 

KI, ausgewertet. So lassen sich Prozesszustand und -werte in Echtzeit virtuell auf PC 

oder Tablets einblenden. Diese Technologie spielt eine bedeutende Rolle in der Effek-

tivitätssteigerung und der Kostensenkung in der zukünftigen Wartung- / Instandhaltung 

und stellt eine hohe Verfügbarkeit im Sinne von Smart Maintenance sicher. Derartige 

Anwendungen mit Augmented Reality können sowohl als erweiterte Module in eine 
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bestehende Lernfabrik eingebaut werden, als auch als Stand-alone-Modul den Schü-

lern und Auszubildenden näher gebracht werden. 

 

 

3. Rechtsgrundlagen  

 

Zuwendungsgeber ist das Land Baden-Württemberg. Die Zuwendungen werden vom Mi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gewährt. Die Be-

willigungen erfolgen auf Grundlage der §§ 9 und 18 des Gesetzes zur Mittelstandsförde-

rung Baden-W

Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg über die För-

derung von Applikationsmodulen zu Künstlicher Intelligenz in Lernfabriken 4.0 an berufli-

vom XX. Juli 2020, des § 44 in Verbindung mit § 23 der Landeshaushalts-

ordnung (LHO) sowie der Verwaltungsvorschriften hierzu (VV-LHO); insbesondere gelten 

die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommu-

nale Körperschaften (ANBest-K) in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Für die ggfs. er-

forderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewähr-

ten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. Der 

Landesrechnungshof ist gemäß § 91 LHO zur Prüfung berechtigt. 

 

Abweichende bzw. weitere Bedingungen und Auflagen werden ggfs. im späteren Zuwen-

dungsbescheid festgelegt. Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf Gewährung der Zu-

wendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet aufgrund seines pflichtgemä-

ßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Eingereichte Anträge ste-

hen untereinander im Wettbewerb. 

 

 

4. Zuwendungsempfänger  

 

Antragsberechtigt sind kommunale Schulträger für berufliche Schulen mit Sitz in Baden-

Württemberg. 

 

Die entsprechenden beruflichen Schulen sollen Ausbildungsgänge in den Berufsfeldern 

Metalltechnik und Elektrotechnik sowie optional in informationstechnischen, kaufmänni-

schen oder handwerklichen Berufen und entsprechende Weiterbildungslehrgänge anbie-

ten.  
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Bei bestehenden Lernfabriken sollten industrielle Fertigungsmodule mit thematischen 

Schwerpunkten in den Bereichen Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Maschi-

nentechnik mit Steuerungs- und Regeltechnik, Kommunikations- und Informationstechnik 

sowie optional Applikationen für Organisations- und Geschäftsprozesse eingesetzt wer-

den. Bei den zu realisierenden KI-Applikationsmodulen und Anwendungen mit Aug-

mented Reality können auch kleinere Stand-alone-Anlagen eingesetzt werden. 

 

Sind an einem Projekt mehrere berufliche Schulen bzw. Schulträger beteiligt, übernimmt 

eine Schule bzw. ein Schulträger die Koordinierung der Antragstellung sowie Im Falle 

einer Förderung die Projektkoordination (Konsortialführerschaft). Dies umfasst u. a. auch 

die Weiterleitung der Zuschüsse an weitere beteiligte Schulträger bzw. Schulen, die Be-

reitstellung der entsprechenden Nachweisunterlagen sowie sämtliche Berichtspflichten 

gegenüber dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

bzw. der mit der Verwendungsnachweisprüfung beauftragten Stelle. Die Verantwortung 

für die Richtigkeit der Nachweisunterlagen obliegt der jeweiligen Schule bzw. dem jewei-

ligen Schulträger. 

 

 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung  

 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form 

eines Zuschusses gewährt.  

 

Finanzierungsbeitrag durch Schulträger und ggf. die Wirtschaft  

für Investitionen:                   mind. 50 %,  

 

Finanzierungsbeitrag durch Schulträger und ggf. die Wirtschaft  

für Fremdleistungen und Sachausgaben im Zusammenhang mit der 

Entwicklung von Schulungskonzepten sowie der Organisation  

und Durchführung von Qualifizierungsangeboten:             mind. 50 %,  

 

Fördersatz des Landes für Investitionen zu 

Projekten, die an einer Schule umgesetzt werden:        bis zu 50 %,   

                 jedoch max. 30.000 Euro 

 

Fördersatz des Landes für Investitionen bei Verbund-  
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projekten, bei denen Lernfabriken an mehreren Schulen  

eingerichtet und miteinander vernetzt werden:            bis zu 50 %,   

                 jedoch max. 50.000 Euro 
 

Fördersatz des Landes für Fremdleistungen und Sachausgaben 

im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schulungskonzepten  

sowie der Organisation und Durchführung von Qualifizierungsangeboten:     

                   bis zu 50 %,  

                 jedoch max. 10.000 Euro  
 

Die maximale Förderung des Landes für KI-Applikationsmodule 

bzw. damit verbundene Technologien beträgt damit   

- für die Umsetzung an einer Schule:         40.000 Euro,  

- für die Umsetzung im Verbund an mehreren Schulen:      60.000 Euro  

 

Für den Förderaufruf stehen im Rahmen der Wirtschaftsstrategie KI  

1,0 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel stammen 

aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Würt-

temberg beschlossen hat. 

 

Die mit Hilfe der Zuwendung beschafften, erworbenen oder hergestellten Geräte, Soft-

ware und Applikationen sind vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme an gerechnet mindestens 

fünf Jahre für den Zuwendungszweck einzusetzen. Der Schulträger bzw. die geförderte 

Schule trägt die laufenden Kosten in der späteren Nutzung (insbesondere für Betrieb, 

Wartung und Reparatur). 

 

Die Förderung erfolgt auf Ausgabenbasis. Zuwendungsfähig sind die projektbezogenen 

Sach- und Investitionsausgaben (Geräte und Anlagen) sowie ggf. sonstige Fremdleistun-

gen. Es sind nur projektbezogene, durch Rechnung belegbare Ausgaben zuwendungsfä-

hig. Eigenleistungen, Personal- oder Reiseausgaben der kommunalen Schulträger bzw. 

der beruflichen Schulen sowie Ausgaben für Baumaßnahmen, sofern sie nicht die Anpas-

sung von versorgungstechnischer Infrastruktur betreffen, sind von der Förderung ausge-

schlossen.  
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6. Antragsunterlagen  

 

Die Antragsunterlagen bestehen aus den vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau Baden-Württemberg bereitgestellten Antragsvordrucken sowie einer detaillier-

ten Projektbeschreibung bzw. Konzeption der Einbindung der KI-Module bzw. damit ver-

bundener digitaler Applikationen in eine ggf. bestehende Lernfabrik. Der Antrag soll die 

Länge von 10 Seiten (ohne Anhang/Antragsvordrucke, DIN A 4, 12 pt, 1 ½-zeilig) nicht 

überschreiten. 

 

Die Projektbeschreibung/Konzeption ist wie folgt darzustellen:  

 

 Darlegung und Beschreibung eines pädagogischen Konzeptes, das auch ein Kon-

zept für die Schulung der Lehrkräfte beinhaltet (vgl. Anlage Teil A).  

 

 Darstellung der personellen Ressourcen, die für die Betreuung des KI-Moduls bzw. 

damit verbundener digitaler Applikationen eingesetzt werden können. 

 

 Vorlage eines Ausgaben- und Finanzierungsplans:  

Der Ausgaben- und Finanzierungsplan ist, untergliedert in Investitionsausgaben, 

Sachausgaben sowie ggf. Fremdleistungen, auf dem online zur Verfügung ge-

stellten Antragsformular darzustellen.  

Die Darstellung der erforderlichen Anschaffungen ist zu ergänzen um eine Über-

sicht über bereits vorhandene Geräte und Ausstattungen, die in das Gesamtkon-

zept integriert werden (vgl. Anlage Teil B).  

Der Eigenanteil des Schulträgers sowie Finanzierungsbeiträge Dritter (z. B. Unter-

nehmen und Wirtschaftsorganisationen) sind auf der Finanzierungsseite auszuwei-

sen. Dabei sind Beiträge Dritter durch Absichtserklärungen zu belegen. Die Ge-

samtfinanzierung muss gesichert sein. 

 

 Außerdem muss der Antrag einen Zeitplan für die Umsetzung des Vorhabens ent-

halten, in dem die wesentlichen Umsetzungsschritte und Meilensteine benannt 

sind. 

 

 Ergebnisverbreitung: Es ist ein Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, das 

in Anlehnung an das ggf. bestehende Konzept einer Lernfabrik die Informations-
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verbreitung und die Nutzungsmöglichkeiten des KI-Moduls bzw. des AR-Mo-

duls/Digitalen Zwillings einbezieht. (vgl. Anlage Teil C). 

 

Bei den einzelnen Ausgabenpositionen ist folgendes zu beachten:  

 

Material- und Sachausgaben:  

Die Position beinhaltet beispielsweise projektbezogene Ausgaben für Material, Kompo-

nenten, Fachliteratur sowie Recherchen. Die kalkulierten Sachausgaben sind zu erläutern 

und zu plausibilisieren. Aufgeschlüsselte Sachmittel beinhalten Ausgabepositionen bis 

maximal 800 Euro (netto). Die Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen sind bei der 

Auftragsvergabe zu beachten (Ziffer 3 ANBest-K).  

 

Investitionsausgaben sind in Umfang und Notwendigkeit einzeln zu erläutern und zu be-

gründen. Die Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen sind bei der Auftragsvergabe 

zu beachten (Ziffer 3 ANBest-K).  

 

Fremdleistungen sind Ausgaben für Unteraufträge an Dritte (insbesondere Dienstleistun-

gen ohne Forschungscharakter zur Einbindung externer Expertise etc.). Umfang und Not-

wendigkeit sind einzeln zu erläutern und zu begründen. Die Vorschriften zum öffentlichen 

Auftragswesen sind bei der Auftragsvergabe zu beachten (Ziffer 3 ANBest-K).  

 

Rabatte, Skonti oder andere Nachlässe sind bei allen Ausgabenbereichen abzuziehen. 

 

Ergänzend sind dem Antrag folgende Erklärungen beizulegen:  

 Erklärung, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor 

Vorliegen des Zuwendungsbescheides begonnen wird. 

 Erklärung, ob für das Vorhaben eine Zuwendung von einer anderen Stelle des Lan-

des oder von einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts beantragt 

wird oder bewilligt wurde.  
 

 

7. Auswahl- und Entscheidungsverfahren  

 

Es handelt sich um ein einstufiges Verfahren. Die Anträge stehen untereinander im Wett-

bewerb. Auswahl und Förderentscheidung erfolgen durch das Ministerium für Wirtschaft, 



267

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1909

9 
 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg auf Grundlage der verfügbaren Haushalts-

mittel und der fachlichen Bewertung einer für diesen Wettbewerbsaufruf gebildeten Jury. 

Entscheidungsgrundlage bildet hierbei - neben den formalen Kriterien - insbesondere der 

nachstehende Kriterienkatalog: 

 

 Wirtschaftsbezug der Schule, insbesondere zu Unternehmen mit aktuellen Digita-

lisierungsansätzen. Konzept zur Einbeziehung der regionalen Wirtschaft unter Fe-

derführung einer Wirtschaftsorganisation/Kammer, um im Rahmen der Lernfabrik 

anwendungsorientierte Aus- und Weiterbildungsmodule zu entwickeln. 

 

 Konzept zur Einbindung des KI-Applikationsmoduls bzw. damit verbundener digi-

taler Technologien in bestehende Lernfabriken zur Information der Wirtschaft über 

neuartige Technologien, Digitalisierungslösungen und deren Anwendungsmöglich-

keiten in Kooperation mit Wirtschaftsorganisationen/Kammern. 

 

Förderanträge von Projekten, die Applikationen von KI bzw. des maschinellen Lernens 

als wesentlichen Bestandteil des Konzeptes einschließen, werden bevorzugt gefördert. 
 

 

8. Weitere Zuwendungsvoraussetzungen  

 Frühester Projektstart ist der 1. April 2021. Die Projekte müssen bis spätestens 31. 

Dezember 2022 abgeschlossen sein.  

 Die Zuwendungsempfänger verpflichten sich, an Maßnahmen der Öffentlichkeits-

arbeit sowie bei Bedarf auf Fachveranstaltungen mitzuwirken.  

 Die Zuwendungsempfänger verpflichten sich, ein Jahr nach Abschluss des Pro-

jekts dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-

berg in geeigneter Weise eine Rückmeldung über die weitere Nutzung des KI-Ap-

plikationsmoduls bzw. damit verbundener digitaler Technologien zu geben. 

 Auf die Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

Baden-Württemberg ist bei allen Veröffentlichungen und ggfs. anderen öffentlich-

keitswirksamen Aktivitäten in geeigneter Form und unter Verwendung des Logos 

des Ministeriums hinzuweisen. Die Logos werden im Falle einer Förderung durch 

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg be-

reitgestellt. 
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Nicht förderfähig sind Projekte,  

 die ganz oder teilweise im Auftrag Dritter durchgeführt werden,  

 die bereits begonnen wurden. 

 

 

9. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung 

 

Mit Antragstellung erklären sich die Antragsteller damit einverstanden, dass im Falle einer 

Förderung alle im Antrag enthaltenen Angaben inklusive der personenbezogenen Daten 

zum Zwecke der Antragsbearbeitung bzw. Projektabwicklung im Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und bei der mit der verwaltungs-

technischen Abwicklung beauftragten L-Bank gespeichert, verarbeitet und im Rahmen ei-

nes Projekt- und Programmcontrollings ggfs. inklusive Evaluierung ausgewertet werden. 

 

 

10. Einreichungsfrist und Ansprechpartner 

 

Anträge sind jeweils in dreifacher Fertigung und zusätzlich als elektronisches Dokument 

im Dateiformat pdf bis zum 29. Januar 2021 an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau einzureichen:  

 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg  

Abteilung 3 Industrie, Innovation und wirtschaftsnahe Forschung 

Postfach 10 01 41  

70001 Stuttgart 

poststelle@wm.bwl.de 

 
 
Ansprechpartner:  

bei fachlichen/inhaltlichen Fragen:  

Herr Kai Liebold  

Tel.: 0711 123-2152; E-Mail: kai.liebold@wm.bwl.de  

 

bei fördertechnischen Fragen:  

Herr Sebastian Hoyer  

Tel.: 0711 123-2154; E-Mail: sebastian.hoyer@wm.bwl.de 
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Die Projektanträge müssen innerhalb der Einreichungsfrist beim Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg eingegangen sein. Es gilt das Da-

tum des Eingangs (Eingangsstempel, Eingangsvermerk bzw. Datum der elektronischen 

Übermittelung). Bei unmittelbarer Anlieferung an der Pforte läuft die Frist bis 18 Uhr die-

ses Tages. Später eingehende Projektvorschläge können möglicherweise nicht mehr be-

rücksichtigt werden. Der Projektantrag muss mit rechtsverbindlicher Unterschrift des ein-

reichenden Schulträgers versehen sein.  
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Anlage 

Inhaltliche Kriterien für einen Antrag auf Förderung eines "Applikationsmoduls zu 

künstlicher Intelligenz in Lernfabriken 4.0 an beruflichen Schulen" 

 

Antragskriterien Teil A:  Pädagogisches Konzept 

 

        Kriterien Hinweise 

  

 Fachlich relevante Bildungsgänge in denen das KI-Appli-

kationsmodul bzw. damit verbundene Technologien zum 

Einsatz kommt, insbesondere Fachschulen und Ausbil-

dungsgänge zu Automatisierungstechnik / Mechatronik, 

Elektrotechnik, Maschinentechnik mit Steuerungs- und 

Regeltechnik, Kommunikations- und Informationstechnik, 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Energie- und Ge-

bäudetechnik sowie Kaufmännische Ausbildungsgänge 

mit Inhalten wie Geschäftsprozesse, Einkauf, 

kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Ressourcenma-

nagement, Logistik, Service etc.  

  

Bildungsgänge 

 

 Beschreibung der zu vermittelnden Kompetenzen in den 

verschiedenen Bildungsgängen und der personellen Res-

sourcen, die für die Betreuung des Projekts bereitgestellt 

werden können. 

 

Niveaustufen, Einbindung in 

Lehrpläne 

 

 Qualifizierung der Lehrkräfte Fortbildungsplanung 

 

 Einbeziehung der regionalen Wirtschaft: Kooperation mit 

außerschulischen Partnern, Netzwerkbildung mit Wirt-

schaftsorganisationen/Kammern, Unternehmen, For-

schungseinrichtungen und anderen Akteuren.  

 

Unterstützung durch Wirt-

schaft, Wissenschaft und an-

dere externe Partner 

 

 Implementierung des Konzepts, Absicherung der Nach-

haltigkeit  

Projektplanung 
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Antragskriterien Teil B:  Investitionsplan 

 

          Kriterien Hinweise 

  

 Erfassung und Beschreibung der vorhandenen Laborein-

richtung im Bereich der Steuerungs-, Regelungs-, Auto-

matisierungs-, Energie- und Gebäudetechnik 

Ist-Zustand 

 

 

 

 Planung der erforderlichen Investitionen (Art und Um-

fang), mit Bezug zum pädagogischen Konzept 

Abstimmung mit Schulträger  

 

 

 Kostenplanung Angebote auf Basis der Pla-

nungen,  

 Finanzierungsplanung 

 Land 

 Schulträger  

 Ggf. Außerschulische Partner 

Die finanziellen Beiträge der 

Partner sind durch Absichtser-

klärungen bzw. Finanzie-

rungszusagen zu belegen 

 

 

Kriterien Teil C:  Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungen und  

         Informationen für die mittelständische Wirtschaft  

 

          Kriterien Hinweise 

  

 Basiskonzept (in Anlehnung an die bestehende Lernfab-

rik) für die Nutzung des KI-Moduls und damit verbundener 

Technologien als Demonstrator für die mittelständische 

Wirtschaft, optional für die an einer beruflichen Ausbildung 

interessierten Jugendlichen sowie deren Eltern 

 

 Darstellung von Kooperationen mit Wirtschaftsorganisati-

onen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen mit an-

wendungsorientierter Expertise und anderen Akteuren 

Arten von Transferaktivitäten, 

Darstellung geeigneter Prä-

sentationsformate, organisato-

rische Einbindung 

 

 

Abstimmung mit Wirtschafts-

organisationen, Benennung 

kompetenter Experten aus 

Wissenschaft oder Wirtschaft 

 

 Planung geeigneter Veranstaltungs- bzw. Präsentations-

konzepte 

Konzepte, Beschreibung der 

Zielgruppen 
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 Konzept für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit für 

diese Aktivitäten in Abstimmung mit den Partner-Organi-

sationen 

 

 Einsatzkonzept für eigene Lehrkräfte/Betreuer für diese 

Aktivitäten, Kostenplanung 

Benennung eines Beauftrag-

ten für die Öffentlichkeitsar-

beit, Informationswege, um 

speziell KMU zu erreichen 
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Pakt für Integration – Förderung Integrationsmanagement 
 
 
Antrag  
 
 
An das Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 15.2 
Dienststelle Wertheim 
John-F.-Kennedy-Str. 30 
97877 Wertheim 
 

 
 

 
 
Antrag auf Förderung von Integrationsmanagerinnen bzw. Integrationsmanagern 
 
Nach der Zuwendungsrichtlinie des Ministeriums für Soziales und Integration zur Förderung 
des Integrationsmanagements in den Städten, Gemeinden, und Landkreisen (VwV Integrati-
onsmanagement) vom 11.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
_____ Anlage 1 
(Anzahl) 
 

_____ Anlage 2 
(Anzahl) 

 
_____ Nachweise zu Anlage 2 (falls zur Begründung notwendig) 
(Anzahl) 

 
Weitere zur Beurteilung der Fördervoraussetzungen erforderliche Unterlagen können angefor-
dert werden.  
 
Der Antrag ist inkl. aller Anlagen 1 und 2 schriftlich mit Originalunterschriften einzu-
reichen.  
 
Kreisangehörige Städte und Gemeinden reichen ihre Anträge über den zuständigen Landkreis 
ein.  
 
  Sichtvermerk des Landkreises: 

(nur bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden) 
 

Antrag wurde zur Kenntnis genommen. 
(keine sachliche/inhaltliche Prüfung) 
 
 
___________________ ______________________ 
Ort, Datum Stempel und Unterschrift  
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2 

1. Antragsteller  
 
Antragsteller (Gemeinde, Stadt, Stadt-, Landkreis)* 

 
Gemeindekennziffer 

 
 

 
      

Ansprechperson (Name, Vorname) 

 
 

Telefon 

 

Straße/Hausnummer 

 
 

Telefax 

 

Postleitzahl/Ort 

 
 

E-Mail 

 

Bankverbindung/IBAN 

 
 

BIC 

 

Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller) 

 
 

Bank 

 

 

* Ist der Landkreis Antragsteller oder stellen die Kommunen einen gemeinsamen Antrag ist bei erstmaliger Antragstellung je  
Kommune eine Anlage 1 beifügen. Jede Kommune kann nur Teil eines einzigen Verbundes sein und muss diesem für den gesamten 
Förderzeitraum angehören. 

 
 
2. Höhe des beantragten Zuschusses aus Landesmitteln:  
 
____ VZÄ-Stellen Personen mit Hochschulabschluss im Bereich Sozialwesen oder mit  

geeignetem Hochschulabschluss: 64.000 Euro p.a./VZÄ 
 
____ VZÄ-Stellen  Personen mit mittlerem Bildungsabschluss und abgeschlossener Berufs-

ausbildung sowie Erfahrungswissen und ggf. Nachqualifizierung:  
51.000 Euro p.a./VZÄ 

 
 
3. Personelle Besetzung  
 
Name, Vorname 

 
Beschäftigungsumfang im 
Integrationsmanagement 
(Vollzeit/Teilzeit in  
Prozent, mind. 25%) 

Tarifvertrag und 
Vergütungs-
gruppe 

Förderung wird 
beantragt ab 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Bitte pro Integrationsmanagerin bzw. Integrationsmanager eine Anlage 2 ausfüllen. 
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Vollständigkeit der Angaben 
Es wird bestätigt, dass die vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten 
Angaben richtig und vollständig sind. Es ist bekannt, dass falsche Angaben die Rückforderung 
der bewilligten Zuwendung zur Folge haben kann. Änderungen und Abweichungen vom Antrag 
sind dem Regierungspräsidium Stuttgart unverzüglich mitzuteilen. 
 
Beantragung anderer Fördermittel 
Es wird bestätigt, dass für diese Maßnahmen keine Zuwendungen aus anderen Programmen 
des Landes Baden-Württemberg beantragt wurden, werden oder bewilligt sind. 
 
Berichtswesen 
Die Arbeit der Integrationsmanagerin bzw. des Integrationsmanagers wird dokumentiert. Es 
erfolgt eine der VwV Integrationsmanagement entsprechende Berichterstattung an das Regie-
rungspräsidium Stuttgart. Das Regierungspräsidium behält sich eine stichprobenartige Prüfung 
der Dokumentation vor. 
 
Qualifikationsanforderungen/Datenschutz 
Weiter wird bestätigt, dass das Personal für die Stellen der Integrationsmanagerin bzw. des 
Integrationsmanagers die notwendigen Voraussetzungen erfüllt und dass dieses die Zustim-
mung zur Weitergabe ihrer persönlichen Daten und der damit verbundenen Unterlagen erteilt 
hat. 
 
 
Finanzierung von Personalstellen oder -stellenanteilen mit Eigenmitteln  
 

 Die Finanzierung durch Eigenmittel nach Nr. 7.1.6 der VwV Integrationsmanagement 
wird bestätigt. 
(nur zu bestätigen, wenn ein Fall nach Nr. 7.1.6 der VwV Integrationsmanagement vorliegt) 

 
 Die Finanzierung durch Eigenmittel nach Nr. 7.2.4 Satz 4 der VwV Integrations-
management wird bestätigt. 
(nur zu bestätigen, wenn ein Fall nach Nr. 7.2.4 Satz 4 der VwV Integrationsmanagement vorliegt) 

 
 

Für folgende Integrationsmanagerin bzw. folgenden Integrationsmanager wird daher nur  
eine anteilige Förderung bis zum Erreichen des maximalen Planungsrahmens beantragt: 
 
________________________________________ 
(Name, Vorname) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Siegel   _______________________________  

Ort, Datum, Unterschrift 
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Im Original dem Antrag des Sammelantragstellers beizufügen! 

Antrag auf Förderung von Integrationsmanagerinnen bzw. Integrationsmanagern 
Anlage 1  
 
 
Hinweise:  
 

 Bei Sammelanträgen ist von jeder beteiligten Kommune eine separate Anlage 1 auszufül-
len und zu unterzeichnen.  

 

 Die Anlage wird nicht einzeln, sondern mit dem Gesamtantrag an das Regierungspräsidi-
um gesandt.  

 

 Mit der Unterschrift bestätigt die jeweilige Kommune ihre Teilnahme am Sammelantrag (im 
Gemeindeverbund oder durch den Landkreis).  

 

 Jede Kommune kann nur Teil eines einzigen Verbundes sein und muss diesem für den 
gesamten Förderzeitraum angehören.  

 

 Der zur Verfügung stehende Förderbetrag pro Kommune kann nur im Gesamten dem Ver-
bund oder dem Landkreis übertragen werden, eine Splittung ist nicht möglich.  

 
 

Folgende Gemeinde ist am Antrag beteiligt:  
 
Gemeinde 

 
 

Gemeindekennziffer 
 

 
      

Ansprechperson (Name, Vorname) 

 
 

Telefon 

 

Straße/Hausnummer 

 
 

Telefax 

 

Postleitzahl/Ort 

 
 

E-Mail 

 

Zur Verfügung stehender Förderbetrag: 
 
 
 

 

 
 

Der Antrag wird mit folgendem Kommunen-Verbund/Landkreis gestellt (bitte mit LK- bzw.  
Gemeindekennziffer): 
 

 
 

 
 

 
 

 
Der zustehende Förderbetrag wird dem Antragsteller   übertragen.  

 (Name der Kommune oder des Landkreises) 

 
 
 
________________________________________________ 

 Siegel Ort, Datum, Unterschrift 
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wird vom RP ausgefüllt         

 

 
 
 
Antrag auf Förderung von Integrationsmanagerinnen bzw. Integrationsmanagern 
Anlage 2 
 
Integrationsmanagerin bzw. Integrationsmanager 
 
Name, Vorname 

 
 

Geburtsdatum Geschlecht 

Höchster Schulabschluss  

 
 

Ausbildungs-/Studienabschluss (genaue Bezeichnung) 
 
 
 

Führungszeugnis liegt vor: 
 

 ja  nein 

 

Beschäftigungsumfang im Integrationsmanagement in % 

 
 

Beschäftigungsbeginn im Integrationsmanagement (= Beginn Antragszeitraum) Antragszeitraum von/bis 

 
 

 

Folgende Qualifikationsanforderung ist erfüllt:  
 

 
Räumliches Einsatzgebiet der Integrationsmanagerin bzw. des Integrationsmanagers:  
(bei Antragstellung von Landkreisen oder für mehrere Kommunen zwingend zu befüllen) 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

          

 

 
 

a.) Ein Hochschulabschluss (ab dem akademischen Grad des Bachelors) in einem dem Sozialwesen 
zuzuordnenden Fach, insbesondere im Bereich der folgenden Studienfächer: Soziale Arbeit,  
Internationale Soziale Arbeit, Angewandte Psychologie, Sozialpädagogik, Migrationspädagogik,  
Pädagogik.  

 

 

 
 

b.) Ein Hochschulabschluss (ab dem akademischen Grad des Bachelors) in einem nicht dem  
Sozialwesen zurechenbaren, jedoch für die Ausübung der Tätigkeit geeigneten Studienfach.  
Hierunter fallen insbesondere Hochschulabschlüsse mit den Studienschwerpunkten öffentliche  
Verwaltung, Islamwissenschaften, Interkulturelle Kommunikation, Sprachwissenschaften, 
Entwicklungszusammenarbeit. 

 

 

 
 

c.) Ein mindestens mittlerer Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung, wenn zu-
sätzlich eine geeignete Nachqualifizierung (siehe Nummer 4.2.3 der VwV Integrationsmanagement) 
im Bereich des Integrationsmanagements nachgewiesen wird. Hiermit soll die Möglichkeit der Förde-
rung insbesondere für Personen geboten werden, die ohne einschlägige akademische Qualifikation 
sind, jedoch aufgrund ihres Erfahrungswissens und eines lange währenden einschlägigen  
Engagements die Aufgaben des Integrationsmanagements erfolgreich wahrnehmen können. Das  
Erfahrungswissen ist gegenüber der antragstellenden Kommune in geeigneter Form glaubhaft zu 
machen und von dieser zu dokumentieren. 

 

  
 Die Voraussetzungen nach Nr. 4.2.3.3 der VwV Integrationsmanagement sind erfüllt. 

 Eine Nachqualifikation ist nicht erforderlich. 
 

Lfd. Nummer  
Integrationsmanager 

Gemeinde- o. LK-Kennziffer 
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Sehr geehrter Herr XY,  

die Verwaltungsvorschrift zur Verlängerung der VwV Integrationsmanagement wurde am 11.11.2020 unter-
zeichnet und wird am 25.11.2020 im GABl veröffentlicht. Die entsprechende Fassung haben wir Ihnen mit E-
Mail vom 11.11.2020 bereits übersandt. Eine Antragstellung ist bis zum 08. Januar 2021 möglich. Wir wären 
ihnen jedoch für eine zeitnahe Übersendung des Antragsformulars sehr dankbar.

Beigefügt erhalten Sie, wie angekündigt, von uns als Bewilligungsstelle:

1. Das individuell für Ihre Stadt erstellte Antragsformular

 
Das beigefügte Antragsformular mit Stand 01.11.2020, überarbeitet am 24.11.2020, beinhaltet alle 
Stellen/Stellenanteile die zum 31. Dezember 2018 bewilligt, besetzt und nachbesetzungsfähig sind. 
Zur Beantragung drucken Sie bitte das Antragsformular aus und geben an, welche Stellen/Stellenan-
teile verlängert werden sollen oder nicht. 

Eintragungen in der Spalte verlängern aber Nachfolger wird sind nur bei folgenden beiden 
Konstellationen zulässig:

a) Das Datum in der Spalte Förderende liegt bereits in der Vergangenheit.
b) Es handelt sich um eine Zeile mit dem Inhalt Offene Stelle/Stellenanteile Integrationsma-
nager/in.

In diesen beiden Fällen fügen Sie bitte dem Antragformular jeweils eine Änderungsmitteilung (Anlage 
2) bei.
Sollte es bei Offene Stelle/Stellenanteile Integrationsmanager/in noch keinen Nachfolger geben, gilt 
die Verlängerung für diese bei Antragstellung als beantragt. Bei einer Nachbesetzung wird der Antrag 
entsprechend berücksichtigt.
Weitere Änderungen/Eintragungen sind auf dem Antragsformular nicht zulässig und werden nicht be-
arbeitet. Diese Änderungen teilen Sie uns bitte wie gewohnt separat mit.

Zur Antragstellung unterschreiben Sie abschließend das Antragsformular, scannen es ein und sen-
den die unterschriebene Fassung bis 08. Januar 2021 an: integrationsmanagement@rps.bwl.de.
Ein zusätzliches Übersenden per Post ist in diesem Fall nicht notwendig. 

Natürlich steht Ihnen auch weiterhin der postalische Weg offen. Hierzu senden Sie das unterschrie-
bene Antragsformular an die Ihnen bekannte Adresse.

2. Eine Übersicht über die Personen bzw. Stellen, die nicht verlängerbar sind

Die Übersicht dient Ihnen zur allgemeinen Übersicht über nicht verlängerbare Stellen bzw. Stellenan-
teile. Diese Übersicht ist nicht Bestandteil des Antragsformulars und dient nur Ihrer Information.
Bitte senden Sie es daher nicht mit dem Antragsformular an uns zurück.

Bei Fragen oder Unstimmigkeiten kommen Sie bitte direkt auf die Ihnen bekannte Ansprechpartnerin bzw. 
Ansprechpartner zu.

Weitergehende Informationen und Hinweise:

1. Kennzahlenerhebung nach Nr. 6.2 der VwV Integrationsmanagement (neue Fassung)
Für die nach Nummer 6.2 der VwV Integrationsmanagement zu übersendenden Kennzahlentabellen werden 
wir Ihnen in den nächsten Tagen diesmal noch Informationen bezüglich der vorzunehmenden Eintragungen 
zukommen lassen. Die Verfahrensweise befindet sich in den letzten Abstimmungen.

2. Zwischenverwendungsnachweis nach Nr. 7.4.1 Satz 2 der VwV Integrationsmanagement (neue Fas-
sung)
Nachdem die Verlängerung der VwV Integrationsmanagement auch bescheidmäßig umgesetzt ist, werden 
wir Anfang 2021 ein Verfahren für den neu aufgenommenen und dann notwendigen Zwischenverwendungs-
nachweis erarbeiten und entsprechende Formulare zur Verfügung stellen. Bis dahin bitten wir von Nachfra-
gen hierzu und einer Übersendung gut gemeinter Variante hierzu abzusehen.

Ihre Bewilligungsstelle Integrationsmanagement
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Über die Rechtsaufsichtsbehörde Ort, Datum:       

        

an das  Bearbeiter:       

Regierungspräsidium       Fernsprecher:       

      E-Mail-Adresse:       

      Aktenzeichen:       

   

 
 
 
 
 

Antrag 

auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 
 
 
 
1. Antragsteller 

Name, Bezeichnung 

      

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

      

Verwaltungsgemeinschaft 

      

 Erfüllende Gemeinde 

 Mitgliedsgemeinde 

Gemeindeschlüssel 

      

Bankverbindung (IBAN, BIC, Kreditinstitut) 

      

 

2. Maßnahme 

Bezeichnung der Maßnahme (gegebenenfalls Anschrift bzw. Flurstücknummer) 

      

Durchführungszeitraum (von/bis)       

 

3. Gesamtauszahlungen 

Gesamtauszahlungen der Maßnahme (lt. beiliegender Kostenberechnung) 

       Euro 
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4. Finanzierungsplan 

  Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit Gesamtbetrag 

Jahr 20      Jahr 20      Jahr 20      
und folgende 

  in 1000 Euro 

4.1 Eigenmittel/Eigenleistungen                         

4.2 Beiträge und desgleichen                         

4.3 Sonstiges                         

4.4 Beantragte Investitionshilfe aus dem 
Ausgleichstock nach Nummer 5 

                        

4.5 Zwischensumme (Nummer 4.1 bis 4.4)                         

4.6 Beantragte/bewilligte sonstige  
öffentliche Zuwendungen durch 
(Bewilligungsstelle/Förderprogramm) 

    

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4.7 Leistungen Dritter (ohne Beiträge)     

                               

4.8 Gesamtfinanzierung (Nummer 4.5 bis 4.7)                         

4.9 Gesamtauszahlungen (Nummer 3)                         

 

5. Beantragte Investitionshilfe 

Zuschuss Euro Anteil an den Gesamtauszahlungen in v.H. 

            

 

6. Begründung 
 
6.1 Notwendigkeit der Maßnahme 

u.a.: Bedarf, Standort, Konzeption, Zielsetzung, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben 
Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen. 
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6.2. Allgemeine Begründung der Finanzierung und Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 

 
      

 

6.3 Fachspezifische Angaben 

 
      

 

6.4 Baukosten 

Wenn die Investitionshilfe beantragt wird für eine: 

a) Hochbaumaßnahme 
reine Baukosten pro m³ umbauter Raum        Euro 

b) Maßnahme im Freiflächenbereich 
Kosten pro m²         Euro 

 

6.5 Folgekosten (nur bei Bürgerhäusern, Sport- und Mehrzweckhallen, aufwändig gestalteten Freiflächen u.ä.) 

Wie hoch sind voraussichtlich die Folgekosten der Einrichtung, für die die Investitionshilfe beantragt wird, und mit welchem 
Zuschussbedarf ist zu rechnen (Angaben gegebenenfalls auf besonderem Blatt erläutern)? 

6.5.1 Folgekosten:        Euro/Jahr. 

6.5.2 Zuschussbedarf:         Euro/Jahr. 
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7. Nähere Angaben zur Bemessung der Finanzhilfe 

7.1.1 Mehrerträge (+) bzw. Mindererträge (-) bei Zugrundelegung der Anrechnungssätze für die Realsteuern nach 
Nummer 5.2.1 der VwV Ausgleichstock: 

 

  

Hebesätze 
laut 

Haushalts-
satzung 

Steuerauf-
kommen 

laut 
Haushaltsplan 

Anrechnungs-
satz 

Auf den 
Anrechnungssatz 
umgerechnetes 

Steueraufkommen 

Mehr-/Minder-
erträge 

gegenüber dem 
Haushaltsplan 

 

  v.H. Euro v.H. Euro  

 Grundsteuer A                                

 Grundsteuer B                                

 Gewerbesteuer                                

 Zusammen:                      

7.1.2 Ist nach dem bisherigen Steueraufkommen mit erheblichen Abweichungen von den Ansätzen 
im Haushaltsplan zu rechnen? 

      

 

7.2 Umrechnung der Kreditverpflichtungen in Annuitäten mit einer Laufzeit von 20 Jahren 1)  

7.2.1 Umgerechnete Gesamtschuldenbelastung 
(Einzelberechnung in besonderer Anlage darstellen)        Euro/Jahr; 

 

 davon entfallen auf den Schuldendienst für ERP-Darlehen  
und sonstige Kredite der öffentlichen Hand        Euro/Jahr. 

 

7.2.2 Nachrichtlich: Der Umrechnung ist ein Zinssatz von        v.H. zugrunde gelegt.  

7.2.3 Umgerechnete Schuldendienstbelastung für kassenmäßig noch nicht aufgenommene, 
im Haushaltsplan aber veranschlagte Kredite        Euro/Jahr. 

 

7.2.4 Warum und gegebenenfalls in welcher Höhe treten innerhalb des Finanzplanungszeitraums wesentliche 
Veränderungen im Schuldendienst ein? 

      

 

7.3 Ist der Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts im Antragsjahr positiv oder negativ beeinflusst? 

      

 

7.3.1 durch größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Beträge in Klammer angeben)? 

      

 

 

7.3.2 durch einmalige Einzahlungen (Beträge in Klammer angeben)? 
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7.4 Soweit die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO nicht nur unwesentlich überschritten ist, Begründung, 
warum vom Einsatz weiterer liquider Mittel abgesehen werden soll: 

      

 

7.5 Verfügt die Gemeinde über größeres, zur Erfüllung von Aufgaben in absehbarer Zeit nicht oder nicht mehr 
im bisherigen Umfang gebundenes Sach- und Finanzvermögen (z.B. Vorratsflächen an Baugelände, 
Beteiligungen, etc.)? 

      

 

7.6 Welche dringenden sonstigen Investitionsvorhaben stehen zur Durchführung an? 

      

 

7.7 Nachrichtlich: Angaben zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen  

7.7.1 Elternbeiträge für Kindergärten        Euro für das 1. Kind/Familie  

7.7.2 Eintrittsgeld Hallenbad        Euro 

        Euro 

 

7.7.3 Eintrittsgeld Freibad        Euro 

        Euro 

 

7.7.4 Bestattungsgebühren (ggf. auf besonderem Blatt erläutern) 

      

 

7.7.5 Schmutzwassergebühr        Euro/m3 

Niederschlagswassergebühr        Euro/m2 

Wasserversorgungsgebühr/-entgelt (einschl. MwSt.)        Euro/m3 

 

7.7.6 Erschließungsbeitrag        v.H.  
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7.7.7 Wesentliche über 
Benutzungsentgelte 
finanzierte öffentliche 
Einrichtungen*) 

Aufwand Zuschussbedarf  

 HJ HJ HJ VJ RE/VVJ  

 1000 Euro 1000 Euro v.H.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 Summe                                

 

Im Aufwand enthaltene 
Abschreibungen            

 Davon erwirtschaftet            

   

 *) Getrennt für:  
Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial - und Jugendhilfe, Krankenhäuser, 
Sportanlagen einschließlich Bäder, Abwasserbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, 
Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschließlich Gaststätten. 

 

7.7.8 Raum für weitere, nicht ganz unwesentliche Einzahlungen und für Erläuterungen 
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8. Erklärungen des Antragstellers 

8.1 Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen und wird auch nicht vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids 
begonnen. 

8.2 Der Antragsteller ist bezüglich der Maßnahme 

 nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

 zum Vorsteuerabzug berechtigt; dies ist bei den Auszahlungen berücksichtigt worden  
(Preise ohne Umsatzsteuer). 

8.3 Die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben sind vollständig und richtig. 

8.4 Folgende Genehmigungen liegen bereits vor: 

      

 

9. Anlagen (vgl. Nr. 6.3 VwV-Ausgleichstock) 

 Hochbauplanung (Entwurfsplanung/Baugesuch), Freiflächenplanung (Entwurf) 

 Bauzeitplan 

 Ausgabenberechnung/Kostenberechnung (bei Hochbauten nach der Norm DIN 276 Teil 2 gegliedert) 

 Folgekostenberechnung (sofern erforderlich, siehe Nr. 6.5) 

 Haushaltsplan einschließlich der Anlagen der VwV Produkt- und Kontenrahmen und Finanzplan 
mit Investitionsprogramm 

 Festgestellter Jahresabschluss des zweitvorangegangenen Jahres 

 Berechnung über die Gesamtschulenddienstbelastung bei Umrechnung der Kreditverpflichtungen 
in Annuitäten mit einer Laufzeit von 20 Jahren 

       

       

Siegel  

  

Unterschrift 
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- von der Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen - 

 

 

10. Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung 

(ggf. auf besonderem Blatt erläutern) 

      

 

11. Fachtechnische Beurteilung 

(ggf. auf besonderem Blatt erläutern) 

      

 

 

 

Fußnoten 
 
1) Es kann auch eine Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite, ausgehend von den einzelnen Ursprungsbeträgen 

(Schuldenstandübersicht), vorgelegt werden. Soweit eine solche Übersicht nicht vorliegt, kann es ggf. im Einzelfall ausreichend 
sein, zusätzlich zu den Angaben in Ziff. 11 der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkei t (Anlage 16 der VwV 
Produkt- und Kontenrahmen) noch folgende Daten anzugeben: 

 die Summe des Ursprungsbetrags, der auf 31. Dezember des Vorjahres noch bestehenden Schulden (ohne Kassenkredite),  
 den Betrag der möglichen und noch notwendigen Kreditaufnahmen aus noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen, 
 wesentliche Veränderungen im Schuldendienst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. 
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Anlage  (zu Nummer 3.2) Formular Seite 1

Stand 02/2020
Antragsteller:

Gemeinde/Stadt Teilort Gemarkung

Straße PLZ / Ort

Bearbeiter/-in E-Mail Telefon-Nr.

Name des Landratsamts

(z.B. Länge, was wird gemacht?) Name des Projekts

Kosten

Reine Baukosten (ohne MwSt.)

Mehrwertsteuer

andere enthaltene nicht förderfähige Kosten
Gesamtkosten lt. Kostenanschlag

Zuwendungsfähige Ausgaben 1)

Finanzierung

Eigenmittel

Finanzierungsbeiträge Dritter

Beantragte Zuwendung 40 %
2)

Kontrollsumme Finanzierung

Durchführungszeitraum:  von bis
(MM.JJJJ)

An das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg
über die untere Flurbereinigungsbehörde beim Landratsamt

Nachstehende Zuwendung wird nach der VwV 

MoLWe für folgendes Projekt beantragt:

Gesamtmaßnahme
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Anlage  (zu Nummer 3.2) Formular Seite 2

Stand 02/2020

Erklärung des Antragstellers:
1. Die in diesem Antrag gemachten Angaben sind vollständig und richtig.
2. Wir bestätigen, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Bekanntgabe 

des Zuwendungsbescheids begonnen wird. Es ist uns bekannt, dass Zuwendungen nur für solche
Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Ein Vorhaben ist begonnen,
sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. Der Erwerb
eines Grundstücks und die Erteilung eines Auftrags zur Planung oder zur Bodenuntersuchung
gelten nicht als Beginn des Vorhabens.

3. Es wurde und wird kein weiterer Antrag auf Förderung des Projekts gestellt.
4. Der Ausbau wird nach den Bestimmungen der jeweils geltenden Richtlinie für den ländlichen 

Wegebau (RLW) erfolgen.
5. Die für die Maßnahme notwendigen Mittel stehen zur Verfügung.
6. Die Maßnahme kann spätestens zwei Jahre nach der Bewilligung abgerechnet werden.

Anlagen:

Ort und Datum

1) Bitte ggf. Erläuterungen zur Berechnung auf gesondertes Blatt.
2) der zuwendungsfähigen Kosten (höchstens 100 000 Euro)

Erklärung der unteren Flurbereinigungsbehörde:

1. Die beantragte Maßnahme ist Bestandteil einer abgestimmten Wegekonzeption.
2. Die Wegekonzeption ist zukunftsgerichtet und enthält die erforderlichen zentralen Wege.
3. Die Situation wurde vor Ort begutachtet.
4. Die Modernisierung des beantragten Weges wird als notwendig erachtet.
5. Die geplanten Kosten sind plausibel.
6. Die Unterlagen liegen vollständig vor.

Ort und Datum

Unterschrift Antragsteller

Unterschrift untere Flurbereinigungsbehörde

Unterlagen gemäß Ziffer 2.2.4 hier aufführen
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Formular ELR-1/1
(kommunaler Aufnahmeantrag)

Stand 06/2021

Gemeinde/Stadt Aufnahmeantrag für Gemeinde/Teilort: Landkreis

Straße PLZ/Ort Kontaktperson

An die 

Rechtsaufsichtsbehörde
1
) und parallel

An das

Regierungspräsidium
1
)

Aufnahmeantrag für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Anlagen: jeweils 1 Mehrfertigung

Die Gemeinde/Stadt beantragt die Aufnahme in das Jahresprogramm

Dem Antrag sind als Anlage folgende Unterlagen beizufügen: 2)

Projektliste nach Prioritäten (Formular ELR-1/3)

Lageplan mit Abgrenzung des Ortskerns, Siedlungsflächen der 60er Jahre,
der beantragten Projekte und ggf. Abgrenzung der aktuell ausgewiesenen 
Sanierungsgebiete nach § 136 ff BauGB

Bei Projekten im Förderschwerpunkt "Wohnen" zusätzlich
a) Erhebung der Gebäudeleerstände und Baulücken einschl. Nutzungskonzeption
(entfällt bei anerkannten Schwerpunktgemeinden)
b) Projektbeschreibung für die einzelnen Vorhaben (Formular ELR-4)

zutreffende Formulare ELR-2, 3, 4, 5 und 9 für die einzelnen Projekte der Projektliste

Sachstandsbericht zur bisherigen ELR-Förderung

Bei anerkannten Schwerpunktgemeinden: Sachstandsbericht zu den in der 
Zielvereinbarung festgelegten Maßnahmen und Zielen 

Anerkennung als Schwerpunktgemeinde vom
(Datum)

Die Gemeinde
1) ist in einem Programm zur Städtebauförderung... 

(Plan des Sanierungsgebiets liegt bei)3)

hat die Aufnahme in ein Programm zur Städtebauförderung beantragt...  

(Plan des Sanierungsgebiets liegt bei)3)

war in einem Programm zur Städtebauförderung; die Schluss-

...für den Bereich des Aufnahmeantrags. 

Datum Unterschrift

1) Bitte Zutreffendes ankreuzen.
2) Beifügen der Anlagen durch ankreuzen bestätigen.
3) Bitte Angaben zu den Fördergebieten und der Laufzeit beifügen.

Darstellung der Ausgangslage und der Entwicklungsziele mit konkretem Bezug
zu den beantragten Projekten (entfällt bei anerkannten Schwerpunktgemeinden)
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Formular ELR-2/1 Seite 1
(Förderantrag für Gemeinden und Gemeindeverbände)

Stand 05/2021

Förderantrag gestellt von:

Gemeinde/Stadt Teilort/Gemarkung in der das Projekt liegt

Straße PLZ / Ort

Kontaktperson Gemeinde E-Mail Telefon-Nr.

An das Regierungspräsidium

Beschreibung des Projekts:

Kosten Gesamtmaßnahme

Gesamtkosten lt. Schätzung

enthaltene Mehrwertsteuer

andere enthaltene nicht zuwendungsfähigen Kosten (netto)

zuwendungsfähige Ausgaben (nach Abzug der anteiligen unbaren Eigenleistungen) 1)

Finanzierung

Eigenmittel

Mittel aus dem Ausgleichstock

sonstige Zuwendungen des Landes 2) 

bare Finanzierungsbeiträge Dritter

unbare Arbeitsleistungen/Eigenleistungen

Darlehen ohne öffentliche Förderung

beantragte Zuwendung 40 %  

Kontrollsumme Finanzierung   

Durchführungszeitraum:  von bis
(MM/JJJJ)

Vorbereitungsstand Baugenehmigung

Grobplanung -  kein Antrag bei der zuständigen Baurechtsbehörde eingereicht

Antrag auf Baugenehmigung bei der zuständigen Baurechtsbehörde eingereicht

Baugenehmigung liegt vor

Baugnehmigung nicht erforderlich

Baurechtlicher Bereich

Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder Innenbereich nach § 34 BauGB

Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (bei Antragsstellung muss Baugenehmigung vorliegen)
0

Nachstehende Zuwendung wird nach den Richtlinien zum ELR für folgendes Projekt 

beantragt:
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Formular ELR-2/1 Seite 2
(Förderantrag für Gemeinden und Gemeindeverbände)

Stand 05/2021

ökologische Komponente: 

Erklärungen der antragstellenden Gemeinde:

1. Die in diesem Antrag gemachten Angaben sind vollständig und richtig.

2. Wir bestätigen, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Bekanntgabe 
des Zuwendungsbescheids begonnen wird. Es ist uns bekannt, dass Zuwendungen nur für solche
Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Ein Vorhaben ist begonnen,
sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. Der Erwerb
eines Grundstücks und die Erteilung eines Auftrags zur Planung oder zur Bodenuntersuchung
gelten nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, gerade sie sind der Zweck der Zuwendung.

3. Außer den im Finanzierungsplan angegebenen Zuwendungen haben wir keinen weiteren Antrag
auf Förderung des Projekts gestellt. Wir werden auch keine weiteren Förderanträge stellen.

Datum Unterschrift

Anlagen: 
3
)

Kostenschätzung (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert)

Planunterlagen/Baugenehmigung

Bauzeitenplan

ELR-9 (bei überwiegendem Einsatz von CO2-bindenden Baustoffen in der Tragwerkskonstruktion)

De-minimis Erklärung (sofern erforderlich)

1) Bitte ggf. Erläuterungen zur Berechnung auf gesondertes Blatt.
2) Bitte erläutern und ggf. Zuwendungsbescheid beifügen.
3) Beifügen der Anlagen durch Ankreuzen bestätigen.

Jahr
(letzte 3 abgeschlossene Jahre)

Einwohner (Bevölkerung)
Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt
(Einnahmen insgesamt)

Angaben werden nur bei Projekten mit Beihilferelevanz nach Nr. 6.3 ELR-Verwaltungsvorschrift benötigt:
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Formular ELR-2a
(Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde)

Stand 07/2014

Rechtsaufsichtsbehörde

Bearbeiter/-in E-Mail Telefon-Nr.

Projekt
Gemeinde/Stadt Aufnahmeantrag Teilort/Gemarkung

Beschreibung des Projekts

Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde zu den finanz- und haushalts-

wirtschaftlichen Auswirkungen:

Die Kommune ist in der Lage

nicht in der Lage

den Eigenanteil an den Gesamtkosten des kommunalen Projekts bereitzustellen

und die Folgekosten zu tragen.

Erläuterungen

Datum Unterschrift (Dienstsiegel)
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Form-Solutions

Seite 1 von 19
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L-Bank 

Schlossplatz 10 

76113 Karlsruhe
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Antrag auf Förderlinie Wohnungsbau BW - kommunal

Kommune / Eigenbetrieb / Zweckverband

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und reichen Sie ihn über die Wohnraumförderungsstelle bei der 
L-Bank ein. Diese wird den Antrag nach Prüfung an die L-Bank weiterleiten. 

Eingangsstempel der Wohnraumförderungsstelle

1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein. 

1. Antragsteller 
1

E-Mail Ansprechpartner Telefonnummer

2. Vorhaben 

2.1 Bauort/Grundstück

Kreis Flurstücknummer

Bauort (Postleitzahl, Ort) Größe in qm

Gemarkung Datum Bauantrag/Bauanzeige

Straße, Hausnummer Baujahr

Derzeit im Grundbuch eingetragener Eigentümer

Falls Erbbaurecht: Erbbauberechtigter

Bei Eigentumswohnungen: Nummer im Aufteilungsplan

Laufzeit des Erbbaurechts bis (Datum)

Miteigentumsanteil pro 1000

Eigentümer seit

2.2 Geplantes Vorhaben 

  

  

  

  

  

mit   auf einem 

  

Baubeginn  voraussichtliche Bezugsfertigkeit 

(Bitte für mehrere Gebäude getrennt eingeben)

Bau/Erwerb (neuer Wohnraum)

Ersatzneubau

Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen (neuer Wohnraum)

Mietwohnraum für Zwecke des ambulanten betreuten Wohnens

Anzahl Wohnungen

Wohngrundstück gemischt genutztem Grundstück

Monat/Jahr Monat/Jahr
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Form-Solutions

Seite 2 von 19
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Seite 2 zum Antrag von (Antragsteller)

 

Innovative Bauausführung: Die Ausführungsart des Vorhabens ist nicht bereits auf dem deutschen Markt als 

allgemein eingeführt anzusehen.

Erläuterung/Begründung der Maßnahme

2.4

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

hierfür anfallende Mehrkosten (mit Nachweis) EUR

Barrierefreie Bauausführung nach DIN 18040-2

Erläuterung der Maßnahme

2.5

hierfür anfallende Mehrkosten (mit Nachweis) EUR

2.6

 

Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes sowie zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung von Quartiers-

strukturen

Erläuterung der Maßnahme

hierfür anfallende Kosten (mit Nachweis) EUR

2.3 Das Neubauvorhaben ist geplant (bitte auch Nachweise beifügen)

als Neubaustandard Plus

als Energiesparhaus
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Form-Solutions

Seite 3 von 19
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Seite 3 zum Antrag von (Antragsteller)

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 9020-4 „Beschreibung der Wohnungen“, die unbedingt beizufügen 

ist. Sonst kann ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

2.8 Weitere Angaben zur Objektbeschreibung

Garagen / Tiefgaragenplätze Stellplätze Doppelparker oder Ähnliches

Gesamtwohnfläche

m
Gewerblich genutzte Fläche

m

2.9 Die ortsübliche, monatliche Vergleichsmiete je Quadratmeter Wohnfläche beträgt 

 die ortsübliche, monatliche Vergleichsmiete je Garage beträgt 

Diese Angabe ist durch die Gemeinde auf dem diesem Antrag beigefügten Vordruck 9044 zu bestätigen.

EUR

EUR

EUR
Gesamtmiete für Garagen etc. (monatlich)

Mietabsenkung in Prozent:  

(gegenüber der ortsüblichen, monatlichen Vergleichsmiete)  

Hinweis: Bei einer wahlweise von der Regelabsenkung von 33 % abweichenden Festsetzung der anfänglichen Höhe der Kaltmiete je m  Wohnfläche, wird 

die Basisförderung entsprechend proportional angepasst.

 %

Gesamtwohnfläche in 

Quadratmetern

m

m

2.7 Das Objekt enthält:  

(Nicht auszufüllen beim Erwerb einzelner Eigentumswohnungen)

m

m

Wohnungen, die mit Fördermitteln finanziert werden und für die Miet- und 

Belegungsbindungen gelten.

Wohnungen, die mit Fördermitteln finanziert werden und für die vorgesehen ist, die 

Miet- und Belegungsbindung bei Bezugsfertigkeit auf gleichwertige Ersatz-

wohnungen zu übertragen (Mittelbare Belegung). 

Die Ersatzwohnungen sind bekannt oder werden spätestens bei Bezugsfertigkeit der 

geförderten Wohnungen benannt.  

Mit Beantragung der Schlussauszahlung ist eine Aufstellung der geförderten 

Wohnungen und der dazugehörigen Ersatzwohnungen über die zuständige Gemeinde 

einzureichen.

Anzahlja Wohnungen

Wohnungen, die frei finanziert werden

Wohnungen zum Zwecke des ambulanten betreuten Wohnens
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Form-Solutions

Seite 4 von 19
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Seite 4 zum Antrag von (Antragsteller)

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

3. Kosten des Vorhabens 

Gesamtkosten (nach DIN 276-1)

Grundstück 

Kaufpreis oder Wert des Grundstückes 

Nebenkosten 

Abbruchkosten

EUR/m EUR

EUR

=

=

Herrichten und Erschließen 

Erschließung, Abfindungen und Entschädigungen 

Kosten für das Herrichten des Baugrundstücks 

Kosten der Entwässerungs- und Versorgungsanlagen 

Sonstige Abgaben, Anliegerleistungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gebäude 

 in konventioneller Bauweise 

  

oder 

Preis für das Hauptgebäude 

Preis für das Nebengebäude 

Zuschläge für Anbauten, Freitreppen, Balkone und so weiter 

Wert der verwendeten Gebäudeteile 

Zusätzliche Kosten wie Betriebseinrichtungen / Geräte / sonstige 

Wirtschaftsausstattungen

Kubikmeter zu je EUR = EUR

F
 

F
 

F
 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR = EUR

Außenanlagen 

Hausanschlusskosten 

Hof, Wegflächen, Terrassen, Einfriedungen 

Gartenanlagen 

Sonstige Außenanlagen

EUR

EUR

EUR

EUR = EUR

Baunebenkosten 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

Verwaltungsleistungen (zum Beispiel Baugenehmigungen)

EUR

EUR = EUR

weitere Kosten 

Beschaffung der Dauerfinanzierungsmittel 

Beschaffung und Verzinsung der Zwischenfinanzierungsmittel 

Sonstige Nebenkosten

EUR

EUR

EUR = EUR

= EURGesamtkosten

Von den Gesamtkosten entfallen gemäß beiliegendem Kostennachweis 

auf mit Fördermitteln finanzierten Wohnraum 

auf frei finanzierten Wohnraum / gewerbliche Räume

% = EUR

% = EUR

EUR EUR=
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Form-Solutions

Seite 5 von 19
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4. Aufstellung der Finanzierungsmittel 

4.1 Fremdmittel

Geldgeber 

Art der Finanzierungsmittel

Jährliche Belastung ausSollzins-

bindung in 

Jahren

in %

Gesamt-

belastung 

aus Finan-

zierung im 

Jahr in Euro

Nennbetrag 

in Euro

Tilgung

Seite 5 zum Antrag von (Antragsteller)

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

Auszah-

lungs-

kurs in 

Prozent

Sollzinsen, 

Verwaltungskosten

in %Betrag in Euro Betrag in Euro

1

vorhandene Altbelastung

2 3 4 5 6 7

L-Bank

Förderdarlehen   

Wohnungsbau BW-kommunal

Zuschuss Wohnungsbau BW-kommunal

Ergänzungsdarlehen über L-Bank

Sonstige Finanzierung

Belastung Erbbauzins

4.1 Summe der 

Finanzierungsmittel

4.2 Gesamtbelastung 

aus Finanzierung

Wert des eigenen Baugrundstücks / mit eigenen Mitteln bezahlter 

Kaufpreis

Euro4.3 Eigenleistung

Wert des verwendeten Gebäudebestands

Barmittel, Bankguthaben

Bausparguthaben

sonstige Baukostenzuschüsse

4.3 Summe Eigenleistungen % der Gesamtfinanzierung = 

Gesamtfinanzierung Summe 4.1 + 4.3
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Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

5. Erklärungen der Antragsteller 

5.1 Zum Antrag 

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten 

Angaben und beantragen ausdrücklich die Darlehen / Zuschüsse wie im Finanzierungsplan angegeben. Die im jeweiligen 

Programm gültigen Fördervoraussetzungen und Bedingungen der L-Bank sind uns bekannt. Sie werden bei Planung und 

Durchführung der Maßnahmen beachtet. Uns ist außerdem bekannt, dass 

ein vorzeitiger Baubeginn beziehungsweise Vertragsabschluss eine Förderung ausschließt, 

die Sollzinssätze von der L-Bank bei Darlehenszusage festgelegt werden, 

die vorstehenden Angaben und hierzu beigefügte Anlagen für die Bewilligung und Gewährung, Rückforderung, Weiter-

gewährung oder das Bestehen der Finanzhilfe subventionserheblich im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch 

(Subventionsbetrug) sind und eine Verwendung der Fördermittel entgegen der Verwendungsbeschränkung nach § 264 

Strafgesetzbuch strafbar ist, 

wir verpflichtet sind, der L-Bank unverzüglich die Änderung oder den Wegfall aller für die Bewilligung oder Belassung 

der Subvention maßgeblichen Umstände (wie zum Beispiel Planänderungen und anderes) anzuzeigen, 

falsche Angaben die sofortige fristlose Kündigung des bewilligten Darlehens, verbunden mit dem Widerruf der je nach 

Programm gegebenenfalls gewährten Zinssubvention oder Zuschusses zur Folge haben können,  

die mit Fördermitteln finanzierten Wohnungen dem begünstigten Personenkreis bereitgestellt werden müssen, sofern 

nicht eine mittelbare Belegung zugelassen ist, 

die in der Förderzusage konkretisierten öffentlich-rechtlichen Bindungen vom jeweiligen Verfügungsberechtigten über 

die gesamte Bindungsdauer zu beachten und einzuhalten sind. Soweit den Antragsteller bindende interne Förder-

bestimmungen wie etwa ein Gesellschaftsvertrag oder eine Satzung diesem Grundsatz entgegenstehen, haben sie 

insoweit zurückzutreten und vermögen keine Geltung zu entfachen. Insbesondere ist es dem Antragsteller auch unter-

sagt, Verträge mit Dritten, insbesondere mit Kommunen, abzuschließen, welche der Einhaltung der aus der Förderung 

resultierenden öffentlich-rechtlichen Bindungen entgegenstehen.

Seite 6 zum Antrag von (Antragsteller)

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 Mietvorauszahlungen und verlorene Baukostenzuschüsse nur angenommen werden dürfen, wenn sie von Dritten zu 

Gunsten von Wohnungssuchenden geleistet werden und keine Verbindlichkeiten für die Wohnungssuchenden begründen.

F
 

F
 die Gemeinde verpflichtet ist, 

die für den Antragsteller im Falle einer Förderung verbindliche Belegungsbindung zu beachten und keine vertragliche 

Vereinbarung mit dem Antragsteller zu treffen, welche dessen Einhaltung dieser Belegungsbindung vereiteln oder 

erschweren kann und auch sonst keine Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer solchen Vereitelung beziehungsweise 

Erschwerung führen können. Soweit keine an bestimmte Personengruppen und Merkmale beziehungsweise Eigen-

schaften anknüpfende Sonderbindung beantragt und mit der Förderzusage festgesetzt wird, gilt in der Landes-

wohnraumförderung der Grundsatz der allgemeinen Belegungsbindung, die grundsätzlich den Zugang zu Sozial-

mietwohnungen für alle wohnberechtigten Haushalte gleichermaßen eröffnet. Einschränkungen dieses Grundsatzes 

des gleichen Zugangs für alle wohnberechtigten Haushalte durch ausschließliche oder vorrangige Vermietung an 

bestimmte wohnberechtigte Personengruppen oder Haushalte (inklusive Privilegierung Ortsansässiger) sind als 

Abweichungen von der verpflichtend bestimmten allgemeinen Belegungsbindung nicht zulässig, soweit sie nicht 

ausdrücklich in der Förderzusage oder im Programm gestattet wird. 

mit dem Antragsteller keine gemeindlichen Belegungsrechte an den von dem Förderantrag betroffenen Wohnungen 

zu vereinbaren, welche inhaltlich und umfänglich über die in der für die Förderung anwendbaren VwV Wohnungsbau 

BW aufgezeigten zulässigen Grenzen hinausgehen. Nach den Regelungen der VwV Wohnungsbau BW sind 

gemeindliche Belegungsrechte an sozial gebundenen Mietwohnungen inhaltlich auf die schuldrechtliche Wohnraum-

überlassung an Wohnungsnotfälle und Haushalte mit besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung und 

umfänglich auf maximal 30 Prozent der jeweils geförderten Mietwohnungen, jedoch nicht mehr als zehn Miet-

wohnungen des Förderantrags insgesamt begrenzt.

F
 

F
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Seite 7 zum Antrag von (Antragsteller)

dieses Vorhaben noch nicht begonnen und noch keine Aufträge erteilt haben.

für dieses Vorhaben keine weitere Förderung erhalten oder beantragt haben.

weitere Fördermittel wie nachfolgend aufgeführt erhalten oder beantragt haben oder werden:

Beantragt bei

Erhalten von

Für in Höhe von

Wir verpflichten uns, die Bereitstellungsprovisionen in der programmgemäßen Höhe (vergleiche Programm-Merkblatt) sowie 

die bei Zusage gegebenenfalls zu zahlenden einmaligen Kosten in der programmgemäßen Höhe (vergleiche Programm-

Merkblatt) an die L-Bank zu entrichten. Diese Bereitstellungsprovisionen sowie die bei Zusage gegebenenfalls anfallenden 

einmaligen Kosten sind auch dann zu zahlen, wenn wir den beantragten und zugesagten Kredit/Zuschuss nicht in Anspruch 

nehmen, es sei denn, dass wir der L-Bank innerhalb der für die Berechnung der Bereitstellungsprovision maßgeblichen Frist 

(vergleiche Programm-Merkblatt) mitteilen, dass wir den Kredit / Zuschuss nicht in Anspruch nehmen. Über die Höhe der 

Bereitstellungsprovision beziehungsweise der Kosten haben wir uns anhand der Programm-Merkblätter informiert.

Wir erklären, dass wir

Wir erklären, dass die nach der beantragten Förderung nach dem Landeswohnraumförderprogramm zu übernehmenden 

öffentlich-rechtlichen Bindungen den den Antragsteller bindenden – bestehenden oder künftigen – internen Bestimmungen 

(zum Beispiel Gesellschaftsvertrag oder Satzung) nicht entgegenstehen und die öffentlich-rechtlichen Bindungen jederzeit 

eingehalten werden können, ohne gegen bindende interne Bestimmungen zu verstoßen (kein Konfliktfall). Uns ist bekannt, 

dass die L-Bank bei entgegenstehenden internen Bestimmungen oder in Fällen, in denen zweifelhaft ist, ob ein derartiger 

Konfliktfall vorliegt, jederzeit einen geeigneten Nachweis auf Kosten des Antragstellers verlangen kann, dass die internen 

Bestimmungen nicht gegen die öffentlich-rechtlichen Bindungen verstoßen (zum Beispiel durch eine „legal opinion“) oder zur 

Vermeidung eines derartigen Konfliktfalls angepasst wurden oder eine rechtswirksame Befreiung von der Einhaltung der den 

Konfliktfall auslösenden internen Bestimmungen durch die zuständigen Gremien/Organe des Antragstellers vorgelegt wird 

(Dispens).

Die L-Bank benötigt zur Bewilligung und Abwicklung der Fördermittel und deren Sicherstellung häufig eine neue 

Grundbuchauskunft im Rahmen des elektronischen Grundbuchabrufverfahrens. Sobald der Antragsteller im Grundbuch als 

Eigentümer eingetragen ist, kann die L-Bank mit seiner Zustimmung Einsicht nehmen. Entsprechend erklärt der Antrag-

steller folgendes: 

Der Antragsteller erteilt der L-Bank hiermit seine Zustimmung, Auskünfte bei der Grundbuchdatenzentrale Baden-

Württemberg einzuholen.

Zustimmungserklärung zur Einsichtnahme in das Grundbuch im Rahmen des elektronischen Grundbuchabruf-

verfahrens

5.2

5.3 Datenschutz und Auskunftserteilung 

Die Datenschutzerklärung der L-Bank in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Version haben wir erhalten und zur 

Kenntnis genommen. 

Soweit die L-Bank für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Daten an andere Stellen übermittelt, wird sie mit Antragstellung 

vom Bankgeheimnis entbunden. Soweit die L-Bank für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Daten von anderen Stellen 

übermittelt bekommt, wird sie mit Antragstellung vom Antragsteller ermächtigt, diese Daten übermittelt zu bekommen.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift aller Antragsteller für den Antrag

Antragsteller bei juristischen Personen / Personengesellschaften: der / die 
vertretungsberechtigten Bevollmächtigten
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Seite 8 zum Antrag von (Antragsteller)

6. Dem Antrag beizufügende Unterlagen 

6.1 Zum Objekt 

Bauvorlagen gemäß Landesbauordnung (Lageplan und Bauzeichnungen, auch für Garagen)

Baugenehmigung

Beschreibung der Wohnungen (Vordruck 9020-4)

Baubeschreibung (Vordruck 9050)

Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (WFlVO)

Berechnung des Bruttorauminhalts nach DIN 277

aktueller Auszug aus dem Baulastenverzeichnis

aktueller Auszug aus dem Altlastenkataster

Aktuelle, vollständige, unbeglaubigte Grundbuchabschrift

Bestätigung über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete durch Erklärung der Gemeinde (Vordruck 9044)

vorläufiger Energiebedarfsausweis (durch einen Berechtigten ausgestellt)

Nachweis der Bebaubarkeit des Grundstücks

bei mittelbarer Belegung: Stellungnahme des Bürgermeisteramtes (Vordruck 9044)

bei Maßnahmen zur Barrierefreiheit: Bestätigung über die vollständige Einhaltung der DIN 18040-2

bei bestehendem Wohnraum: aktuelle Sollmietenliste aller Gebäude auf dem zu beleihenden Flurstück

bei Erbbaurechten: Erbbaurechtsvertrag

bei Eigentumswohnungen: Aufteilungsplan und Teilungserklärung

bei Reservierungszusagen: Bestätigung des Kaufpreises durch den Verkäufer

Alle Antragsteller versichern die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag:

bei Erwerb: Kaufvertrag

Unterschriftsverzeichnis mit Angabe der jeweiligen Zeichnungsbefugnis

rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung für die Kreditaufnahme 

Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnahmebeschluss (alternativ: Hauptsatzung/Eigenbetriebssatzung der 

Gemeinde)
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Datenschutzerklärung

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO)  

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

1. Vorwort 

Ob Sie nun Kunde 1, Interessent oder Besucher unserer Website sind: Wir respektieren und schützen Ihre Privatsphäre. 
Was bedeutet das im Klartext, wenn es um Ihre personenbezogenen Daten geht? Auf den nächsten Seiten können Sie 
sich schnell und  einfach einen Überblick verschaffen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und 
was wir damit machen. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte nach  geltendem Datenschutzrecht und sagen 
Ihnen natürlich, an wen Sie sich bei Fragen wenden können.

F
or

m
-S

ol
ut

io
ns

 
A

rt
ik

el
 N

r.
  7

71
42

4L
B

-0
00

2

2. Wer sind wir und an wen kann ich mich wenden? 

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir, die 

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – 

Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
Tel: 0721/150-0 
Fax: 0721/150-1001 
Internet: www.l-bank.de 

alle notwendigen Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.

3. Welche Daten erheben wir und woher erhalten wir diese? 

Unter anderem verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:  
Persönliche Identifikationsangaben (zum Beispiel Vornamen und Nachnamen, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Personalausweisnummer/Reisepassnummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Steuer ID-
Nummer, IBAN, Sozialversicherungsdaten), 
Daten über Ihre finanzielle Situation (zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Wert Ihrer Immobilie beziehungsweise 
sonstiger Vermögensgegenstände, Kreditbonität, Einträge bei Auskunfteien, Angaben zum Einkommen, Verbindlich-
keiten),  
Soziodemografische Angaben (zum Beispiel Familienstand und Familiensituation, Geschlecht),  
Besondere Kategorien personenbezogener Daten (bekannt als „Sensible Daten“ zum Beispiel religiöse Zugehörig-
keit oder Gesundheitsdaten) erheben wir ausschließlich, wenn dies unbedingt notwendig ist. Also beispielsweise zur 
Abführung der Kirchensteuer. 
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und Onlinepräferenzen zum Beispiel IP-Adressen, eindeutige  Zuordnungsmerk-
male mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unseren Websites, Endgeräte, mit denen Sie unsere Website 
besucht haben (das hilft uns, zu erkennen, ob Sie auf unserer Website unterwegs sind oder unsere Anwendungen 
für mobile Endgeräte nutzen),  
Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen, die Sie uns mitteilen zum Beispiel über unsere Websites,  
Audiovisuelle Daten zum Beispiel Aufnahmen von Sicherungseinrichtungen der Bankgebäude oder Videoberatung.

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

1 In diesem Dokument verwendete Bezeichnungen wie  „Kunde“, „Interessent“, „Besucher“, „Antragsteller“, „Vertriebspartner“, „Wirtschaftsprüfer“ oder „Arbeitgeber“ werden 
geschlechtsunspezifisch verwendet. Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung. 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel als Kunde, Antrag-
steller oder Interessent für unsere Produkte und Dienstleistungen, das heißt insbesondere, wenn Sie sich für unsere 
Produkte interessieren, Anträge einreichen oder sich per Mail oder Telefon an uns wenden oder wenn Sie im Rahmen 
bestehender Geschäftsbeziehungen unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Ergänzend verarbeiten wir – soweit 
für die Erbringung unserer Produkte und Dienstleistungen erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen 
Unternehmen, der KFW Bankengruppe, Hausbanken (zum Beispiel Genossenschaftsbanken, Sparkassen), Bürger-
meisterämter, Landratsämter, Wohnraumförderungsstellen oder von sonstigen Dritten (zum Beispiel SCHUFA) 
zulässigerweise (zum Beispiel zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von 
Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. 

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, wenn diese für unsere 
Dienstleistung notwendig sind. Diese Daten gewinnen wir  zulässigerweise zum Beispiel über Grundbücher, Schuldner-
verzeichnisse oder Handelsregister und  Vereinsregister.

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – 
Datenschutzbeauftragter 
Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
E-Mail: Datenschutz@L-Bank.de
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4.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

Um unsere Verträge und Förderleistungen zu erfüllen, müssen wir Ihre Daten verarbeiten. Das gilt auch für vorvertrag-
liche Angaben, die Sie uns im Rahmen einer Antragsstellung machen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich 
in erster Linie nach dem jeweiligen Produkt (zum Beispiel Vergabe und Abwicklung von Förderkrediten, Zuschüssen und 
Darlehen).

4.2 Zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen 

Wir unterliegen als Bank zahlreichen gesetzlichen Anforderungen (zum Beispiel Geldwäschegesetz, der Abgaben-
ordnung, dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz, dem Kreditwesengesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz). Auch 
bankaufsichtsrechtliche Anforderungen müssen wir erfüllen (zum Beispiel von Institutionen wie der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen Bankenaufsicht). 

Die Verarbeitung von Daten ist zum Beispiel für folgende Zwecke erforderlich: Kreditwürdigkeitsprüfung, Betrugs-
prävention und Geldwäscheprävention, die Erfüllung von steuerrechtlichen Kontrollpflichten und Meldepflichten sowie 
die Bewertung und Steuerung von Risiken oder gesetzlich vorgeschriebene Meldungen an die Bankenaufsicht.

4.3 Zur Erfüllung von berechtigten Interessen auf der Basis von öffentlichen Aufgaben 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrags  hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Diese können aus der öffentlichen Aufgabe und der Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Erfordernisse und gesetzlicher Bestimmungen abgeleitet werden (zum Beispiel für volkswirtschaftliche und 
betriebswirtschaftliche Analysen, zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten, zur Gewährleistung der IT-Sicherheit der L-Bank, für Testzwecke in unseren IT-Systemen, zur 
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten oder zur Sicherstellung des Hausrechts).

4.4 Wir nutzen Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung 

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die 
Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Wider-
ruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also 
vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf verarbeiteten Daten.

4.5 Zur Wahrnehmung einer Aufgabe die der L-Bank übertragen wurde, die in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt 

In den Fällen, in denen die L-Bank zur Erfüllung von staatlichen Aufgaben verpflichtet ist (zum Beispiel Wohnraum-
förderung), nutzt und verarbeitet die L-Bank Daten von Ihnen. In diesen Fällen werden Ihre Daten nach den jeweiligen 
gesetzlichen Bedingungen genutzt (zum Beispiel Landeswohnraumförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum 
Förderprogramm Wohnungsbau Baden-Württemberg).

4.6 Weitere Rechtsgrundlagen 

Weitere Rechtsgrundlagen für die Datennutzung können zum Beispiel sein: 

Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg, Bundesdatenschutzgesetz, Handelsgesetzbuch, Bundeshaushalts-
ordnung und Landeshaushaltsordnung, MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement), Gesetz zur 
Terrorbekämpfung, Finanzrichtlinie MifiD, Verordnungen der Europäischen Zentralbank, Wohnimmobilienkreditrichtlinie.

Ganz wichtig: Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre Daten an Dritte!

5. Wer bekommt ihre Daten und warum? 

5.1 Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der L-Bank 

Innerhalb der L-Bank erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

4. Wofür nutzen wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Die von der L-Bank verarbeiteten personenbezogenen Daten sind für die Beratung, die  Vorbereitung für einen 
Vertragsabschluss oder eines Förderantrags, einen Vertragsabschluss oder die Zusage für eine Förderleistung sowie 
für die Bearbeitung nach Vertragsabschluss beziehungsweise nach einer Förderzusage erforderlich. Wir weisen Sie 
ausdrücklich darauf hin, dass eine Förderung im Regelfall nur möglich ist, wenn Ihre personenbezogenen Daten 
genutzt und weitergeleitet werden dürfen.

5.2 Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der L-Bank 

Wir sind zur Wahrung des Bankgeheimnisses über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet. 
Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erlauben, Sie eingewilligt 
haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind.

4.7 Zur Wahrnehmung Ihrer berechtigten Interessen im Wege einer Interessenabwägung 

Eine Verwendung Ihrer Daten auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO darf nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen der L-Bank oder Dritter (zum Beispiel Datenaustausch mit der KfW) 
erforderlich ist und Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen.



389

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1909

Seite 11 von 19

1
4

2
4

 
0

5
/
1

8

 Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger von Ihren personenbezogenen Daten zum Beispiel sein: 
Europäische Zentralbank, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Finanzbehörden, KFW Bankengruppe, SCHUFA, 
Landratsämter und Bürgermeisterämter, Bundes- und Landesministerien (zum Beispiel für Finanzen, Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg),  Hausbanken (zum Beispiel Sparkassen und Genossenschaftsbanken), Vertriebspartner, Wirtschaftsprüfer, 
Bundeszentralamt für Steuern, Aufsichtsbehörden, Statistisches Bundesamt, Arbeitgeber, Sozialleistungsträger, 
Bürgschaftsbank, Europäische Union, Regierungspräsidien, Gutachter und Notare, Wohnraumförderungsstellen.

5.3 Dienstleister die uns unterstützen 

Auch von uns eingesetzte Dienstleister können, zur Erfüllung der beschriebenen Zwecke  Daten erhalten, wenn diese 
das Bankgeheimnis wahren und besondere  Vertraulichkeitsanforderungen erfüllen. Dies können beispielsweise Unter-
nehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistung und Dienstleistung sein (zum Beispiel on geo GmbH – 
Immobilienbewertung).

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr  erforderlich, werden diese 
regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Gründe hierfür können 
zum Beispiel Folgende sein: 

Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 

Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das 
Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung 
beziehungsweise Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. 

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften: 

Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei 
Jahre beträgt.

F
 

F
 

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen 
Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies erforderlich ist, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre 
Einwilligung erteilt haben.

8. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich Profiling)? 

In den folgenden Fällen nutzen wir automatisierte Verarbeitungsprozesse einschließlich Profiling zur Herbeiführung 
einer Entscheidung über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung, zum Beispiel wird im Bereich 
Wohnungsbauförderung Sachsen ein Profiling zur Verlängerung von Verträgen (Prolongation) eingesetzt. 

Um die Kreditwürdigkeit unserer potenziellen Kunden zu beurteilen, nutzen wir das sogenannte Scoring. Dabei wird die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommt. Das 
Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errechneten Score-
Werte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung, wenn jemand ein Produkt abschließen will. Außerdem gehen sie 
in das laufende Risikomanagement mit ein.

9. Sind Sie verpflichtet, der L-Bank bestimmte personenbezogene Daten zu geben? 

Ohne die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag 
mit Ihnen einzugehen oder auszuführen oder eine Förderleistung zu gewähren. 

Durch das Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, Sie mit Hilfe Ihrer Ausweisdokumente zu identifizieren, bevor wir 
eine Geschäftsbeziehung eingehen. Dabei wird Ihr Name, Geburtsort und Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
Anschrift und Ausweisdaten erhoben und festgehalten. Sollten im Laufe unserer Geschäftsbeziehung mögliche 
Änderungen auftreten, sind Sie verpflichtet, uns diese unverzüglich mitzuteilen. Wenn Sie uns die notwendigen 
Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen angestrebte Geschäftsbeziehung 
weder aufnehmen noch fortführen.

10. Welche Rechte haben Sie und warum sind uns Ihre Rechte wichtig? 

Wir wollen so schnell wie möglich auf alle Ihre Fragen antworten. Manchmal kann es aber trotzdem bis zu einem 
Monat dauern, ehe Sie eine Antwort von uns bekommen. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende 
Klärung brauchen, sagen wir Ihnen selbstverständlich vorher Bescheid, wie lange es dauern wird. In einigen Fällen 
können oder dürfen wir keine Auskunft geben. Wir teilen Ihnen in diesem Fall immer zeitnah den Grund für die 
Verweigerung mit. Sie haben das Recht, Beschwerde einzureichen.  

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Kunde der L-Bank, wenn es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht?  

Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Regelungen der EU- Datenschutzgrundverordnung (Artikel 15 bis 21):

F
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10.2 Ihr Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

Aus folgenden Gründen können Sie die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen:  
Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden,      
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt,      
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine 
Verarbeitung gibt,      
Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,      
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. 

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein gesetzlicher Grund vorliegt, der die 
Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

F
 

F
 

F
 

F
 

F
 

10.3 Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen: 

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die 
Richtigkeit zu überprüfen, 
Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung 
verlangen, 
Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen, 
Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

F
 

F
 

F
 

F
 

10.4 Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu 
erhalten.

10.5 Ihr Recht auf Widerspruch 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im 
öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. 

Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

Für den Fall eines Widerspruchs müssen wir Sie darauf hinweisen, dass wir unsere Leistungen dann nicht mehr 
erbringen können beziehungsweise zurückfordern müssen. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine 
Förderung im Regelfall nur möglich ist, wenn Ihre personenbezogenen Daten genutzt und weitergeleitet werden dürfen. 

Sollten Sie eines der oben genannten Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an: 
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – 
Datenschutzbeauftragter 
Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
E-Mail: Datenschutz@L-Bank.de

10.6 Ihr Beschwerderecht 

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann können 
Sie beim Datenschutzbeauftragten der L-Bank sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde 
einreichen. 

Die Beschwerde richten Sie bitte an: 
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – 
Datenschutzbeauftragter 
Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
E-Mail: Datenschutz@L-Bank.de      oder 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg 
Königstr. 10a 
70173 Stuttgart 
Tel: 0711/615541-0 
Fax:  0711/615541-15 
E-Mail: poststelle@lfd.bwl.de

10.1 Ihr Recht auf Auskunft, Information und Berichtigung 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben nicht 
(mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine 
Vervollständigung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über 
Ihre Berichtigung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
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L-Bank 

Schlossplatz 10 

76113 Karlsruhe

Beschreibung der Wohnungen 

  
(Anlagen zum Antrag)

Sollen mit den beantragten Fördermitteln mehrere Gebäude finanziert werden, so füllen Sie bitte für jede Hausnummer ein 

gesondertes Blatt aus.  

Mit diesen Angaben legen Sie die Wohnungen fest, die mit Fördermitteln finanziert und für welche die Belegungs- und 

Mietbindung gelten sollen. Diese Angaben sind auch die Grundlage für die Wohnungskartei, die jede Gemeinde nach § 20 

Absatz 1 Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) zu erstellen hat.

Bauherr 
1 / Bauträger

Anschrift

Bauort

Postleitzahl Ort Straße, Nummer oder Flurstück Nummer

Die in der Anlage zu diesem Vordruck aufgeführten Wohnungen sollen unter Beachtung der Wohnungsgrößen gemäß 

Teil 3 der Durchführungshinweise zum Landeswohnraumförderungsgesetz mit Fördermitteln finanziert werden. Es 

sind alle mit Fördermitteln zu finanzierenden Wohnungen eines Objektes einzeln anzugeben. Reicht der Vordruck nicht 

aus bitte weitere Vordrucke bei der L-Bank anfordern.

Mittelbare Belegung 

Gleichzeitig sind die in der Anlage aufgeführten Wohnungen gekennzeichnet, für die die Miet- und Belegungs-

bindungen auf Ersatzwohnungen übertragen werden sollen. Die Ersatzwohnungen in dem Bauort, für die die Miet- 

und Belegungsbindungen gelten sollen, wurden der Gemeinde benannt und sind gleichwertig zu den geförderten 

Wohnungen. Die Bestätigung der Gemeinde (L-Bank Vordruck Nummer 9044) ist beigefügt. 

Mit Bezugsfertigkeit der geförderten Wohnungen werden die Ersatzwohnungen endgültig festgelegt. Die Miet- und 

Belegungsbindung gilt dann entsprechend für die Ersatzwohnungen. Die Überwachung der Bindungen erfolgt für die 

Dauer der Förderung durch die Gemeinde.

Die Daten werden für die Bearbeitung der beantragten Fördermittel benötigt. Der Antragsteller willigt in die Weitergabe 

dieser Daten an das Bürgermeisteramt/Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg ein. Die Gemeinde 

ist im Rahmen von § 20 Absatz 1 Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) zur Datenverarbeitung berechtigt.  

Wird eine angegebene Wohnung nicht oder im Einverständnis mit dem Antragsteller eine andere Wohnung finanziert oder 

als Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt, so ist die L-Bank berechtigt, die Liste der finanzierten Wohnungen und/oder 

die Liste der Ersatzwohnungen zu ändern.
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1 In diesem Dokument verwendete Bezeichnungen wie „Bauherr“ oder „Bauträger“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. 
 Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung. 

Unterschrift aller Antragsteller  
(bei juristischen Personen/Personengesellschaften der/die vertretungsberechtigten Bevollmächtigten mit Firmenstempel)

Ort, Datum
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Seite 2 zur Wohnungsbeschreibung von (Antragsteller)

Auflistung der Wohnungen: Es sind nur die Wohnungen anzugeben, für die Fördermittel beantragt werden

Stockwerk Nummer 2 der 

Wohnung 

oder Lage 3 

im Stockwerk

Anzahl der 

Wohnräume 4 

Förderfähige Wohnfläche in 

Quadratmetern 5

ja

Sonderbindung / 

Belegungsvorrang

Für Mittelbare 

Belegung 

vorgesehen

Nur für L-Bank 

zur Bearbeitung

nein

Unterschrift aller Antragsteller  
(bei juristischen Personen/Personengesellschaften der/die vertretungsberechtigten Bevollmächtigten mit Firmenstempel)

Ort, Datum

2 Anzugeben ist die Nummer der Wohnung aus der Teilungserklärung 

3 Ohne Wohnungsnummer ist die Lage so zu beschreiben, dass die Wohnung identifiziert werden kann, zum Beispiel: links/rechts vom Treppenhaus/Fahrstuhl. 
4 Wohnräume in diesem Sinne sind nur solche Räume, die zum Wohnen, Essen oder Schlafen gedacht sind.  
5 Ergibt sich aus den DH-LWoFG vom 31.07.2010 (siehe Teil 3 Absatz 1.2 auf S. 76) 
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L-Bank 

Schlossplatz 10 

76113 Karlsruhe

Baubeschreibung 

 

Gebäude-Flurstücknummer Straße Ort

Bauherr 1

Planverfasser gemäß § 43 Landesbauordnung (LBO)

Bauleiter gemäß § 45 Landesbauordnung (LBO)

A. Baugrundstück

Lage des Baugebiets gemäß 1. Abschnitt der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Erschließung

Baugrundverhältnisse

B. Bauart und Baustoffe 

Rohbau

Konstruktionsart

Vollgeschosse

Untergeschoss

Dachgeschoss

Dachform/-deckung

Fassade

Außenwände

Innenwände

Geschossdecken

Treppen

Balkone/Terrassen
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1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Bauherr“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und wird 
geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein.

Ausbau Technik

Fenster

Sonnenschutz

Türen

Sanitärausstattung

Bodenbeläge

Warmwasser

Versorgungsleitungen

Aufzug
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C. Stellplätze/Garagen

D. Außenanlagen

E. durchgeführte Modernisierungen (mit Angabe Baujahr)

F.  geplante Maßnahmen

H. Erklärungen 

Die öffentlich rechtlichen Bauvorschriften, die Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes in der aktuellen Fassung sowie die 

Vorschriften zur Verwendung erneuerbaren Energien werden eingehalten. Auf Verlangen werden wir entsprechende 

behördliche Bestätigungen vorlegen. 

Der Bauherr und der Planverfasser verpflichten sich bei der Planung und der Ausführung des Bauvorhabens, die 

Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg zum Landeswohnraumförderungsgesetz in der jeweils geltenden 

Fassung zu beachten. Insbesondere ist uns die Verpflichtung zur Führung eines Baubuches bekannt. 

Ort, Datum Bauherr Planverfasser9
0

5
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G. Anmerkungen

Heizung

Zentralheizung im Haus mit Heizenergie 
 

Fern-/Nahwärme

Niedertemperatur-Heizkessel

Brennwertkessel

Pellets Öl

Gas Strom

Seite 2 zur Baubeschreibung von (Antragsteller)
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L-Bank 

Schlossplatz 10 

76113 Karlsruhe

Stellungnahme des Bürgermeisteramtes zum Antrag auf 

Mietwohnraumförderung

Postleitzahl / Bürgermeisteramt

Ort

Bauherr 
1

Name, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Bauort

Name, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Straße, Hausnummer Flurstücknummer

Postleitzahl

Bitte unbe-

dingt angeben

 6-stellige Gemeinde-Kennziffer Gemarkung

1. Überwachung der Bindungen durch die Gemeinde 

Die Gemeinde verpflichtet sich ausdrücklich,

1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein. 

die für den Antragsteller im Falle einer Förderung verbindliche Belegungsbindung zu beachten und keine vertragliche 

Vereinbarung mit dem Antragsteller zu treffen, welche dessen Einhaltung dieser Belegungsbindung vereiteln oder 

erschweren kann und auch sonst keine Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer solchen Vereitelung bzw. Erschwerung 

führen können. Soweit keine an bestimmte Personengruppen und Merkmale bzw. Eigenschaften anknüpfende 

Sonderbindung beantragt und mit der Förderzusage festgesetzt wird, gilt in der Landeswohnraumförderung der 

Grundsatz der allgemeinen Belegungsbindung, die grundsätzlich den Zugang zu Sozialmietwohnungen für alle 

wohnberechtigten Haushalte gleichermaßen eröffnet. Einschränkungen dieses Grundsatzes des gleichen Zugangs für 

alle wohnberechtigten Haushalte durch ausschließliche oder vorrangige Vermietung an bestimmte wohnberechtigte 

Personengruppen oder Haushalte (inklusive Privilegierung Ortsansässiger) sind als Abweichungen von der verpflichtend 

bestimmten allgemeinen Belegungsbindung nicht zulässig, soweit sie nicht ausdrücklich in der Förderzusage oder im 

Programm gestattet wird. 

mit dem Antragsteller keine gemeindlichen Belegungsrechte an den von dem Förderantrag betroffenen Wohnungen 

zu vereinbaren und entsprechend dinglich zu sichern, welche inhaltlich und umfänglich über die in der für die 

Förderung anwendbaren VwV Wohnungsbau BW aufgezeigten zulässigen Grenzen hinausgehen. Nach den 

Regelungen der VwV Wohnungsbau BW sind gemeindliche Belegungsrechte an sozial gebundenen Mietwohnungen 

inhaltlich auf die schuldrechtliche Wohnraumüberlassung an Wohnungsnotfälle und Haushalte mit besonderen 

Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung und umfänglich auf maximal 30 Prozent der jeweils geförderten 

Mietwohnungen, jedoch nicht mehr als zehn Mietwohnungen des Förderantrags insgesamt begrenzt.

die Bindungen (Miet- und Belegungsbindungen) der mit dem Förderdarlehen geförderten Wohnungen zu überwachen 

und eine entsprechende Wohnungsbindungskartei zu führen. Dies bedeutet, dass die Gemeinde die Belegung und 

Wiederbelegung der Wohnungen für die Dauer der Zweckbindung überwacht.
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2 Ein Nachweis über die Einhaltung des Mietverzichts bei Ersatzwohnungen aus der mittelbaren Belegung für die geförderten Wohnungen im Landeswohnraumförderungs-
programm ist zu entsprechender Zeit zu erbringen (Vordruck 1401, im Downloadbereich abrufbar). 

2. Erklärung zur Übertragung der Bindungen auf Ersatzwohnungen (Mittelbare Belegung) 
2 

Die Gemeinde erklärt für die Ersatzwohnungen im Rahmen der mittelbaren Belegung Folgendes:

die geförderten Wohnungen und die für die Wohnungsbindung vorgesehenen Ersatzwohnungen sind gleichwertig im 

Sinne des § 22 Absatz 1 Nummer 4 LWoFG oder sind gleichwertig im Sinne nachfolgender Regelung:  

Die Wohnungen sind auch dann gleichwertig, wenn die Beträge des sich für die geförderten Wohnungen ergebenden 

Mietabschlages der Kaltmiete gegenüber der konkreten jeweils ortsüblichen Vergleichsmiete mindestens den Beträgen 

der Abschläge entsprechen, die sich bei den Ersatzwohnungen durch Abschlag von regelmäßig mindestens 33 Prozent 

der Kaltmiete gegenüber der konkreten jeweils ortsüblichen Vergleichsmiete ergeben. 

Ergibt sich bei den Ersatzwohnungen aufgrund des prozentualen Abschlages eine Kaltmiete von weniger als 5,50 Euro 

je m  Wohnfläche, kann die Kaltmiete wahlweise unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete auf maximal 5,50 Euro je 

m  Wohnfläche festgelegt werden; das Erfordernis der betragsmäßigen Entsprechung des Abschlages bei den 

geförderten Wohnungen nach Nummer 3.4 und des Abschlages bei den Ersatzwohnungen bleibt davon unberührt.

die Bindungen der mit dem Förderdarlehen geförderten Wohnungen und der Ersatzwohnungen zu überwachen und 

eine entsprechende Wohnungsbindungskartei mit den geförderten Wohnungen und Ersatzwohnungen zu führen. Dies 

bedeutet, dass die Gemeinde die Belegung und Wiederbelegung der Ersatzwohnungen für die Dauer der Zweckbindung 

überwacht. Die Gemeinde hat der Übertragung der Bindungen der geförderten Wohnungen auf die Ersatzwohnungen 

schon jetzt zugestimmt.

Seite 2 der Stellungnahme zum Antrag von (Antragsteller)

Die als Ersatzwohnungen vorgesehenen Mietwohnungen unterliegen zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der 

geförderten Wohnungen keinen Bindungen einschließlich Belegungsrechten.

Bei vermieteten Ersatzwohnungen wurden die Voraussetzungen beim Mieterhaushalt zur Erteilung eines Wohn-

berechtigungsscheins geprüft. Es wird versichert, dass dem entsprechenden Mieterhaushalt zum Zeitpunkt der 

Beantragung des Förderdarlehens ein Wohnberechtigungsschein  hätte erteilt werden können.

3. Angaben über die Lage und Bebaubarkeit des Baugrundstücks innerhalb des Gemeindegebiets 

Das Baugrundstück liegt im

Ortsteil Stadtteil

  

Es handelt sich um ein Bauvorhaben in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet oder Entwicklungsbereich und  

Entwicklungsgebiet.

Das Grundstück ist bebaubar.

4. Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt 
3 EUR/m

inklusive Erschließung

zuzüglich Erschließungskosten von EUR/m

5. Bestehen Eintragungen im Baulastenverzeichnis?

ja    (Wenn ja, bitte Kopie des Auszuges aus dem Baulastenverzeichnis beifügen.) nein

6. Bestehen Eintragungen im Altlastenkataster?

ja    (Wenn ja, bitte Kopie des Auszuges aus dem Altlastenkataster beifügen.) nein

3 Der Grundstückspreis ist der aktuellen örtlichen Bodenrichtwertkartei/-datei zu entnehmen. Soweit eine solche nicht besteht, können die Feststellungen des örtlichen 
Gutachterausschusses zugrunde gelegt werden.9
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Seite 3 der Stellungnahme zum Antrag von (Antragsteller)

7. Ist das Grundstück vermessen?

  

Die Genehmigung der Ausfallbürgschaft durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist beantragt und wird der L-Bank 

unverzüglich nach Erteilung vorgelegt.

 

Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nach der jeweils gültigen Fassung dieser Verwaltungsvor-

schrift nicht erforderlich.

ja

nein Wenn nein:

Die Gemeinde übernimmt für alle im Darlehensantrag aufgeführten Darlehen der L-Bank die Ausfallbürgschaft, 

bis die Darlehen bedingungsgemäß gesichert sind. Die Gemeinde bestätigt, dass die in der Verwaltungsvorschrift 

des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (VwV-Freigrenzen-

erlass) genannten besonderen Voraussetzungen (zum Beispiel, dass das Grundstück aus vom Antragsteller nicht 

zu vertretenden Gründen nicht innerhalb einer zumutbaren Frist vermessen werden kann) vorliegen. 

8. Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt für die Wohnfläche 

 für Garagen 

 

9.

EUR/m

Nachfrage und Bedarf 

Die Gemeinde bestätigt, dass das Grundstück bebaubar ist und dass in der Vergangenheit eine Nachfrage nach 

geförderten Mietwohnungen bestand und am neu geschaffenen Mietwohnraum ein Bedarf besteht.

Ort, Datum Siegel Bürgermeisteramt / Bevollmächtigter für die 
Übernahme der Ausfallbürgschaft

EUR

ja nein

10. Sind kommunale Belegungsrechte an den sozial gebundenen Mietwohnungen vorgesehen? 
4

nein

Ja, im Umfang von

Wohneinheiten

4 Maximal 30 Prozent der jeweils geförderten Mietwohnungen, jedoch nicht mehr als zehn Mietwohnungen des Förderantrags insgesamt. 9
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MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND WOHNEN 

Theodor-Heuss-Str. 4  •  70174 Stuttgart  •  Telefon 0711 123-0  •  Telefax 0711 123-2121 
poststelle@mlw.bwl.de  •  www.mlw.baden-wuerttemberg.de  •  www.service-bw.de

Stand: Juni 2021 

Antrag zur Förderung von Kooperationsprojekten 

für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel in den Jahren 2020 und 2021 

1. Antragstellende Gemeinde 

Gemeinde   lfd. Nr. 1 

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 
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2. Am Kooperationsprojekt beteiligte Gemeinden 

Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 

Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
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Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 

Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 

Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 
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Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 

Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 
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Gemeinde   lfd. Nr.      

(Ober-) Bürgermeister*in 

Ansprechpartner*in 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

Anzahl der Einwohner (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

Liegt in der Gemeinde ein aktueller und gültiger qualifizierter Mietspiegel vor? 

Ja Nein 

3. Gesamteinwohnerzahl aller beteiligten Gemeinden 

Anzahl der Einwohner aller Gemeinden (zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres) 

4. Bankverbindung der antragstellenden Gemeinde nach Ziffer 1 

Kreditinstitut 

IBAN BIC 
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5. Beigefügte Unterlagen 

 Bevollmächtigung der antragstellenden Gemeinde (Ziffer 1) durch die anderen 

Gemeinden (Ziffer 2) 

 Nachweise über die Einwohnerzahl der einzelnen Gemeinden sowie die Ge-

samtzahl der Einwohner aller beteiligten Gemeinden 

 Zeitplan zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 

 Beschlüsse der Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden 

 Planung bezüglich der Gesamtausgaben sowie der Finanzierung 

 Vorhabenbeschreibung 

 Name und Anschrift des externen Dienstleisters  

 Angebot über die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels 

6. Erklärung 

Hiermit erklärt die in Ziff. 1 genannte, antragstellende Gemeinde, 

 dass die gemachten Angaben richtig und vollständig sind

 dass auf der Grundlage des Leitfadens des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 

und Wohnungsbau Baden-Württemberg zur Förderung von Kooperationsprojek-

ten mehrerer Gemeinden für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel vom 4. 

März 2020 eine Förderung für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels 

beantragt wird

 dass zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Vorhabenbeginn im Sinne einer 

Auftragsvergabe an einen externen Dienstleister zur Erhebung der erforderli-

chen Daten stattgefunden hat und das Angebot des externen Dienstleisters vor-

gelegt wird

 dass die Zuwendungen ausschließlich für externe Dienstleister sowie eindeutig 

dem Kooperationsobjekt zuzuordnende Sachausgaben verwendet werden

 dass die im Zusammenhang mit der beantragten Förderung angegebenen und 

beigefügten Daten vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-

Württemberg zum Zwecke der ordnungsgemäßen Bearbeitung elektronisch be-

arbeitet und gespeichert werden dürfen
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 dass sie zur Dokumentation der Arbeit und Wirkungsweise des externen Dienst-

leisters über die Erstellung des qualifizierten Mietspiegels berichtet und das Mi-

nisterium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg diese Be-

richte zur Information der Öffentlichkeit verwerten kann  

 dass nach Abschluss des Kooperationsprojekts ein vereinfachter Verwendungs-

nachweis (Sachbericht und zahlenmäßiger Nachweis) sowie eine Ausfertigung 

der Endfassung des qualifizierten Mietspiegels vorgelegt wird.

Der Antrag ist bis zum 31. Oktober 2021 zu richten an das 

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg 

Postfach 10 01 41, 70001 Stuttgart 

und von allen antragstellenden Gemeinden nach Ziffer 1 und 2 zu unterzeichnen 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 

Ort, Datum, Unterschrift und Name der unterzeichnenden Person, Stempel 


